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Zusammenfassung 

Gründe für die Veröffentlichung 

Nach der Erarbeitung des endgültigen Entwurfs technischer Regulierungsstandards (RTS) für die 

Meldung von Geschäften, die Aufzeichnung von Auftragsdaten und die Synchronisierung der Uhren 

(Delegierte Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission, Delegierte Verordnung (EU) 2017/580 der 

Kommission und Delegierte Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission 1) hat die ESMA eigene 

Initiativen für aufsichtliche Konvergenzmaßnahmen zur Umsetzung dieser Standards ergriffen. 

Diese Leitlinien spiegeln die Ergebnisse dieser Initiativen wider und berücksichtigen das 

Konsultationspapier2, das im Dezember 2015 veröffentlicht wurde. 

Inhalt 

Die Abschnitte 1, 2 und 3 bestimmen den Anwendungsbereich, die Begriffsbestimmungen und den 

Zweck der Leitlinien. Abschnitt 4 legt das Verfahren für die Einhaltung dieser Leitlinien fest. Die 

Abschnitte 5 und 6 enthalten individuelle Szenarien für bestimmte Geschäfte und Tätigkeiten im 

Zusammenhang mit der Aufzeichnung von Auftragsdaten. Für jedes Szenario ist die genaue XML-

Darstellung der spezifischen meldepflichtigen Werte angegeben. Neben den Szenarien zur Meldung 

und Aufzeichnung umfassen diese Abschnitte verschiedene weitere Erläuterungen zur Anwendung 

der Anforderungen aus der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission und Delegierte 

Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission, um die die Marktteilnehmer während der Konsultationen 

zu diesen Standards ersucht hatten. Aufgrund der Detailtiefe und der Spezifität der Ersuchen konnten 

diese Erläuterungen jedoch nicht in die endgültigen technischen Regulierungsstandards 

aufgenommen werden. Abschnitt 7 enthält Erläuterungen zur Anwendung der Anforderungen 

hinsichtlich der Synchronisierung der Uhren Delegierte Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission. 

                                                      

1  Die Entwürfe technischer Regulierungsstandards, die die ESMA der Europäischen Kommission am 
28. September 2015 vorgelegt hat (ESMA/2015/1464), sind auf der Website der ESMA unter dem folgenden Link 
einsehbar: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1464_annex_i_-
_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf 
2 Das Konsultationspapier zu den Leitlinien für die Meldung von Geschäften, Referenzdaten, die Aufzeichnung von 
Auftragsdaten und die Synchronisierung der Uhren (ESMA/2015/1909) ist auf der Website der ESMA unter dem 
folgenden Link einsehbar:  
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-
1909_guidelines_on_transaction_reporting_reference_data_order_record_keeping_and_clock_synchronisation.p
df 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1464_annex_i_-_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-esma-1464_annex_i_-_draft_rts_and_its_on_mifid_ii_and_mifir.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1909_guidelines_on_transaction_reporting_reference_data_order_record_keeping_and_clock_synchronisation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1909_guidelines_on_transaction_reporting_reference_data_order_record_keeping_and_clock_synchronisation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1909_guidelines_on_transaction_reporting_reference_data_order_record_keeping_and_clock_synchronisation.pdf
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1 Anwendungsbereich 

Für wen? 

Diese Leitlinien gelten für Wertpapierfirmen, Handelsplätze, genehmigte Meldemechanismen (ARMs) 

und zuständige Behörden (CAs).  

Was? 

Diese Leitlinien gelten in Bezug auf die Übermittlung von Geschäftsmeldungen gemäß Artikel 26 der 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (MiFIR) 3 , die 

Aufzeichnung von Auftragsdaten gemäß Artikel 25 MiFIR und die Synchronisierung von im 

Geschäftsverkehr verwendeten Uhren gemäß Artikel 50 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates (MiFID II)4. 

Wann? 

Diese Leitlinien gelten ab dem 3. Januar 2018. 

2 Begriffsbestimmungen 

Die in der MiFID II und der MiFIR des Europäischen Parlaments und des Rates verwendeten Begriffe 

haben in diesen Leitlinien dieselbe Bedeutung. Des Weiteren beziehen sich Verweise auf eine ĂFirmañ 

in diesen Leitlinien auf Firmen, die keine ĂWertpapierfirmenñ im Sinne von MiFID II sind, sofern nicht 

anders angegeben. 

Verweise auf ein bestimmtes ĂFeldñ in den Leitlinien zur Meldung von Geschªften beziehen sich auf 

Felder in Tabelle 2 von Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission 5 und in 

den Leitlinien zur Aufzeichnung von Auftragsdaten auf Felder in Tabelle 2 des Anhangs zur Delegierten 

Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission6. 

                                                      

3 Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 

Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84). 
4 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 

Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
S. 349). 
5 DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2017/590 DER KOMMISSION vom 28. Juli 2016 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische 
Regulierungsstandards für die Meldung von Geschäften an die zuständigen Behörden. Diese sind unter dem 
folgenden Link einsehbar: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0449.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC 
6 DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2017/580 DER KOMMISSION vom 24. Juni.2016 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische 
Regulierungsstandards für die Aufzeichnung einschlägiger Daten über Aufträge für Finanzinstrumente. Diese sind 
unter dem folgenden Link einsehbar: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.087.01.0449.01.ENG&toc=OJ:L:2017:087:TOC 
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3 Zweck 

Die Leitlinien sollen Wertpapierfirmen7, Handelsplätzen8, ARMs9 und systematischen Internalisierern10 

bei der Einhaltung der Meldungs- und Aufzeichnungsvorschriften der MiFIR und der Delegierten 

Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission, der Delegierten Verordnung (EU) 2017/580 der 

Kommission und der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission 11 als Orientierungshilfe 

dienen. Sie sollen eine einheitliche Anwendung dieser Anforderungen gewährleisten. Der Schwerpunkt 

der Leitlinien liegt insbesondere auf dem Aufbau und der einzelnen Felder der Geschäftsmeldungen 

und Auftragsdatenaufzeichnungen für verschiedene potenzielle Szenarien. Aufgrund der breiten 

Spanne potenzieller Szenarien enthalten diese Leitlinien keine abschließende Liste aller Szenarien. 

Personen, die diesen Leitlinien unterliegen, sollten jedoch bei der Erstellung ihrer Aufzeichnungen und 

Meldungen die Elemente des jeweils relevantesten Szenarios anwenden. Sämtliche in den Leitlinien 

verwendeten Konzepte gelten ausschließlich im Sinne von Artikel 25 MiFIR über die Pflicht zum Führen 

von Aufzeichnungen, Artikel 26 MiFIR über die Pflicht zur Meldung von Geschäften und Artikel 50 

MiFID II über die Synchronisierung von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren. 

Alle in diesen Leitlinien verwendeten Vor- und Nachnamen sind fiktiv. 

4 Compliance- und Mitteilungspflichten 

Status der Leitlinien 

Dieses Dokument enthält Leitlinien, die gemäß Artikel 16 der ESMA-Verordnung herausgegeben 

werden. Gemäß Artikel 16 Absatz 3 der ESMA-Verordnung unternehmen die zuständigen Behörden 

und die Finanzmarktteilnehmer alle erforderlichen Anstrengungen, um diesen Leitlinien und 

Empfehlungen nachzukommen. 

Die zuständigen Behörden, auf welche diese Leitlinien Anwendung finden, sollten diese umsetzen, 

indem sie sie auch dann in ihre Aufsichtspraktiken aufnehmen, wenn bestimmte Vorgaben des 

Dokuments primär an Finanzmarktteilnehmer gerichtet sind. 

Mitteilungspflichten 

Die zuständigen Behörden, für die diese Leitlinien gelten, müssen der ESMA binnen zwei Monaten nach 

Veröffentlichung dieser Leitlinien durch die ESMA per E-Mail an die Adresse 

MiFIRreportingGL@esma.europa.eu mitteilen, ob sie den Leitlinien nachkommen oder nachzukommen 

beabsichtigen; eine etwaige Non-Compliance ist zu begründen. Geht bis zu dieser Frist keine Antwort 

ein, werden die zuständigen Behörden als säumig betrachtet. Ein Formular zur Mitteilung steht auf der 

ESMA-Website zur Verfügung. 

Für die Finanzmarktteilnehmer besteht die Pflicht zur Mitteilung, ob sie diesen Leitlinien nachkommen, 

nicht. 

                                                      

7 Im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 MiFID II. 
8 Im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 24 MiFID II. 
9 Im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 54 MiFID II. 
10 Im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 20 MiFID II. 
11  DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2017/574 DER KOMMISSION vom 7. Juni.2016 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards für 
den Grad an Genauigkeit von im Geschäftsverkehr verwendeten Uhren. 

mailto:MiFIRreportingGL@esma.europa.eu
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5 Leitlinien zur Meldung von Geschäften 

Dieser Abschnitt zur Meldung von Geschäften ist in vier Teile gegliedert: 

Å Teil I ï Allgemeine Grundsätze. Dieser Teil beschreibt die allgemeinen Grundsätze für die 

Meldung von Geschäften. Er enthält Informationen über den Aufbau einer Geschäftsmeldung und 

darüber, unter welchen Voraussetzungen und wohin die Meldung gesendet werden muss. Er enthält 

allgemeine Ansätze für die Meldung sowie weitere Erläuterungen zu den in Artikel 2 Absatz 5 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission genannten Ausnahmen, die nicht als Geschäft 

gelten. 

Å Teil II ï Blöcke. Dieser Teil beschreibt als Blöcke bezeichnete Gruppen von Feldern, wobei jeder 

Block die betreffenden Felder für ein bestimmtes Thema behandelt, und das Ausfüllen der Felder 

anhand von Beispielen veranschaulicht. Die Blöcke sind voneinander unabhängig. 

Å Teil III ï Szenarien. Dieser Teil umfasst Beispiele für die verschiedenen Handelsszenarien, die für 

einen Meldenden relevant sein können. Gegenstand der Beispiele sind insbesondere Geschäfte, die 

sich aus der Übermittlung von Aufträgen ergeben, Sammelaufträge und die Bereitstellung eines direkten 

elektronischen Zugangs (DEA). 

Å Teil IV ï Instrumente. Dieser Teil bietet Hilfestellung bei der Meldung von Geschäften für 

verschiedene Finanzinstrumente 12 . Die meisten Beispiele behandeln Derivate, da diese 

Finanzinstrumente ein komplexeres Meldemuster erfordern.  

Für jedes Beispiel in diesem Dokument sind in einer Tabelle die relevanten Felder und die erwartete 

XML-Darstellung der Daten aufgeführt. Sofern nicht anders angegeben, gilt für die Tabelle und die XML-

Darstellung Folgendes: 

a) ĂNñ steht f¿r die Nummer und ĂFeldñ f¿r den Namen des Felds in  Anhang I Tabelle 2 der 
Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission. 

b) Die Spalte ĂWerteñ enthªlt den erwarteten Literalwert des Beispiels. Literalwerte stehen in 
einfachen Anführungszeichen. In einigen Fällen ist stattdessen ein beschreibender Wert 
angegeben, z. B. Ă{LEI} der Firma Xñ. Diese Werte sind durch einen tatsächlichen Wert zu 
ersetzen, der der Beschreibung entspricht. Sofern angegeben, werden die Werte der fiktiven 
Unternehmen aus der Legende in die XML-Darstellung übernommen. Die Symbole in 
Klammern beziehen sich auf die in Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 
2017/590 der Kommission beschriebenen Datentypen. 

c) Wenn die Spalte ĂWerteñ leer ist, bedeutet dies, dass die betreffenden Felder nicht f¿r das 
dargestellte Szenario gelten und nicht auszufüllen sind. 

XML-Auszüge sollen veranschaulichen, wie die Daten in der Datei angezeigt werden sollten, die an die 

zuständige Behörde übermittelt wird. Allerdings sollte für die Zwecke der Umsetzung der Methodik von 

ISO 20022 die vollständige technische Spezifikation der Meldungen konsultiert werden. Nur die 

vollständige technische Spezifikation unter https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-

1521_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf ist als korrekte 

Meldungsspezifikation zu betrachten. 

                                                      

12 Im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 15 MiFID II. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521_mifir_transaction_reporting_technical_reporting_instructions.pdf
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Alle in den Beispielen genannten Finanzinstrumente sind meldepflichtige Finanzinstrumente gemäß 

Artikel 26 Absatz 2 MiFIR. 

Die Meldung wird nur für die im entsprechenden Beispiel untersuchten Parteien beschrieben; dies 

bedeutet nicht, dass andere Parteien in einem solchen Beispiel nicht zur Meldung von Geschäften 

verpflichtet sind. 

Alle Zeitangaben beziehen sich auf die koordinierte Weltzeit (UTC), sofern nicht anders angegeben. 

Datum und Uhrzeit erfüllen die Mindestanforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der 

Kommission (Anhang I, Tabelle 2, Feld 28) an die Granularität und können mit einer höheren 

Granularität gemeldet werden, wie im Abschnitt 7.2 über die Granularität von Zeitstempeln erläutert. 

Für die Zwecke der Granularität der zu meldenden Uhrzeit wird von elektronischem Handel 

ausgegangen, jedoch ohne dass Hochfrequenzhandel vorausgesetzt wird. 

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, handeln die Wertpapierfirmen, deren Meldungen 
dargestellt werden, im Rahmen Ăanderer Kapazitªtñ (AOTC). 
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Legende: 

Firma X (LEI: 12345678901234567890) ist eine Wertpapierfirma. 

Firma Y (LEI: ABCDEFGHIJKLMNOPQRST) ist eine Wertpapierfirma. 

Firma Z (LEI: 88888888888888888888) ist eine Wertpapierfirma. 

Kunde A (LEI: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA) ist eine juristische Person. 

Kunde B (LEI: BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB) ist eine juristische Person. 

Kunde C (LEI: CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC) ist eine juristische Person. 

 

Handelsplatz M (Segment MIC: āXMICó). An diesem Handelsplatz wird ein anonymes Orderbuch mit 

einer zentralen Gegenpartei13 geführt, deren LEI 11111111111111111111 lautet. 

 

Kunde 1: natürliche Person, Jean Cocteau, französischer Staatsbürger, geboren am 4. Juni 1962 

(CONCAT: FR19620604JEAN#COCTE).  

 

Kunde 2: natürliche Person, Jose Luis Rodriguez de la Torre, spanischer Staatsbürger, geboren am 

27. Februar 1976. Die spanische Steueridentifikationsnummer für Jose Luis Rodriguez de la Torre 

lautet 99156722T. 

 

Vertreter 1: natürliche Person, Fabio Luca, italienischer Staatsbürger mit der Steuernummer 

ABCDEF1234567890, geboren am 11. Oktober 1974. 

 

Händler 1: Peter Morgan, kanadischer Staatsbürger (Passnummer 1112223334445555), der im 

Namen von Firma X handelt. 

 

Händler 2: Peter Jones, Staatsbürger des Vereinigten Königreichs mit der nationalen 

Versicherungsnummer AB123456C, der im Namen von Firma X handelt. 

 

Händler 3: John Cross, belgischer Staatsbürger mit der nationalen Nummer (numéro de registre 

national) 12345678901, der im Namen von Firma X handelt. 

 

Händler 4: Marie Claire, französische Staatsbürgerin, geboren am 2. Dezember 1963 (CONCAT: 

FR19631202MARIECLAIR), die im Namen von Firma Y handelt.  

 

Händler 5: Juliet Stevens, finnische Staatsbürgerin mit dem persönlichen Identitätscode 311280-

888Y, die im Namen von Firma Z handelt. 

 

Händler 6: Adam Jones, ungarischer Staatsbürger, geboren am 13. April 1980 (CONCAT: 

HU19800413ADAM#JONES), der im Namen von Firma Z handelt. 

 

Es sei darauf hingewiesen, dass aus Platzgründen und zur Veranschaulichung der wichtigsten Punkte 

jedes Beispiel mit der zugehörigen Tabelle und XML-Darstellung nur eine Teilmenge der Felder 

beschreibt, die gemäß Delegierte Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission tatsächlich erforderlich 

sind. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass Felder, die in einem Beispiel nicht beschrieben 

werden, irrelevant sind. Alle Felder, die für ein bestimmtes Geschäft relevant sind, müssen gemeldet 

werden. 

                                                      

 



 
 

 

 

 15 

Um sicherzustellen, dass Geschäfte korrekt gemeldet werden, sollte das vorliegende Dokument 

zusammen mit den betreffenden Vorschriften aus MiFID II, MiFIR, Delegierte Verordnung (EU) 

2017/590 der Kommission, Delegierte Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission und Delegierte 

Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission konsultiert werden. Gegebenenfalls veröffentlichen die 

ESMA und die zuständigen Behörden auch technische Spezifikationen. 

Teil I ï Allgemeine Grundsätze 

5.1 Allgemeiner Meldeansatz 

Durch das Melden von Geschäften erhalten die zuständigen Behörden Informationen über Geschäfte. 

Die Darstellung der Geschäftsvorgänge setzt die zuständigen Behörden von allen relevanten 

Umständen in Kenntnis, unter denen das Geschäft stattgefunden hat. Je nach Handelskapazität und 

abhängig davon, ob die Wertpapierfirma für einen Kunden handelt, muss ggf. in mehr als einer Meldung 

über ein Geschäft berichtet werden. 

Damit die zuständigen Behörden ihre Aufgaben entsprechend Erwägungsgrund 32 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission erfüllen können, benötigen sie einen korrekten und 

vollständigen Überblick über Geschäfte, die der Meldepflicht gemäß Artikel 26 MiFIR unterliegen. Wie 

in Erwägungsgrund 11 festgestellt und in Artikel 15 Absatz 5 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 

der Kommission näher ausgeführt, sollte eine Wertpapierfirma daher sicherstellen, dass die von der 

Wertpapierfirma als der ausführenden Einrichtung erstellten Geschäftsmeldungen bei gemeinsamer 

Betrachtung etwaige Änderungen ihrer Position oder der Position ihrer Kunden, die sich aus 

meldepflichtigen Geschäften14 in den betreffenden Finanzinstrumenten zum Zeitpunkt der Ausführung 

dieser Geschäfte ergeben, genau widerspiegeln. Beispiel: Eine Wertpapierfirma erwirbt einige 

Finanzinstrumente für eigene Rechnung und veräußert die gleiche Anzahl von Finanzinstrumenten an 

ihren Kunden. In diesem Fall sollten die Meldungen der Wertpapierfirma angeben, dass der Saldo ihrer 

Positionsänderungen gleich null ist und der Kunde die Instrumente erworben hat. Dieser Grundsatz gilt 

unabhängig davon, ob einige oder alle Meldungen von der Wertpapierfirma selbst, einem ARM oder 

einem Handelsplatz übermittelt werden. Beispiel: Eine Wertpapierfirma lässt die Informationen über die 

Marktseite eines Geschäfts vom Handelsplatz melden. In diesem Fall sollte sie keine Geschäftsmeldung 

für die Marktseite desselben Geschäfts übermitteln. Wird das Geschäft für einen Kunden ausgeführt, 

sollte eine Wertpapierfirma gemäß diesen Leitlinien keine separate Meldung für das Geschäft 

übermitteln, wenn sie sich deckende Kundenaufträge zusammenführt (MTCH) oder ein Geschäft im 

Rahmen Ăanderer Kapazitªtñ (AOTC) ausf¿hrt, da dies die Anzahl der von der Wertpapierfirma als 

ausgeführt gemeldeten Geschäfte künstlich in die Höhe treiben würde. Des Weiteren sollten die von 

einer Wertpapierfirma übermittelten einzelnen Geschäftsmeldungen in sich konsistent sein und die Rolle 

der Wertpapierfirma, ihrer Gegenparteien, der Kunden und der Parteien, die mit Vertretungsbefugnis für 

den Kunden auftreten, genau widerspiegeln. 

Gemäß Artikel 26 Absatz 1 MiFIR melden Wertpapierfirmen, die Geschäfte mit Finanzinstrumenten 

tätigen, der zuständigen Behörde die vollständigen und zutreffenden Einzelheiten dieser Geschäfte. 

Wenn also zwei Wertpapierfirmen miteinander handeln, übermittelt jede ihre eigene Geschäftsmeldung, 

die das Geschäft aus ihrer Perspektive widerspiegelt. Gleichzeitig sollte der Inhalt der folgenden Felder 

                                                      

14  Es sei darauf hingewiesen, dass die Meldepflichten nicht darauf abzielen, die tatsächliche Position der 
Wertpapierfirma oder ihres Kunden darzustellen. Von Interesse ist vielmehr die Änderung der Position, die sich aus 
meldepflichtigen Geschäften ergibt. 
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(die gemeinsame objektive Elemente des Geschäfts zwischen den beiden Wertpapierfirmen 

beschreiben) in den entsprechenden Meldungen der beiden Wertpapierfirmen übereinstimmen: 

Handelsplatz15, Handelszeitpunkt16, Menge, Währung der Menge, Preis, Währung des Preises, Zahlung 

bei Abschluss, Währung der Zahlung bei Abschluss und ggf. Einzelheiten zum Instrument. 

Die Geschäftsmeldungen einer Wertpapierfirma sollten nicht nur die Informationen über die Marktseite 

des Geschäfts enthalten, sondern auch Einzelheiten über die zugehörige Zuteilung zum Kunden, falls 

zutreffend. Beispiel: Erwirbt eine Wertpapierfirma X im Auftrag eines Kunden Finanzinstrumente von 

einer anderen Firma oder Wertpapierfirma Y, sollte X melden, dass sie für ihren Kunden ein Geschäft 

mit Y ausgeführt hat. 17  Wenn X die Finanzinstrumente für eigene Rechnung (DEAL) erwirbt und 

anschließend an einen Kunden veräußert, sollte der Erwerb von der Wertpapierfirma Y und die 

Veräußerung an den Kunden in zwei separaten Meldungen von Geschäften für eigene Rechnung 

(DEAL) erfasst werden. Führt eine Wertpapierfirma ein Geschäft mit einer anderen Firma oder 

Wertpapierfirma aus, indem sie die Aufträge mehrerer Kunden zusammenfasst, sollte sie sowohl das 

zusammengefasste Geschäft (Block) mit der Firma oder Wertpapierfirma (Marktseite) als auch die 

einzelnen Zuteilungen zu ihren Kunden (Kundenseite) melden. 

Beispiel: Führt eine Wertpapierfirma an einem Handelsplatz für einen Kunden ein Geschäft für eigene 

Rechnung (DEAL) aus, sollte sie zwei Geschäftsmeldungen übermitteln: eine für das Geschäft mit dem 

Handelsplatz (Marktseite) und eine für das Geschäft mit dem Kunden (Kundenseite). Führt eine 

Wertpapierfirma sich deckende Kundenaufträge zusammen (MTCH) oder führt sie für einen einzelnen 

Kunden ein Geschªft im Rahmen Ăandere Kapazitªtñ (AOTC) aus, sollte sie nur eine Geschªftsmeldung 

übermitteln, die sowohl die Marktseite als auch die Kundenseite umfasst, und alle für den Kunden 

zutreffenden Felder ausfüllen. Das folgende Diagramm soll dies veranschaulichen: 

 

 

Client Kunde 

Client Side Kundenseite 

Investment Firm X Wertpapierfirma X 

Market Side Marktseite 

Investment Firm Y Wertpapierfirma Y 

Investment Firm Y executed on venue Wertpapierfirma Y am Handelsplatz ausgeführt 

Trading venue Handelsplatz 

                                                      

15 Für die Marktseite von an einem Handelsplatz ausgeführten Geschäften (d. h. im Gegensatz zu der zugehörigen 
Zuteilung zum Kunden). 
16 Die verschiedenen, für Wertpapierfirmen geltenden Anforderungen an die Granularität müssen erfüllt sein ï siehe 
Abschnitt 7.2. 
17 Es sei denn, die Wertpapierfirma erfüllt die Übermittlungsvoraussetzungen gemäß Artikel 4 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2017/590 der Kommissionï siehe Abschnitt 5.26. 
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5.2 Handelskapazität 

Wie in der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission (Feld 29) beschrieben, können drei 

verschiedene Handelskapazitªten gemeldet werden: ĂHandel f¿r eigene Rechnungñ (DEAL), 

ĂZusammenf¿hrung sich deckender Kundenauftrªgeñ (MTCH) und Ăandere Kapazitªtñ (AOTC). Die 

gemeldete Handelskapazität sollte widerspiegeln, in welcher Kapazität die Wertpapierfirma gehandelt 

hat, und mit den übrigen Informationen der Geschäftsmeldung(en) der Wertpapierfirma 

übereinstimmen. 

5.2.1 ĂHandel f¿r eigene Rechnungñ (DEAL) 

Betreibt eine Wertpapierfirma ĂHandel f¿r eigene Rechnungñ (DEAL), sollte sie in der Geschäftsmeldung 

als Käufer oder Verkäufer aufgeführt werden. Der dazugehörige Verkäufer oder Käufer ist die 

Gegenpartei oder der Kunde oder der Handelsplatz18, mit dem die Wertpapierfirma Handel treibt. Die 

Wertpapierfirma kann als reiner Eigenhändler auftreten oder als Händler, der für eigene Rechnung von 

einem Kunden erteilte Aufträge ausführt. Bei Ausführung von Kundenaufträgen kann der 

Handelszeitpunkt für die Meldung der Kundenseite des Geschäfts mit dem Zeitpunkt der Meldung der 

Marktseite identisch oder später sein, und der Preis der Meldung der Marktseite und der Kundenseite 

des Geschäfts kann identisch oder unterschiedlich sein. 

5.2.1.1 ĂHandel f¿r eigene Rechnungñ (DEAL) 

Beispiel 1 

 

Die Wertpapierfirma X handelt als Eigenhändler für eigene Rechnung (DEAL) und erwirbt 

Finanzinstrumente am Handelsplatz M. 

 

Die Meldung der Wertpapierfirma X sollte folgendermaßen aussehen: 

 

N Feld Werte XML-Darstellung 

4 Identifikationscode 

der ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

    <Tx> 
      <New> 
        é 
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
> 
      é 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 

7 Identifikationscode 

des Käufers 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

16 Identifikationscode 

des Verkäufers 

{LEI} der zentralen 

Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 

                                                      

18 Wie in Block 7 beschrieben. 
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29 Handelskapazität āDEALó               <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
         é 
        <Tx> 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
        </Tx> 
         é 
      </New> 
    </Tx> 

 

5.2.1.2 Handel für einen Kunden 

Beispiel 2 

 

Die Wertpapierfirma X erhält vom Kunden A den Auftrag, ein Finanzinstrument zu erwerben. 

Wertpapierfirma X erwirbt das Finanzinstrument am Handelsplatz M für eigene Rechnung (DEAL) und 

veräußert es anschließend an den Kunden A.  

 

Wie oben erwähnt, kann der Preis in den verschiedenen Meldungen der Wertpapierfirma X voneinander 

abweichen. Beispiel: Wertpapierfirma X kauft an einem Handelsplatz/von einer Gegenpartei zum Preis 

von 0,352 GBP und verkauft an den Kunden A zum Preis von 0,370 GBP. Die Meldung der 

Wertpapierfirma X sollte folgendermaßen aussehen: 

N Feld Werte Meldung 1 Werte Meldung 2 

4 Identifikationscode der 

ausführenden Einrichtung 
{LEI} der Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

7 Identifikationscode des Käufers {LEI} der Wertpapierfirma X {LEI} des Kunden A 

16 Identifikationscode des 

Verkäufers 

{LEI} der zentralen 

Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

29 Handelskapazität āDEALó āDEALó 

33 Preis ā0.352ó ā0.370ó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} des 

Handelsplatzes M 
āXOFFó19 

XML-Darstellung: 

Meldung 1 Meldung 2 

<Tx> <Tx> 

                                                      

19 Abschnitt 5.4 enthªlt weitere Informationen zur Verwendung von āXOFFó im Feld Handelsplatz. 
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      <New> 
        é 
  
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
> 
        é        
 <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
         é 
        <Tx> 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
             é 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt Ccy="GBP">0.352</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
           é 
          <TradVn>XMIC</TradVn> 
          é 
        </Tx> 
      </New> 
    </Tx> 

      <New> 
        é 
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
> 
        é 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            
<Id><LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
         é 
        <Tx> 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          é 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt Ccy="GBP">0.37</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          é 
          <TradVn>XOFF</TradVn> 
         é 
        </Tx> 
      </New> 
    </Tx> 

 

Beispiel 3 

 

Die Wertpapierfirma X erhält vom Kunden A den Auftrag, Finanzinstrumente zu erwerben, und führt den 

Auftrag gegen die eigenen Bücher aus.  

 

N Feld Werte XML-Darstellung 

4 Identifikationscode 

der ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

<Tx> 
      <New> 
        é 
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
> 
        é        
 <Buyr> 
          <AcctOwnr> 

7 Identifikationscode 

des Käufers 

{LEI} des 

Kunden A 

16 Identifikationscode 

des Verkäufers 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X  
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29 Handelskapazität āDEALó             
<Id><LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        é 
        <Tx> 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
        é 
          <TradVn>XOFF</TradVn> 
        é         
        </Tx> 
        é 
      </New> 
    </Tx> 

36 Handelsplatz āXOFFó 

 

5.2.2 ĂZusammenf¿hrung sich deckender Kundenauftrªgeñ (MTCH) 

Im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 38 MiFID II ist die ĂZusammenf¿hrung sich deckender 

Kundenauftrªgeñ (MTCH) ein ĂGeschªft, bei dem der betreffende Vermittler zwischen den mit dem 

Geschäft im Zusammenhang stehenden Käufer und Verkäufer in einer Weise zwischengeschaltet ist, 

dass er während der gesamten Ausführung des Geschäfts zu keiner Zeit einem Marktrisiko ausgesetzt 

ist [é]ñ. Folglich sollte die Geschªftsmeldung widerspiegeln, dass sich f¿r die ausf¿hrende 

Wertpapierfirma keine Änderung ihrer Position infolge des Geschäfts ergibt. 

Ist nur ein einziger Kunde betroffen, sollte die übermittelte Geschäftsmeldung Informationen sowohl 

über die Marktseite als auch über die Kundenseite enthalten. Der Kunde/die Kunden sollte(n) im Feld 

für den Käufer/Verkäufer angegeben werden und der Handelsplatz oder die Gegenpartei im Feld für 

den Verkäufer/Käufer. Sind mehrere Kunden betroffen, sollte das Kundensammelkonto (Abschnitt 5.23 

zu Sammelaufträgen) verwendet werden, um die Marktseite mit den Zuteilungen zu den einzelnen 

Kunden zu verknüpfen (siehe Beispiel 61), und die Meldungen der Kundenseite von Geschäften sollten 

alle anwendbaren Felder beinhalten.  

Beispiel 4 

 

Angenommen, das Geschäft in Beispiel 1 im Abschnitt 5.2.1 wurde am Handelsplatz M um 

09:30:42.124356 am 9. Juni 2018 zu einem Preis von 0,352 GBP ausgeführt, und die Wertpapierfirma X 

führte sich deckende Kundenaufträge zusammen (MTCH), dann sollte die Meldung der 

Wertpapierfirma X folgendermaßen aussehen: 

 

N Feld Werte XML-Darstellung 

4 Identifikationscode 

der ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

<Tx> 
      <New> 
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7 Identifikationscode 

des Käufers 

{LEI} des 

Kunden A 

    é    
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
> 
    é 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        é 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-06-   
            09T09:30:42.124Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> 
          é 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt Ccy="GBP">0.352</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          <TradVn>XMIC</TradVn> 
        </Tx> 
        é 
      </New> 
    </Tx> 

16 Identifikationscode 

des Verkäufers 

{LEI} der 

zentralen 

Gegenpartei für 

den 

Handelsplatz M 

28 Handelszeitpunkt ā2018-06-

09T09:30:42.124

Zó 

29 Handelskapazität āMTCHó 

33 Preis ā0.352ó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} 

des 

Handelsplatzes M 

 

5.2.3 Handel im Rahmen Ăandere Kapazitªtñ (AOTC) 

Resultiert ein Geschªft nicht aus einem ĂHandel f¿r eigene Rechnungñ (DEAL) oder der 

ĂZusammenf¿hrung sich deckender Kundenauftrªgeñ (MTCH), ist anzugeben, dass das Geschªft im 

Rahmen Ăandere Kapazitªtñ (AOTC) ausgef¿hrt wurde, das Geschªfte auf Vermittlungsbasis 

miteinschließt.   

Beispiel 5 

Die Wertpapierfirma X erwirbt im Auftrag von Kunde A Finanzinstrumente am Handelsplatz M. Das 

Geschäft wurde um 09:30:42.124356 am 9. Juni 2018 zum Preis von 0,352 GBP ausgeführt.  

Wie sollte die Wertpapierfirma X das Geschäft melden? 
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N Feld Werte XML-Darstellung 

4 Identifikationscode 

der ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

<Tx> 
      <New> 
   é 
  
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
> 
        é 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI> 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA  
</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        é 
        <Tx> 
          <TradDt> 
             2018-06-09T09:30:42.124Z 
          </TradDt> 
          <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> 
            é 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt Ccy="GBP">0.352</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          é          
          <TradVn>XMIC</TradVn> 
           é 
        </Tx> 
        é 
      </New> 
    </Tx> 

7 Identifikationscode 

des Käufers 
{LEI} des Kunden A 

16 Identifikationscode 

des Verkäufers 

{LEI} der zentralen 

Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 

28 Handelszeitpunkt ā2018-06-

09T09:30:42.124Zó 

29 Handelskapazität āAOTCó 

33 Preis ā0.352ó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} des 

Handelsplatzes M 

 

Diese Geschäftsmeldung deckt sich mit der Geschäftsmeldung, die übermittelt würde, wenn die 

Wertpapierfirma X sich deckende Kundenaufträge zusammenführte (MTCH), mit Ausnahme der 

Bef¿llung des Feldes ĂHandelskapazitªtñ. 

5.2.4 Beschränkungen der Handelskapazität 

Resultieren von Wertpapierfirmen ausgef¿hrte Geschªfte aus einem ĂHandel f¿r eigene Rechnungñ 

(DEAL) oder der ĂZusammenf¿hrung sich deckender Kundenauftrªgeñ (MTCH), handeln diese 
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Wertpapierfirmen selbst und können keine Aufträge gemäß Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 

2017/590 der Kommission übermitteln, da sie nur eigene Aufträge bei einer Firma oder Wertpapierfirma 

einreichen. Es handelt sich dabei nicht um eine Übermittlung eines Auftrags, der von einem Kunden 

erteilt wurde oder auf eine Entscheidung zurückzuführen ist, ein Finanzinstrument unter einem 

Vermögensverwaltungsmandat für einen Kunden zu erwerben oder zu veräußern. Wenn 

Wertpapierfirmen Aufträge übermitteln, aber nicht die Übermittlungsvoraussetzungen gemäß Artikel 4 

der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission erfüllen, würde die ESMA daher eine 

Meldung im Rahmen Ăanderer Kapazitªtñ (AOTC) erwarten. 

Wie im Abschnitt 5.28 beschrieben, sollte ein DEA-Bereitsteller in der Meldung die Handelskapazität 

āAOTCó oder āMTCHó angeben. 

5.3 Meldeketten und Übermittlung 

5.3.1 Allgemeines 

Eine Meldekette ergibt sich, wenn eine Firma oder Wertpapierfirma ein Geschäft nicht selbst ausführt, 

sondern den Auftrag zur Ausführung an eine andere Firma oder Wertpapierfirma weiterleitet. Hierunter 

fallen folgende Situationen:  

i) Eine Firma oder Wertpapierfirma übermittelt ihren eigenen Auftrag einer Firma, damit 
diese ihn ausführt;  

ii) eine Firma oder Wertpapierfirma erhält einen Auftrag von ihrem Kunden und übermittelt 
ihn an eine andere Firma oder Wertpapierfirma, damit diese ihn ausführt; oder  

iii) trifft die Entscheidung, ein Finanzinstrument unter einem von ihrem Kunden erteilten 
Vermögensverwaltungsmandat zu erwerben oder zu veräußern, und erteilt den Auftrag 
zur Ausführung einer anderen Firma oder Wertpapierfirma. 
 

Sofern keine Übermittlung eines Auftrags im Sinne von Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 

2017/590 der Kommission vorliegt, ändert die Tatsache, dass eine Wertpapierfirma das Glied einer 

Kette ist, mit der folgenden Ausnahme, nichts an ihren Meldepflichten: Die Geschäftsmeldungen der 

Wertpapierfirmen in der Kette, die einen Auftrag übermitteln, aber nicht die Voraussetzungen gemäß 

Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission erfüllen, sollten die Menge, den 

Preis und den Zeitpunkt der Ausführung widerspiegeln, die der Wertpapierfirma von der Firma oder 

Wertpapierfirma, die ihren Auftrag ausgeführt hat, bestätigt wurden (siehe 5.27.1.2). Die 

Wertpapierfirma sollte nur ihren ĂTeilñ der Kette melden und muss daher keine vor oder nach ihrer 

unmittelbaren Gegenpartei oder ihrem unmittelbaren Kunden gelagerte Tätigkeit in der Kette 

berücksichtigen. Befindet sich eine Wertpapierfirma in einer Kette in einer der vorstehend unter ii) und 

iii) aufgeführten Situationen und sind die Voraussetzungen gemäß Artikel 4 der Delegierten Verordnung 

(EU) 2017/590 der Kommission nicht erfüllt, unterscheidet sich die Meldung der Wertpapierfirma nicht20 

von der Meldung einer Wertpapierfirma, die ein Geschäft im direkten Handel mit einem Handelsplatz 

oder einer marktseitigen Gegenpartei oder einem Kunden durchführt (siehe Unterabschnitt 5.26.2 in 

Teil III dieser Leitlinien).  

Die Übermittlungsvoraussetzungen gemäß Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der 

Kommission gelten nicht für Firmen. Daher sollte eine Wertpapierfirma, die Aufträge von einer Firma 

erhält, als Käufer/Verkäufer die Firma angeben, die den Auftrag übermittelt hat, und nicht den 

                                                      

20 Allerdings ist das Feld ĂIndikator f¿r die ¦bermittlung eines Auftragsñ unterschiedlich auszuf¿llen. 
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dahinterstehenden Kunden der Firma. Dies würde auch Aufträge von einer 

Vermögensverwaltungsfirma, die keine Wertpapierfirma ist, betreffen. Die den Auftrag erhaltende 

Wertpapierfirma sollte als Kunden (Käufer/Verkäufer) die Vermögensverwaltungsfirma angeben und 

nicht die dahinterstehenden Fonds/Kunden. 

5.3.2 Kette, in der die von einer Firma ausgef¿hrten Geschªfte aus einem ĂHandel f¿r 

eigene Rechnungñ (DEAL) oder der ĂZusammenf¿hrung sich deckender 

Kundenauftrªgeñ (MTCH) resultieren 

Resultieren von Wertpapierfirmen ausgeführte Geschäfte aus einem Handel für eigene Rechnung 

(DEAL) oder der ĂZusammenf¿hrung sich deckender Kundenauftrªgeñ (MTCH), handelt es sich nicht 

um übermittelnde Wertpapierfirmen, da diese nur eigene Aufträge bei einer Firma oder Wertpapierfirma 

einreichen. Es handelt sich dabei nicht um eine Übermittlung eines Auftrags, der von einem Kunden 

erteilt wurde oder auf eine Entscheidung zurückzuführen ist, ein Finanzinstrument unter einem 

Vermögensverwaltungsmandat für einen Kunden zu erwerben oder zu veräußern. Beispiele hierzu sind 

in Unterabschnitt Error! Reference source not found. in Teil III dieser Leitlinien aufgeführt.  

5.3.3 Übermittlung 

Wertpapierfirmen, die eine der unter ii) und iii) im Abschnitt 5.3.1 aufgeführten Tätigkeiten ausüben, 

haben die Möglichkeit, entweder die Übermittlungsvoraussetzungen gemäß Artikel 4 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission zu erfüllen oder das Geschäft zu melden. 

 

Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission gilt ein Geschäft 

Ănicht als von der Wertpapierfirma ausgef¿hrt, wenn diese einen Auftrag gemªÇ Artikel 4 ¿bermitteltñ. 

Die Empfängerfirma sollte die in der Tabelle angegebenen Informationen in ihrer eigenen 

Geschäftsmeldung ausweisen. Sie sollte dies im Rahmen ihrer üblichen Meldungen tun und muss hierzu 

nicht zu einem ARM werden. 

Übt eine Wertpapierfirma eine der in 5.3.1 unter ii) und iii) aufgeführten Tätigkeiten aus und sind die 

Voraussetzungen gemäß Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission nicht 

erfüllt, sollte die Wertpapierfirma im Einklang mit der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der 

Kommission (Felder 7, 16 und 25) das Geschªft melden und im Feld ĂIndikator f¿r die ¦bermittlung 

eines Auftragsñ den Wert ātrueó angeben. Die den Auftrag erhaltende Wertpapierfirma sollte die 

übermittelnde Wertpapierfirma als ihren Käufer/Verkäufer melden. Obliegen dem Kunden einer 

übermittelnden Wertpapierfirma Meldepflichten, sollte dieser die übermittelnde Wertpapierfirma als 

Käufer/Verkäufer angeben und nicht die den Auftrag erhaltende Wertpapierfirma (siehe 

Abschnitt 5.26.3.3).  

Betreibt eine Wertpapierfirma Handel an einem Handelsplatz, der kein organisiertes Handelssystem 

(OTF) ist, und resultieren die von ihr ausgeführten Geschäfte aus einem ĂHandel f¿r eigene Rechnungñ 

(DEAL) oder der ĂZusammenf¿hrung sich deckender Kundenauftrªgeñ (MTCH), liegt keine ¦bermittlung 

vor, da die Wertpapierfirma keinen Auftrag an eine andere Wertpapierfirma weiterleitet, sondern diesen 

Auftrag selbst am Handelsplatz ausführt. In Feld 25 sollte daher āfalseó angegeben werden.  

Ein Auftrag gilt nur dann als von einer Wertpapierfirma übermittelt, wenn alle 

Übermittlungsvoraussetzungen erfüllt sind, d. h., wenn eine Wertpapierfirma beim Übermitteln eines 

Auftrags nicht alle Informationen weiterleitet, die zur Erfüllung der Übermittlungsvoraussetzungen 
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gemäß Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission erforderlich sind, dann 

sollte die Empfängerfirma in ihrer Meldung davon ausgehen, dass keine Übermittlung vorliegt. 

Liegt eine Übermittlung gemäß Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission 

vor, ändert dies nichts an der Anwendung von Artikel 14 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der 

Kommission, d. h., die den Auftrag erhaltende Wertpapierfirma sollte ihre Meldungen an die zuständige 

Behörde ihres Herkunftsmitgliedstaats senden. 

Zwischen den Zweigniederlassungen einer Wertpapierfirma findet keine Übermittlung statt, da es sich 

nicht um separate Rechtsträger handelt. Übermitteln dagegen verschiedene Rechtsträger einer 

Unternehmensgruppe untereinander Aufträge, gelten für diese Rechtsträger dieselben Meldepflichten 

wie für unabhängige Wertpapierfirmen oder Firmen. 

Über Feld 25 (Indikator für die Übermittlung eines Auftrags) kann angegeben werden, dass ein Auftrag 

an eine andere Wertpapierfirma in der Kette übermittelt wurde, ohne dass die Voraussetzungen aus 

Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission erfüllt sind. Eine übermittelnde 

Wertpapierfirma, die als Vermittlerin auftritt, sollte in Feld 25 ātrueó angeben, auch wenn der 

Übermittlungsversuch der Wertpapierfirma gescheitert ist oder die Wertpapierfirma sich gegen eine 

Übermittlung entschieden hat. 

Angesichts dessen sollten die folgenden Fälle beim Ausfüllen von Feld 25 berücksichtigt werden: 

1. Eine Wertpapierfirma, die einen Auftrag übermittelt und alle Voraussetzungen aus Artikel 4 erfüllt, 
meldet kein Geschäft. 

2. Handelt eine Wertpapierfirma direkt an einem Handelsplatz, der kein OTF ist und führt das Geschäft 
f¿r eigene Rechnung (DEAL) oder im Rahmen einer ĂZusammenf¿hrung sich deckender 
Kundenauftrªgeñ (MTCH) aus, sollte Feld 25 (Indikator f¿r die ¦bermittlung eines Auftrags) mit `falseó 
befüllt werden. 

3. Resultiert das von einer Wertpapierfirma ausgef¿hrte Geschªft aus einem ĂHandel f¿r eigene 
Rechnungñ (DEAL) oder der ĂZusammenf¿hrung sich deckender Kundenauftrªgeñ (Feld 29 = āDEALó 
bzw. āMTCHó), sollte in Feld 25 (Indikator f¿r die ¦bermittlung eines Auftrags) āfalseó angegeben 
werden. 

4. Leitet eine Wertpapierfirma Kundenaufträge weiter oder platziert sie eine eigene Order im Rahmen 
eines Vermögensverwaltungsmandats, ohne die Voraussetzungen aus Artikel 4 zu erfüllen, sollte sie 
in ihrer Meldung angeben, dass sie im Rahmen Ăandere Kapazitªtñ handelt (Feld 29 = āAOTCó), und in 
Feld 25 sollte ātrueó angegeben werden. 

5. In allen anderen Fªllen, in denen die Wertpapierfirma im Rahmen Ăandere Kapazitªtñ handelt 
(Feld 29 = āAOTCó), sollte in Feld 25 āfalseó angegeben werden. 

5.4 Ausführung eines Geschäfts an einem Handelsplatz 

Für die Zwecke von Feld 36 sollte ein Geschäft nur dann als an einem Handelsplatz ausgeführt gelten, 
wenn  
 

i) der Handelsplatz das Interesse von zwei Parteien am Kauf und Verkauf nach Ermessen 
oder nach nichtdiskretionären Vorschriften zusammenführt 

oder 
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ii) der Handelsplatz das Interesse von zwei Parteien am Kauf und Verkauf zwar nicht nach 
Ermessen oder nach nichtdiskretionären Vorschriften zusammenführt, das Geschäft aber 
dennoch den Regeln des betreffenden Handelsplatzes unterliegt und im Einklang mit 
diesen Regeln ausgeführt wird. 

Wenn eine Wertpapierfirma das Geschäft nicht unmittelbar am Markt ausführt, gilt sie für die Zwecke 

der Meldung von Geschäften nicht als Wertpapierfirma, die ein Geschäft am Handelsplatz ausführt. 

5.4.1 Vom Handelsplatz vergebener Identifikationscode für das Geschäft (Feld 3) 

Artikel 12 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/580 der Kommission sieht Folgendes vor: ĂBetreiber 

von Handelsplätzen kennzeichnen jedes Geschäft, das auf die vollständige oder teilweise Ausführung 

eines [von den Matching-Engines bearbeiteten] Auftrags zurückgeht, mit einem individuellen 

Transaktionsidentifikationscodeñ. Dieser Transaktionsidentifikationscode (TVTIC) wird in Feld 3 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission vorgesehen. Wertpapierfirmen müssen hier 

Ăf¿r die Marktseite eines an einem Handelsplatz ausgef¿hrten Geschªftsñ den vom Betreiber des 

Handelsplatzes erstellten TVTIC eingeben. 

Die Betreiber von Handelsplªtzen kºnnen auch TVTICós f¿r Geschªfte vergeben, die unter Punkt ii der 

Definition von ĂAusf¿hrung eines Geschªfts an einem Handelsplatzñ (siehe vorstehenden Abschnitt) 

fallen. Wird ein TVTIC unter solchen Umständen vergeben und leitet der Handelsplatz den TVTIC an 

eine Wertpapierfirma weiter, kann diese in Feld 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der 

Kommission den betreffenden, vom Betreiber des Handelsplatzes vergebenen, TVTIC angeben. 

5.4.2 Meldung des Feldes Handelsplatz für Ketten (Feld 36) 

Für die Meldung von Geschäften, die an einem Handelsplatz (wie unter 5.4 erläutert), über einen 

systematischen Internalisierer (SI) oder eine organisierte Handelsplattform außerhalb der Union 

ausgeführt wurden, ist in Feld 36 der Meldung der Marktseite der MIC des Handelsplatzes, der 

Handelsplattform oder des SI anzugeben. In allen anderen Meldungen in der Kette sollte in Feld 36 

āXOFFó angegeben werden.  

5.5  Kennungen für Parteien 

Entitäten, die berechtigt sind eine Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier, LEI) zu führen, sollten 

gemäß Artikel 26 Absatz 6 MiFIR sowie Artikel 5 und Anhang I der Delegierten Verordnung (EU) 

2017/590 der Kommission mit einem LEI gekennzeichnet werden. Hierzu gehören insbesondere 

Partnerschaften, Gesellschaften, Vereine und natürliche Personen, die im Rahmen einer gewerblichen 

Tätigkeit handeln. 21 Eine Zweigniederlassung sollte auch dann mit dem LEI ihrer Hauptverwaltung 

gekennzeichnet werden, wenn sie ggf. berechtigt ist einen LEI zu führen.22 

                                                      

21 Natürliche Personen, die im Rahmen einer gewerblichen Tätigkeit handeln, gelten unter bestimmten Umständen 
gemäß Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 MiFID II als Wertpapierfirmen. Das ĂStatement on individuals acting in a 
business capacityñ des Ausschusses f¿r die Regulierungsaufsicht über das globale 
Unternehmungskennungssystem (LEI ROC) enthält weitere Einzelheiten hierzu 
(http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20150930-1.pdf). 
22 Dem ĂStatement on individuals acting in a business capacityñ des LEI ROC vom 11. Juli 2016 zufolge können 
bestimmte Zweigniederlassungen ggf. Anspruch auf eine LEI haben, wenn die in der Erklärung festgelegten 
Bedingungen erfüllt sind. Die LEI-ROC-Erklärung enthält weitere Einzelheiten hierzu 
(http://www.leiroc.org/publications/gls/roc_20160711-1.pdf). 
 

http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20150930-1.pdf
http://www.leiroc.org/publications/gls/roc_20160711-1.pdf
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Gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission sollte eine 

Wertpapierfirma, die ein Geschäft ausführt, sicherstellen, dass ihre Rechtsträgerkennung (LEI) im 

Einklang mit den Bedingungen einer der anerkannten lokalen operativen Einheiten (Local Operating 

Units, LOU) des globalen Systems des LEI (GLEIS) erneuert wird. Dagegen verpflichtet Artikel 13 

Absatz 3 eine Wertpapierfirma nicht dazu, sicherzustellen, dass eine Rechtsträgerkennung (LEI) für 

einen Kunden oder eine Gegenpartei erneuert wird.  

 

Artikel 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission sieht vor, dass eine natürliche 

Person mit der in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission angeführten 

nationalen Kennung anzugeben ist. Laut Artikel 26 Absatz 1 MiFIR sollten Wertpapierfirmen die 

vollständigen und zutreffenden Einzelheiten von Geschäften melden. Da die gemeldeten Einzelheiten 

eines bestimmten Geschäfts auch die Kennungen natürlicher Personen umfassen, gilt die Pflicht zur 

Meldung vollständiger und zutreffender Einzelheiten gleichermaßen für die Kennungen natürlicher 

Personen. Um dieser Pflicht nachzukommen, könnten Wertpapierfirmen die natürliche Person 

beispielsweise auffordern, die Korrektheit und Gültigkeit der Kennung durch Vorlage amtlicher 

Unterlagen nachzuweisen. Wenn der Kunde keine Kennung angeben würde, könnte die 

Wertpapierfirma ihrer Meldepflicht in diesem Punkt nicht nachkommen. 

Artikel 6 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission geht nicht auf den Fall 

ein, dass eine natürliche Person über Staatsangehörigkeiten mehrerer Nicht-EWR-Länder verfügt. In 

solchen Fällen sollte wie bei den Staatsangehörigkeiten mehrerer EWR-Länder die alphabetische 

Sortierung der Ländercodes ausschlaggebend sein. 

5.5.1 Verfahren zur Erstellung der CONCAT-Kennung 

Die CONCAT-Kennung sollte weder als Standardkennung noch für Länder verwendet werden, die 

entsprechend der Tabelle in Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission in 

keiner der drei Prioritätsstufen CONCAT als Kennung gewählt haben.  

Die CONCAT-Kennung sollte über die folgenden vier Schritte gebildet werden: 

1. Ermittlung des Vor- und Nachnamens 

Um unterschiedliche Schreibweisen und Abkürzungen zu vermeiden, sollte sich die Wertpapierfirma 

vergewissern, dass die Schreibweise des vollständigen Namens der Person korrekt ist. Kurzformen und 

Abkürzungen sind unzulässig.  

2. Entfernen von Titeln 

Namensvorsätze, die einen Titel, eine Position, einen Beruf oder einen Studienabschluss angeben, sind 

zu entfernen. Dies gilt für die folgende, nicht abschließende Liste, die nicht zwischen Groß- und 

Kleinschreibung unterscheidet: 

atty, coach, dame, dr, fr, gov, honorable, madam(e), maid, master, miss, monsieur, mr, mrs, ms, mx, 

ofc, ph.d, pres, prof, rev, sir 

3. Entfernen von Vorsätzen 



 
 

 

 

 28 

am, auf, auf dem, aus der, d, da, de, de lô, del, de la, de le, di, do, dos, du, im, la, le, mac, mc, mhac, 

mhíc, mhic giolla, mic, ni, ní, níc, o, ó, ua, ui, uí, van, van de, van den, van der, vom, von, von dem, von 

den, von der  

Namensvorsätze, die nicht in dieser Liste enthalten oder mit dem Nachnamen verschmolzen sind, wie 

McDonald, MacChrystal, O'Brian und O'Neal, sollten nicht entfernt werden. Es ist jedoch zu beachten, 

dass die Apostrophe im nächsten Schritt entfernt werden. Die vorstehende Liste unterscheidet nicht 

zwischen Groß- und Kleinschreibung. 

4. Transliteration von Apostrophen, Akzenten, Bindestrichen, Leerzeichen usw. 

Die folgende Transliterationstabelle sollte buchstabengetreu auf den Vor- und Nachnamen angewendet 

werden. Grundsätzlich bleiben bei der Transliteration die Buchstaben A-Z bzw. a-z unberührt; alle 

diakritischen Zeichen, Apostrophe, Bindestriche, Satz- und Leerzeichen werden entfernt. 

Transliterationstabelle 

Die folgende Tabelle ordnet einem Schriftzeichen der Ausgangssprache genau ein Schriftzeichen der 

Zielsprache zu. Diese Tabelle sollte auf den Vor- und Nachnamen angewendet werden, bevor die ersten 

fünf Buchstaben gemäß Artikel 6 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission 

ermittelt werden. 

Bei Namen mit kyrillischem, griechischem oder einem anderen nicht-lateinischen Alphabet, für die es 

keine lateinische Entsprechung gibt, sollte unter Einhaltung der Konventionen des betreffenden 

Alphabets eine englische Version des Namens im lateinischen Alphabet verwendet werden. 

 

Zielbuchst

abe 

Ausgangsbuchstabe Unicode-Codepunkte 

A Ä ä À à Á á Â â Ã ã Å å 

 ׅׄ ł Ń ŀ Ł Î Þ  

U+00C4 U+00E4 U+00C0 U+00E0 U+00C1 U+00E1 

U+00C2 U+00E2 U+00C3 U+00E3 U+00C5 U+00E5 

U+01CD U+01CE U+0104 U+0105 U+0102 U+0103 

U+00C6 U+00E6 

C ¢  Ĺ ĺ ǖ Ǘ Ļ ļ U+00C7 U+00E7 U+0106 U+0107 U+0108 U+0109 U+010C 

U+010D 

D ń Ľ ņ Ņ Ħ U+010E U+0111 U+0110 U+010F U+00F0 

E Ĉ ¯ £ ® ą ° ć ± ŉ Ŋ Ň ň U+00C8 U+00E8 U+00C9 U+00E9 U+00CA U+00EA 

U+00CB U+00EB U+011A U+011B U+0118 U+0119 

G Ǡ ǡ Ǥ ǥ Ĵ ĵ U+011C U+011D U+0122 U+0123 U+011E U+011F 

H Ǧ ǧ U+0124 U+0125 

I Č ³ ĉ ² Ċ ´ ċ µ ē U+00CC U+00EC U+00CD U+00ED U+00CE U+00EE 

U+00CF U+00EF U+0131 

J ǲ ǳ U+0134 U+0135 

K Ǵ ǵ U+0136 U+0137 

L ŋ Ō Ƿ Ǹ Ğ ğ ō Ŏ U+0139 U+013A U+013B U+013C U+0141 U+0142 U+013D 

U+013E 

N ¤ ¶ ő Œ œ Ŕ U+00D1 U+00F1 U+0143 U+0144 U+0147 U+0148 

O ¥ º ď ¸ č · Ď ¹ ì » ŕ 

Ŗ Ï ß í î 

U+00D6 U+00F6 U+00D2 U+00F2 U+00D3 U+00F3 

U+00D4 U+00F4 U+00D5 U+00F5 U+0150 U+0151 

U+00D8 U+00F8 U+0152 U+0153 

R ŗ Ř ř Ś U+0154 U+0155 U+0158 U+0159 
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S  Ç ś Ŝ ȃ Ȅ ķ ĸ Ġ ġ ἧ Ἠ U+1E9E U+00DF U+015A U+015B U+015C U+015D 

U+015E U+015F U+0160 U+0161 U+0218 U+0219 

T ş Š ŝ Ş ĩ Ī Ἡ Ἢ U+0164 U+0165 U+0162 U+0163 U+00DE U+00FE U+021A 

U+021B 

U ¦ ¿ Ē ½ Đ ¼ đ ¾ ţ Ť ȇ 

Ȉ ȍ Ȏ š Ţ 

U+00DC U+00FC U+00D9 U+00F9 U+00DA U+00FA 

U+00DB U+00FB U+0170 U+0171 U+0168 U+0169 U+0172 

U+0173 U+016E U+016F 

W ȏ Ȑ U+0174 U+0175 

Y ħ Ĩ ø ÷ ȑ Ȓ U+00DD U+00FD U+0178 U+00FF U+0176 U+0177 

Z ť Ŧ Ģ ģ ŧ Ũ U+0179 U+017A U+017D U+017E U+017B U+017C 

{DELETE} Alle anderen, nicht in der Liste enthaltenen Buchstaben mit Ausnahme von a-z und A-

Z sollten entfernt werden. 

Ausgewählte Beispiele 

Achtung: Diese Beispiele gelten nur für die nationale Kennung CONCAT. Für die meisten Länder 

werden andere Kennungen mit einer höheren Prioritätsstufe erwartet (Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission).  

Vorname(n) Familienname/ 

Nachname(n) 

Ländercode + CONCAT Kommentar 

John O'Brian IE19800113JOHN#OBRIA āJohnó wird auf 5 Zeichen 

aufgefüllt. O' ist mit dem 

Nachnamen verschmolzen 

und wird nicht umgewandelt. 

Der Apostroph wird entfernt. 

Ludwig Van der Rohe  HU19810214LUDWIROHE# Der Vorsatz āVan deró wird 

entfernt. 

Victor Vandenberg US19730322VICTOVANDE āVanó ist mit dem Nachnamen 

verschmolzen und wird nicht 

als Vorsatz angesehen. 

Eli Ødegård NO19760315ELI##ODEGA āElió wird auf 5 Zeichen 

aufgefüllt. Ø wird zu O und å 

zu A. 

Willeke de Bruijn LU19660416WILLEBRUIJ Der Vorsatz āDeó wird entfernt. 

Jon Ian Dewitt US19650417JON##DEWIT āJonó wird auf 5 Zeichen 

aufgef¿llt. āIanó wird ignoriert, 

da nur der erste Vorname 

verwendet werden sollte. āDeó 

in āDewittó ist kein Vorsatz. 

Amy-Ally Garção de 

Magalhães 

PT19900517AMYALGARCA Der Bindestrich wird aus dem 

Vornamen entfernt. Die 

Sonderzeichen werden 

umgewandelt. 

Giovani  dos Santos FR19900618GIOVASANTO Der Vorsatz wird entfernt. 

Günter Vo  DE19800715GUNTEVOS## ü wird zu U und  zu S. 
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5.5.2 Vorname(n) und Nachname(n) 

Beim Ausfüllen der Felder in Anhang I Tabelle 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der 

Kommission, in denen ĂVorname(n)ñ oder ĂNachname(n)ñ erforderlich sind, sollten nur Schritt 1 

(ĂErmittlung des Vor- und Nachnamensñ) und Schritt 2 (ĂEntfernen von Titelnñ) der im Abschnitt 5.5.1 

ĂVerfahren zur Erstellung der CONCAT-Kennungñ beschriebenen Methode angewendet werden. Es 

findet also keine Transliteration statt, und es werden keine Vorsätze entfernt. Alle in den EU-

Mitgliedstaaten verwendeten Buchstaben, einschließlich der Varianten mit diakritischen Zeichen, dürfen 

verwendet werden. Die Vorsätze, Vornamen und Nachnamen sollten in Großbuchstaben geschrieben 

werden. 

5.6 Bedeutung von Geschäft 

5.6.1 Erwerb und Veräußerung 

Wie in der Einleitung zu Block 1 beschrieben, müssen die zuständigen Behörden zur Vermeidung von 

Marktmissbrauch über einen Wechsel des Eigentums an Finanzinstrumenten informiert werden. 

Vorgänge, die nicht zu einem Wechsel des Eigentums führen, sind nicht meldepflichtig. Ein Beispiel ist 

die Übertragung von einem Kundenkonto unter einem Vermögensverwaltungsmandat auf ein 

Kundenkonto, das nur zur Ausführung betrieben wird (execution-only).  

Eine Ausnahme, auf die in Artikel 2 Absatz 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der 

Kommission ausdrücklich hingewiesen wird, bildet der gleichzeitige Erwerb und die gleichzeitige 

Veräußerung eines Finanzinstruments mit der Pflicht zur Nachhandelsveröffentlichung. Dies gilt nur für 

den Fall, dass eine durch eine Wertpapierfirma erteilte Order auf eine bereits im Orderbuch enthaltene 

gegenläufige Order derselben Wertpapierfirma trifft. Ein Beispiel für eine Meldung in einem solchen Fall 

enthält Abschnitt 5.14.3. 

5.6.2 Ausnahmen in Bezug auf die Meldung 

5.6.2.1 Ausnahmen gemäß Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe a 

Für die Zwecke von Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe a der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der 

Kommission sollten die folgenden Beispiele berücksichtigt werden: 

Beispiel 6 

Zwei Wertpapierfirmen treffen eine Rückkaufsvereinbarung (Repo) bezüglich einer Staatsanleihe.  Eine 

der Wertpapierfirmen meldet das Geschäft gemäß der Verordnung über 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte. 

Für keine der beiden Wertpapierfirmen besteht eine Meldepflicht, da dieses Geschäft gemäß der 

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemeldet wurde.  

Beispiel 7 

Eine Wertpapierfirma, die für einen Organismus für gemeinsame Anlagen unter einem 

Vermögensverwaltungsmandat handelt, trifft eine Rückkaufsvereinbarung (Repo) bezüglich einer 
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Staatsanleihe. Dem Fonds obliegen Meldepflichten gemäß der Verordnung über 

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, während für die Wertpapierfirma keine Meldepflicht besteht. 

Für die Wertpapierfirma besteht keine Meldepflicht gemäß MiFIR, da das Geschäft gemäß der 

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemeldet wurde. 

5.6.2.2 Ausnahmen gemäß Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe b 

Hinsichtlich Liefer- oder Zahlungsanweisungen bei Übertragungen obliegen den Clearing- und/oder 

Abwicklungsgegenparteien (einschließlich Zentralverwahrern) keine Meldepflichten gemäß Artikel 2 

Absatz 5 Buchstabe b der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission, nur die 

Wertpapierfirma, die das Geschäft ausführt, muss dieses melden. 

Im Fall eines geclearten OTC-Kontrakts ist die Novation in verschiedene geclearte Kontrakte nicht 

meldepflichtig. 

5.6.2.3 Ausnahmen gemäß Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe d 

Beispiel 8 

Ein Verwahrer/Bevollmächtigter beschließt, Finanzinstrumente von einer Depotbank auf eine andere 

Depotbank zu übertragen. 

Die Übertragung der Finanzinstrumente muss nicht gemeldet werden, da sie lediglich das Ergebnis 

einer Depottätigkeit ist.  

Beispiel 9 

Ein Kunde überträgt Finanzinstrumente auf einen Verwahrer/Bevollmächtigten, damit dieser sie auf 

einem Depot- bzw. Treuhandkonto hinterlegt. 

Die Übertragung der Finanzinstrumente muss nicht gemeldet werden, da sie lediglich das Ergebnis 

einer Depottätigkeit ist. 

5.6.2.4 Ausnahmen gemäß Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe e  

Gemäß Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe e der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission 

umfasst ein Geschäft nicht Ăeine Nachhandelszuteilung oder Novation eines Derivatkontrakts, bei der 

eine der Parteien des Derivatkontrakts durch eine dritte Partei ersetzt wirdñ. Daher ist eine 

clearingbedingte vorzeitige Beendigung eines Kontrakts und dessen nachfolgende Novation, bei der die 

ursprüngliche Partei des Derivatkontrakts ersetzt wird, nicht meldepflichtig.  

5.6.2.5 Ausnahmen gemäß Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe g 

Gemäß Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe g der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission 

umfasst ein Geschäft nicht Ădie Ausgabe oder R¿cknahme von Anteilen eines Organismus f¿r 

gemeinsame Anlagen durch den Verwalter des Organismus f¿r gemeinsame Anlagenñ. 

Für börsengehandelte Fonds unterliegt diese Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen eines 

Organismus für gemeinsame Anlagen durch einen berechtigten Teilnehmer und den Verwalter des 
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Organismus für gemeinsame Anlagen nicht der Meldepflicht. Bei diesem Vorgang stellt der berechtigte 

Teilnehmer dem Verwalter des Organismus für gemeinsame Anlagen die Finanzinstrumente, die in dem 

Fonds enthalten sind, zur Verfügung und erhält im Gegenzug einen Anteil des Organismus für 

gemeinsame Anlagen (Ausgabe). Diese Ausnahme gilt auch für den umgekehrten Vorgang 

(Rücknahme). Diese Tätigkeit gilt aufgrund des minimalen Risikos des Marktmissbrauchs nicht als 

Geschäft, da es sich um einen administrativen Vorgang handelt, bei dem wirtschaftliche Äquivalente 

ausgetauscht werden.  

Eine Wertpapierfirma erwirbt direkt vom Verwalter eines Organismus für gemeinsame Anlagen Anteile 

dieses Organismus für gemeinsame Anlagen, der ein börsengehandelter Fonds sein kann, aber nicht 

muss, wobei der Preis entsprechend dem Prospekt des Organismus für gemeinsame Anlagen bestimmt 

wurde. Das Geschäft stellt eine Ausgabe von Anteilen dar und ist daher für die Wertpapierfirma nicht 

meldepflichtig. Veräußert die Wertpapierfirma unter denselben Bedingungen Anteile, handelt es sich 

um eine Rücknahme der Anteile, die ebenfalls nicht meldepflichtig ist. 

Diese Ausnahme gilt nur für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen durch den Verwalter des 

Organismus für gemeinsame Anlagen. Wird ein Anteil nach seiner Ausgabe auf dem Sekundärmarkt 

(ggf. auch außerbörslich - OTC) erworben und veräußert, sollten diese Geschäfte gemeldet werden; 

dabei spielt es keine Rolle, ob der Erwerbs- bzw. Veräußerungspreis dem Nettoinventarwert entspricht. 

Beispiel 10 

Die Wertpapierfirma X (berechtigter Teilnehmer) möchte neue Anteile eines Organismus für 

gemeinsame Anlagen von dessen Verwalter erwerben, um der Nachfrage der Kunden nach Anteilen 

nachzukommen.  

Wenn die Wertpapierfirma X die in dem  Organismus für gemeinsame Anlagen enthaltenen 

Finanzinstrumente zwecks Ausgabe auf dem Sekundärmarkt erwirbt, sollte der Erwerb dieser 

Finanzinstrumente gemeldet werden, vorausgesetzt, diese Finanzinstrumente sind gemäß Artikel 26 

Absatz 2 meldepflichtig. 

Wenn die Wertpapierfirma X und der Anbieter des Organismus für gemeinsame Anlagen diese 

Finanzinstrumente in natura gegen neue Anteile tauschen, muss weder die Wertpapierfirma X noch der 

Verwalter des Organismus für gemeinsame Anlagen das Geschäft melden, da es im Rahmen der 

Ausgabe erfolgt. 

5.6.2.6 Ausnahmen gemäß Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe h 

Durch die Ausübung von Finanzinstrumenten wie einer Option, eines gedeckten Optionsscheins, einer 

Wandel- oder Umtauschanleihe, eines Rechts auf Zuteilung oder eines Bezugsrechts durch den 

Eigentümer des Finanzinstruments entstehen der Wertpapierfirma, die die Option ausübt, und der 

Wertpapierfirma, gegen die sie geltend gemacht wird23, keine Meldepflichten. Führt die Ausübung zur 

Lieferung eines weiteren Finanzinstruments, entstehen weder der Wertpapierfirma, die die Option 

ausübt, noch der Wertpapierfirma, gegen die sie geltend gemacht wird, Meldepflichten. 

                                                      

23 Das Geltendmachen von Rechten umfasst Fälle börsengehandelter Derivate, bei denen die Wertpapierfirma oder 
ihr Kunde infolge der Zuteilung aufgefordert wird, (den Basiswert) zu liefern, und das Geschäft mit dem Basiswert 
von der zentralen Gegenpartei und/oder den Clearingmitgliedern der zentralen Gegenpartei ausgeführt wird, um 
den Ausübungsanweisungen eines Dritten nachzukommen. 
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Beispiel 11 

Übt die Wertpapierfirma X ein Finanzinstrument aus, besteht bezüglich der Ausübung des 

Finanzinstruments keine Meldepflicht.  

Wenn die Wertpapierfirma X ein Finanzinstrument ausübt und anstelle von Geld die Basisinstrumente 

erhält, ist der daraus resultierende Erwerb des Basisinstruments ebenfalls nicht meldepflichtig.  

Wenn die Wertpapierfirma X ein Finanzinstrument ausübt und zwischen Barauszahlung und den 

Basisinstrumenten wählen muss, besteht keine Meldepflicht. 

Beispiel 12 

Der Inhaber eines Finanzinstruments oder einer Wandelanleihe übt ein Finanzinstrument oder eine 

Wandelanleihe aus. Infolge dieser Ausübung oder Umwandlung erwirbt oder veräußert die 

Wertpapierfirma X (gegen die ein Recht geltend gemacht wird) die Basisinstrumente (z. B. an einem 

Handelsplatz) und kann diese dem Inhaber somit liefern. 

Die Geschäftsmeldung(en) sollte(n) hinsichtlich des Erwerbs bzw. der Veräußerung der 

Basisinstrumente (z. B. des Erwerbs am Handelsplatz) übermittelt werden. Es besteht jedoch keine 

Meldepflicht hinsichtlich der Übertragung dieser Basisinstrumente an den Inhaber oder hinsichtlich der 

Ausübung oder Umwandlung des Finanzinstruments. 

5.6.2.7 Ausnahmen gemäß Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe i 

Die in Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe i vorgesehene Ausnahme gilt nicht für Erstemissionen oder 

Zweitemissionen oder Platzierungen oder die Emission von Schuldtiteln, d. h., damit in Verbindung 

stehende Tätigkeiten sind meldepflichtig. 

Die in Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe i vorgesehene Ausnahme gilt auch für die Beendigung von 

Finanzinstrumenten zur Fälligkeit am Ablaufdatum.  

Stehen der Erwerb und die Veräußerung im Zusammenhang mit Fusionen, Übernahmen, 

Insolvenzverfahren im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates 24 , Aktiensplits oder 

Aktienzusammenlegungen, ist keine Meldung erforderlich. In diesen Situationen werden die 

Bedingungen normalerweise im Voraus auf der Aktionärsversammlung festgelegt und entsprechend 

bekanntgemacht. Die Anleger unterliegen dieser Vereinbarung und treffen keine weiteren 

Entscheidungen.  

Die Ausgabe von Gratisaktien im Rahmen der Dividendenausschüttung ist aufgrund der vorstehend 

genannten Nichtanwendung nicht meldepflichtig. Denn dabei resultiert die Ausgabe von 

Finanzinstrumenten aus vorab festgelegten Vertragsbedingungen, und der Anleger trifft zum Zeitpunkt 

der Ausgabe der Finanzinstrumente keine Anlageentscheidung.   

Eine automatische Erhöhung oder Herabsetzung des Nominalbetrags im Zusammenhang mit 

Tilgungsplänen ist ebenfalls nicht meldepflichtig, da die Bedingungen bereits zum Zeitpunkt des 

                                                      

24 Verordnung (EG) Nr. 1346/2000 des Rates vom 29. Mai 2000 über Insolvenzverfahren. 
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ursprünglichen Kontrakts festgelegt wurden und zum Zeitpunkt der Erhöhung bzw. Herabsetzung des 

Nominalbetrags keine Entscheidung getroffen wird.  

Ereignisse, bei denen der Anleger zum Zeitpunkt der Ausgabe, des Ablaufs oder der Rücknahme des 

Finanzinstruments eine Anlageentscheidung trifft, sind jedoch meldepflichtig. Diese Ereignisse 

umfassen Fälle, in denen der Kunde bei einem Übernahmeangebot die Wahl zwischen einer 

Barauszahlung und dem Erhalt von Finanzinstrumenten hat und der Emittent seine Leistung in bar oder 

durch Übergabe von Finanzinstrumenten erbringen kann. 

Beispiel 13 

Die Wertpapierfirma X hält Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Gemäß den 

Ausgabebedingungen hat das Unternehmen das Recht, einen Teil der Finanzinstrumente vor 

Laufzeitende zurückzunehmen. Im dritten Jahr nimmt das Unternehmen einen Teil des Nennwerts der 

ausgegebenen Anleihen zurück. 

Hinsichtlich der Rücknahme der Anleihen besteht keine Meldepflicht, da sie aus vorab festgelegten 

Vertragsbedingungen resultiert, die sich dem Einfluss des Anlegers (Wertpapierfirma X) entziehen.  

5.6.2.8 Ausnahmen gemäß Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe l 

Gemäß Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe l der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission stellt 

der ĂErwerb im Rahmen eines Dividenden-Reinvestierungsplansñ kein Geschäft dar. 

Ein Dividenden-Reinvestierungsplan (DRIP) ist eine Kapitalbeteiligungsoption, bei der der Anleger 

vorab festlegt, dass die Dividende nicht ausbezahlt, sondern direkt in das zugrunde liegende 

Eigenkapital wiederveranlagt wird. 

Für den Beteiligungserwerb im Rahmen eines DRIP besteht keine Meldepflicht. 

5.6.2.9 Ausnahmen gemäß Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe m 

Diese Ausnahme gilt nicht für die Meldung von Blockaufträgen (Sammelaufträge zum Erwerb und zur 

Veräußerung von Aktienpaketen im Auftrag von Kunden im Anwendungsbereich von Spar- und 

Entnahmeplänen). Der Erwerb und die Veräußerung erfolgen zwar im Rahmen eines Plans, jedoch wird 

zum Zeitpunkt des Erwerbs oder der Veräußerung eine Anlageentscheidung getroffen. Daher sind nicht 

alle Kriterien für die Ausnahmebehandlung erfüllt. 

Beispiel 14 

Ein Unternehmen bietet seinen Mitarbeitern die Option, Anteile in Höhe von 3 % des jeweiligen 

Jahresgehalts zu erwerben. Die zugrunde liegende Vereinbarung sieht vor, dass die Anteile am letzten 

Tag jedes Quartals zum Marktpreis mit einem Abschlag zu erwerben sind und der Mitarbeiter seine 

Kaufentscheidung spätestens Ende des Vormonats mitteilen muss.  

Das Unternehmen beauftragt die Wertpapierfirma X, den Mitarbeitern die Anteile zuzuteilen und als 

Korrespondenzbank im Namen des Unternehmens die Zahlungen entgegenzunehmen.  
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Ein Mitarbeiter beschließt, im Rahmen der Vereinbarung im März Anteile in Höhe von 350 EUR 

(Marktpreis) zu erwerben. Der gleiche Mitarbeiter erwirbt im September für 375 EUR und im Dezember 

für 400 EUR Anteile.  

Die Wertpapierfirma X muss die im März, September und Dezember ausgeführten Geschäfte nicht 

melden, da jeder einzelne Erwerb den Betrag von 500 EUR pro Kalendermonat nicht überschreitet und 

es sich nicht um ein einmaliges Geschäft im Rahmen der Vereinbarung handelt, sodass die 

Beschränkung auf einen Gesamtbetrag von 1 000 EUR nicht greift.  

5.6.2.10 Ausnahmen gemäß Artikel 2 Absatz 5 Buchstabe n 

Beispiel 15 

Ein Unternehmen unterbreitet ein Ausschreibungsangebot für den Rückkauf seiner Anleihen von den 

Anlegern zu einer gewissen Prämie. Die Bedingungen des Angebots wurden bereits im Rahmen einer 

Offenlegung von Informationen oder in einem Prospekt veröffentlicht. Das Unternehmen beauftragt die 

Wertpapierfirma X mit der Durchführung.  

Es besteht keine Meldepflicht für die Wertpapierfirma X oder die Anleger, da die Bedingungen im Voraus 

veröffentlicht wurden und die Anleger lediglich die Option hatten, das Angebot anzunehmen oder 

abzulehnen. 

5.7 Meldemechanismen 

In Anhang I dieser Leitlinien wird beschrieben, wie die zuständigen Behörden die von den 

übermittelnden Einrichtungen erhaltenen Meldungen verarbeiten. 

5.7.1 Nicht anwendbare Felder und Ausfüllen von Feldern mit Referenzdaten zum 

Instrument 

Ist ein Feld laut Angabe in der Tabelle nicht unter den Umständen anwendbar, die in der 

Feldbeschreibung oder in der Validierungstabelle unter 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-

1521_mifir_transaction_reporting_instructions.pdf festgelegt sind, sollte das betreffende Feld leer 

bleiben, und die Geschäftsmeldung sollte zurückgewiesen werden, wenn sie die in der Tabelle auf der 

Website der ESMA angegebenen Validierungsanforderungen nicht erfüllt. Beispiel: Gibt eine Firma in 

der Meldung an, dass ein Geschäft von einem Algorithmus ausgeführt wurde, sollte Feld 60 (Land der 

Zweigniederlassung, die die Aufsichtsverantwortung für die für die Ausführung verantwortliche Person 

hat) leer bleiben. 

Bei der Angabe von Referenzdaten gilt eine etwas andere Vorgehensweise. Gemäß Anhang I Tabelle 2 

der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission sind die Felder 42-56 (mit den 

Referenzdaten des Instruments) nicht auszufüllen, wenn die Geschäfte an einem Handelsplatz oder mit 

einer Wertpapierfirma, die als SI handelt, ausgeführt werden, oder in Feld 41 eine ISIN angegeben 

wurde, die auf der Referenzdatenliste der ESMA aufgeführt ist. Ist eine dieser Bedingungen erfüllt, 

müssen Wertpapierfirmen diese Felder nicht ausfüllen. Die ESMA ist außerdem der Auffassung, dass 

jedes andere Geschäft die Bedingungen aus Tabelle 2 erfüllt, das an einem Handelsplatz für ein 

Instrument ausgeführt wurde, für das die Wertpapierfirma selbst mindestens ein Geschäft am 

betreffenden Handelstag an einem Handelsplatz ausgeführt hat, oder bei dem eine Wertpapierfirma als 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521_mifir_transaction_reporting_instructions.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1521_mifir_transaction_reporting_instructions.pdf
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SI handelt. Daher sind auch für diese anderen Geschäfte die Felder mit den Referenzdaten des 

Instruments nicht erforderlich. 

Beispiel 16 

Die Wertpapierfirma X erwirbt das Instrument Y an einem Handelsplatz und verkauft es später 

außerbörslich (OTC) an eine andere Wertpapierfirma oder Firma. Das Instrument Y ist auf der 

Referenzdatenliste der ESMA nicht aufgeführt. 25  Da der Erwerb an einem Handelsplatz stattfand, 

müssen die Felder mit den Referenzdaten des Instruments für die Meldung des Erwerbs nicht ausgefüllt 

werden. Die Veräußerung erfüllt die Bedingungen zwar nicht ganz, da sie nicht an einem Handelsplatz 

stattfand, aber da der Erwerb am selben Tag an einem Handelsplatz ausgeführt wurde, müssen die 

Felder mit den Referenzdaten des Instruments für die Veräußerung ebenfalls nicht ausgefüllt werden. 

Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, sollten die Wertpapierfirmen alle für das Instrument 

relevanten Felder 42-56 ausfüllen. 

Die zuständigen Behörden sollten die Geschäftsmeldung, in der die Wertpapierfirmen die Felder mit 

den Referenzdaten des Instruments ausgefüllt haben, jedoch nicht zurückweisen, wenn das Instrument 

an einem Handelsplatz gehandelt wird oder auf der Referenzliste der ESMA aufgeführt ist.  

5.7.2 Übermittlung von Geschäftsmeldungen 

Gemäß Artikel 26 Absatz 7 MiFIR kann eine Wertpapierfirma die Informationen über die Marktseite 
eines an einem Handelsplatz abgewickelten Geschäfts vom Handelsplatz melden lassen. 
Handelsplätze können auch anbieten, die Informationen für die Kundenseite eines nicht über ihre 
Systeme abgewickelten Geschäfts zu melden, sofern sie als ARM registriert sind. 
 
Übermittelt ein Handelsplatz Meldungen im Auftrag einer Wertpapierfirma, sollten die Informationen 
unabhängig vom Standort des Handelsplatzes an die zuständige Behörde übermittelt werden, an die 
die Wertpapierfirma sie übermitteln müsste.  
 
Übermittelt ein Handelsplatz gemäß Artikel 26 Absatz 5 MiFIR Meldungen von Geschäften, die eine 
Firma über sein System abgewickelt hat, sollte er die Informationen an die zuständige Behörde seines 
Herkunftsmitgliedstaats übermitteln. 

5.7.2.1  Frist für die Übermittlung von Geschäftsmeldungen 

5.7.2.1.1 Meldungsfristen 

Geschäftsmeldungen sollten bei der zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats der 
Wertpapierfirma 26  spätestens um 23:59:59 Ortszeit der zuständigen Behörde des 
Herkunftsmitgliedstaats an dem Arbeitstag eingehen, der auf den Tag der Ausführung des Geschäfts 
folgt (d. h. am Tag T ausgeführte Geschäfte sollten spätestens um 23:59:59 am Tag T+1 gemeldet 
werden). Wertpapierfirmen können Einzelheiten zu ihren am Tag T ausgeführten Geschäften auch am 
selben Tag (also an Tag T) melden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Meldungen von den 
Wertpapierfirmen selbst, einem in ihrem Namen handelnden ARM oder dem Handelsplatz, über dessen 
System die Geschäfte abgewickelt wurden, vorgenommen werden. Die Informationen müssen dem 

                                                      

25  Im unwahrscheinlichen Fall, dass ein Handelsplatz es versäumt, die Referenzdaten des Instruments zu 
übermitteln. 
26 Oder im Fall von Handelsplätzen, die Geschäfte im Auftrag von Mitgliedern melden, die keine Wertpapierfirmen 

sind, des Herkunftsmitgliedstaats des Handelsplatzes. 
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Handelsplatz oder dem ARM von den Firmen rechtzeitig übermittelt werden, damit der Handelsplatz 
oder der ARM die Meldung an die zuständige Behörde innerhalb der Frist von T+1 vornehmen kann. 
 

5.7.2.1.2 Arbeitstag 

Arbeitstage sind alle Wochentage außer Samstag und Sonntag sowie außer allen offiziellen nationalen 
Feiertagen im Mitgliedstaat der nationalen zuständigen Behörde, an die die Geschäftsmeldung 
übermittelt wird. 

Teil II ï Blöcke 

5.8 Block 1: Identifikation des Käufers/Verkäufers 

Zur Verhinderung von Marktmissbrauch benötigen die zuständigen Behörden Angaben zum 

dahinterstehenden Kunden und nicht zum Eigentümer des Rechtstitels. Daher sollte bei Vorgängen, die 

für einen Kunden zu einem Wechsel des Eigentums führen, der Kunde als Käufer/Verkäufer gemeldet 

werden und nicht ein Verwahrer/Bevollmächtigter, der ggf. Inhaber des Rechtstitels ist. Mit Ausnahme 

einer Übermittlung, bei der die Übermittlungsbedingungen aus Artikel 4 erfüllt sind und die im 

Abschnitt 5.26.3 behandelt wird, sollten Wertpapierfirmen jedoch ihren direkten Kunden melden. Von 

der Wertpapierfirma wird nicht erwartet, dass sie den Endkunden ihres Kunden oder ihrer Gegenpartei 

ermittelt. Beispiel: Liegen einer Wertpapierfirma die Einzelheiten des/der dahinterstehenden Kunden 

nicht vor, muss sie nicht den/die dahinterstehenden Kunden des Treuhänders ermitteln, sondern sollte 

nur der Treuhänder als Käufer/Verkäufer (unter Angabe des LEI) melden. Ist der Kunde jedoch bekannt, 

und richtet die Wertpapierfirma ein Treuhandmodell z. B. für eine Eigenanlage im Rahmen der privaten 

Altersvorsorge ein, sollte nicht der Treuhänder, sondern der Kunde als Käufer/Verkäufer gemeldet 

werden. 

  

Die nachstehend beschriebenen Geschäftsszenarien 5.8.1 bis 5.10.1 veranschaulichen die 

Identifikation und Angabe weiterer Einzelheiten von Käufern ï für Verkäufer gilt die gleiche 

Vorgehensweise.  

5.8.1 Käufer/Verkäufer mit Berechtigung zum Führen eines LEI 

Diese Situation kann in folgenden Umständen auftreten: 

Der Käufer/Verkäufer ist eine Firma oder eine Wertpapierfirma, die eine marktseitige Gegenpartei ist; 

der Käufer/Verkäufer ist eine zentrale Gegenpartei (gilt, wenn das Geschäft an einem Handelsplatz in 

einem anonymen Orderbuch mit einer zentralen Gegenpartei geführt wird); 

der Käufer/Verkäufer ist eine Wertpapierfirma, die als systematischer Internalisierer handelt; 

der Käufer/Verkäufer ist ein Kunde, der berechtigt ist einen LEI zu führen (siehe Abschnitt 5.5 über 

Kennungen für Parteien in Teil I). 

Beispiel 17 

Die Wertpapierfirma X führt ein Geschäft für den Kunden A aus, der das Finanzinstrument erwirbt. 
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Wie sollte die Wertpapierfirma X die Einzelheiten zum Käufer melden? 

 

N Feld Werte XML-Darstellung 

7 Identifikationscode 
des Käufers 

{LEI} des 
Kunden A 

<Tx> 
 <New> 
  é 
  <Buyr> 
   <AcctOwnr> 
    <Id> 
     <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> 
    </Id> 
   </AcctOwnr> 
  </Buyr> 
  ... 
 </New> 
</Tx> 

9 Käufer - Vorname(n)  

10 Käufer - 
Nachname(n) 

 

11 Käufer - 
Geburtsdatum 

 

 

5.8.2 Käufer/Verkäufer ist eine natürliche Person 

5.8.2.1 Käufer/Verkäufer ist Staatsbürger eines EWR-Landes (einfache Staatsangehörigkeit) 

Artikel 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission sieht Folgendes vor: ĂEine 

natürliche Person ist in einer Geschäftsmeldung mit der Bezeichnung anzugeben, die sich aus der 

Zeichenkette bestehend aus dem Alpha-2-Code nach ISO 3166-1 (Ländercode aus zwei Buchstaben) 

des Landes der Staatsangehörigkeit der Person, gefolgt von der in Anhang II aufgeführten nationalen 

Kundenkennung auf der Grundlage der Staatsangehörigkeit der Person ergibt.ñ Handelt es sich bei dem 

Kunden um eine natürliche Person, sollte eine Geschäftsmeldung gemäß Artikel 7 der Delegierten 

Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission außerdem den vollständigen Namen und das 

Geburtsdatum des Kunden umfassen. 

 

Beispiel 18 

Die Wertpapierfirma X führt ein Geschäft für den Kunden 2 aus, der das Finanzinstrument erwirbt. 

 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Einzelheiten zum Käufer melden? 

 

N Feld Werte XML-Darstellung 

7 Identifikationscode 
des Käufers 

{NATIONAL_ID} von 
Jose Luis Rodriguez de 

la Torre 

<Tx> 
  <New> 
     é 
     <Buyr> 
        <AcctOwnr> 
          <Id> 
            <Prsn> 
              <FrstNm>JOSE, LUIS</FrstNm> 
              <Nm>RODRIGUEZ, DE LA 
TORRE</Nm> 
               <BirthDt>1976-02-27</BirthDt> 
               <Othr> 
                 <Id>ES99156722T</Id> 
                 <SchmeNm> 
                    <Cd>NIDN</Cd> 

9 Käufer - Vorname(n) āJOSE,LUISó 

10 Käufer - Nachname(n) āRODRIGUEZ,DE LA 
TORREó 

11 Käufer - 
Geburtsdatum 

ā1976-02-27ó 
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                 </SchmeNm> 
                </Othr> 
              </Prsn> 
           </Id> 
        </AcctOwnr> 
     </Buyr> 
     é 
  </New> 
</Tx> 

 

Die zu verwendende Kennung wird anhand der Staatsangehörigkeit der Person bestimmt und nicht 

anhand des Wohnorts der Person oder des Standorts der Wertpapierfirma X. 

Da der Anleger spanischer Staatsbürger ist, wird die Kennung laut Anhang II der Delegierten 

Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission aus der Steueridentifikationsnummer (Código de 

identificaci·n fiscal) gebildet. Der Wert ĂNIDNñ bezieht sich auf die Verwendung einer nationalen 

Kundenkennung. Der Wert ĂCCPTñ w¿rde auf die Verwendung einer Passnummer hinweisen. Eine 

Zeichenkette bestehend aus dem Ländercode des Landes der Staatsangehörigkeit, dem Geburtsdatum 

und dem abgek¿rzten Namen wird mit der Bezeichnung ĂCONCATñ angegeben. Die nachstehenden 

Beispiele veranschaulichen die Verwendung dieser drei Arten von Kennungen. 

5.8.2.2 Käufer/Verkäufer ist Staatsbürger eines Nicht-EWR-Landes (einfache Staatsangehörigkeit) 

Beispiel 19 

Die Wertpapierfirma X verkauft für eigene Rechnung (DEAL) ein Finanzinstrument an einen Kunden. 

Bei dem Kunden handelt es sich um einen Staatsb¿rger der USA namens Paul OôConnor, der in 

Portugal lebt. Sein Geburtsdatum ist der 4. März 1941. 

Laut Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission sollte Paul OôConnor in der 

Geschäftsmeldung anhand der amerikanischen Passnummer identifiziert werden, weil für Meldezwecke 

nicht der Wohnort der Person, sondern die Staatsangehörigkeit die Kennung bestimmt. 

Die Passnummer f¿r Paul OôConnor lautet 123456789ZZ.  

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Einzelheiten zum Käufer melden? 

N Feld Werte XML-Darstellung 

7 Identifikationscode 
des Käufers 

{NATIONAL_ID} 
von Paul 
OôConnor 

<Tx> 
      <New> 
       é 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Prsn> 
                <FrstNm>PAUL</FrstNm> 
                <Nm>OôCONNOR</Nm> 
                <BirthDt>1941-03-04</BirthDt> 
                <Othr> 
                  <Id>US123456789ZZ</Id> 
                  <SchmeNm> 
                    <Cd>CCPT</Cd> 
                  </SchmeNm> 

9 Käufer - Vorname(n) āPAULó 

10 Käufer - 
Nachname(n) 

āOôCONNORó 

11 Käufer - 
Geburtsdatum 

ā1941-03-04ó 
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                </Othr> 
              </Prsn> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        é 
      </New> 
    </Tx> 

 

Wenn Paul OôConnor keine amerikanische Passnummer hat, sollte in Feld 7 die CONCAT-Zeichenkette 

US19410304PAUL#OCONN angegeben werden. 

5.8.2.3 Käufer/Verkäufer verfügt über eine doppelte Staatsangehörigkeit (zwei EWR-Länder) 

Beispiel 20 

Die Wertpapierfirma X führt ein Geschäft für eine Kundin aus. 

Die Kundin Anne-Marie Berg, die das Finanzinstrument erwirbt, verfügt sowohl über die schwedische 

als auch über die französische Staatsangehörigkeit und wurde am 3. Dezember 1963 geboren.  

Gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission wird der 

Ländercode der Nationalität, der bei einer alphabetischen Sortierung der Alpha-2-Codes gemäß 

ISO 3166-1 an erster Stelle steht, verwendet. Da der Ländercode für Frankreich (FR) vor dem 

Ländercode für Schweden (SE) steht, sollte die höchste Prioritätsstufe für Frankreich, d. h. die 

CONCAT-Kennung (Anhang II der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission), verwendet 

werden und nicht die persönliche Kennnummer für Schweden. Die CONCAT-Kennung lautet 

FR19631203ANNEMBERG#. 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Einzelheiten zum Käufer melden? 

N Feld Werte XML-Darstellung 

7 Identifikationscode 
des Käufers 

{NATIONAL_ID} 
von Anne-Marie 

Berg 

<TxRpt> 
<Tx> 
      <New> 
       é 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Prsn> 
                <FrstNm>ANNE-MARIE</FrstNm> 
                <Nm>BERG</Nm> 
                <BirthDt>1963-12-03</BirthDt> 
                <Othr> 
                  
<Id>FR19631203ANNEMBERG#</Id> 
                  <SchmeNm> 
                    <Prtry>CONCAT</Prtry> 
                  </SchmeNm> 
                </Othr> 
              </Prsn> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 

9 Käufer - Vorname(n) āANNE-MARIEó 

10 Käufer - 
Nachname(n) 

āBERGó 

11 Käufer - 
Geburtsdatum 

ā1963-12-03ó 
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        </Buyr> 
       é 
      </New> 
    </Tx> 

5.8.2.4 Käufer/Verkäufer verfügt über eine doppelte Staatsangehörigkeit (ein EWR-Land und ein 

Nicht-EWR-Land) 

Beispiel 21 

Die Wertpapierfirma X f¿hrt ein Geschªft f¿r den Kunden David ķtefan aus, der das Finanzinstrument 

erwirbt. Der Kunde verfügt über die australische und über die rumänische Staatsangehörigkeit und 

wurde am 8. Mai 1952 geboren.  

Gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission hat die 

Staatsangehörigkeit des EWR-Landes Vorrang. Daher sollte die nationale Identifikationsnummer (Cod 

Numeric Personal) für Rumänien verwendet werden. 

Die rumªnische nationale Identifikationsnummer f¿r David ķtefan lautet 1234567890123. 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Einzelheiten zum Käufer melden? 

N Feld Werte XML-Darstellung 

7 Identifikationscode 
des Käufers 

{NATIONAL_ID} 
von David ķtefan 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Prsn> 
                <FrstNm>DAVID</FrstNm> 
                <Nm>ķTEFAN</Nm> 
                <BirthDt>1952-05-08</BirthDt> 
                <Othr> 
                  <Id>RO1234567890123</Id> 
                  <SchmeNm> 
                    <Cd>NIDN</Cd> 
                  </SchmeNm> 
                </Othr> 
              </Prsn> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

9 Käufer - Vorname(n) āDAVIDó 

10 Käufer - 
Nachname(n) 

āķTEFANó 

11 Käufer - 
Geburtsdatum 

ā1952-05-08ó 

 

Liegt im vorstehenden Beispiel keine rumänische nationale Identifikationsnummer vor, sollte die 

rumänische Passnummer verwendet werden. Besitzt die betreffende Person keinen Pass, sollte die 

CONCAT-Kennung verwendet werden. Diese lautet RO19520508DAVIDSTEFA. 
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5.9 Block 2: Kauf-/Verkaufentscheidungsträger 

Die nachstehend beschriebenen Geschäftsszenarien veranschaulichen die Identifikation des 

Kaufentscheidungsträgers ï für Verkaufentscheidungsträger gilt die gleiche Vorgehensweise.  

Gemäß Anhang I Tabelle 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission sind die Felder 

für den Kaufentscheidungsträger (Felder 12-15) nur auszufüllen, wenn der Kunde der Käufer ist und die 

Anlageentscheidung im Rahmen einer Vertretungsvollmacht getroffen wird. Die Vertretungsvollmacht 

bezieht sich auf einen oder mehrere außenstehende Dritte, und denen die Befugnis erteilt wurde, 

Anlageentscheidungen im Auftrag des Kunden zu treffen. Bei dem oder den Dritten kann es sich um 

von der ausführenden Wertpapierfirma unabhängige Parteien oder um die ausführende Wertpapierfirma 

selbst handeln. Die Vertretungsvollmacht kann von einem Kunden erteilt werden, der eine natürliche 

oder juristische Person ist, und die Personen, die bevollmächtigt wurden, im Namen des Kunden zu 

handeln, können ebenfalls natürliche oder juristische Personen sein.  

Handelt es sich bei dem Dritten um die Wertpapierfirma, sollte in Feld 12 die Identität der 

Wertpapierfirma angegeben werden und nicht die eines einzelnen Entscheidungsträgers in der 

betreffenden Wertpapierfirma (die innerhalb der Wertpapierfirma für die Anlageentscheidung 

verantwortliche Person ist durch Feld 57 abgedeckt).  

Dieser Fall tritt unter den folgenden Umständen ein: 

Die mit der Vertretungsvollmacht ausgestattete Person beauftragt die Wertpapierfirma (auch im 

Rahmen einer Vollmacht); oder 

der Käufer hat die ausführende Wertpapierfirma mit einem Vermögensverwaltungsmandat ausgestattet. 

Hat ein Käufer/Verkäufer mehreren Personen eine Vertretungsvollmacht erteilt, sollte(n) nur die 

Person(en), die die Wertpapierfirma beauftragt hat/haben, im Feld für den Entscheidungsträger 

angegeben werden.  

Unter allen anderen Umständen wird davon ausgegangen, dass der Entscheidungsträger der Käufer 

ist, und in diesen Fällen bleiben die Felder für den Entscheidungsträger (Felder 12-15) leer. Dies 

schließt auch den Fall ein, dass eine Vollmacht erteilt wurde, aber nicht der Bevollmächtigter, sondern 

der Käufer die Entscheidung über das betreffende Geschäft getroffen hat. 

 

Empfehlungen und Beratungen stellen keine Anlageentscheidungen dar. Daher sollte das Feld im Fall 

einer einfachen Empfehlung oder Beratung für den Entscheidungsträger leer bleiben. 

Im besonderen Fall von Fonds und Fondsverwaltungsgesellschaften sollte die Wertpapierfirma, die den 

Auftrag ausführt, dieFondsverwaltungsgesellschaft als Käufer/Verkäufer angeben, und das Feld für den 

Entscheidungsträger sollte leer bleiben, sofern keine Übermittlung im Sinne von Artikel 4 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission vorliegt (siehe Abschnitt 5.27.1). 

5.9.1 Entscheidungsträger ist der Käufer/Verkäufer 

Beispiel 22 
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Die Wertpapierfirma X führt ein Geschäft für den Kunden A aus, der das Finanzinstrument erwirbt. 

Kunde A trifft die Kaufentscheidung.  

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Einzelheiten zum Käufer melden? 

N Feld Werte XML-Darstellung 

7 Identifikationscode des 
Käufers 

{LEI} des 
Kunden A 

<Tx> 
   <New> 
    ... 
       <Buyr> 
         <AcctOwnr> 
           <Id> 
            

<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA </LEI> 

           </Id> 
         </AcctOwnr> 
       </Buyr> 
       ... 
   </New> 
</Tx> 

9 Käufer - Vorname(n)   

10 Käufer - Nachname(n)   

11 Käufer - Geburtsdatum   

12 Code des 
Kaufentscheidungsträgers 

  

13 Kaufentscheidungsträger 
- Vorname(n) 

  

14 Kaufentscheidungsträger 
- Nachname(n) 

  

15 Kaufentscheidungsträger 
- Geburtsdatum 

  

 
Da die Anlageentscheidung vom Käufer getroffen wird, bleiben die Felder zum Entscheidungsträger 
leer.  
 

5.9.2 Entscheidungsträger ist ein Dritter mit Vertretungsvollmacht für den 

Käufer/Verkäufer 

5.9.2.1 Entscheidungsträger ist eine Partei mit Vertretungsvollmacht 

Beispiel 23 

Die Wertpapierfirma X führt ein Geschäft für den Kunden Sean Murphy aus, der das Finanzinstrument 

erwirbt. 

Sean Murphy ist irischer Staatsbürger und wurde am 27. Februar 1976 geboren. Herr Murphy hat 

seinem Anwalt Thomas MacCormack (irischer Staatsbürger, geboren am 12. Dezember 1951) eine 

Kontovollmacht erteilt. Der Kaufauftrag wurde von Herrn MacCormack erteilt. 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Einzelheiten zum Käufer melden?  

 

N Feld Werte XML-Darstellung 

7 Identifikationscode des 
Käufers 

{NATIONAL_ID} 
von Sean Murphy 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Prsn> 
                <FrstNm>SEAN</FrstNm> 
                <Nm>MURPY</Nm> 
                <BirthDt>1976-02-27</BirthDt> 

9 Käufer - Vorname(n) āSEANó 

10 Käufer - Nachname(n) āMURPHYó 

11 Käufer - Geburtsdatum ā1976-02-27ó 

12 Code des 
Kaufentscheidungsträgers 

{NATIONAL_ID} 
von Thomas 
MacCormack 

13 Kaufentscheidungsträger 
- Vorname(n) 

āTHOMASó 
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14 Kaufentscheidungsträger 
- Nachname(n) 

āMACCORMACKó 
                <Othr> 
                 
<Id>IE19760227SEAN#MURPH</Id> 
                  <SchmeNm> 
                    <Prtry>CONCAT</Prtry> 
                  </SchmeNm> 
                </Othr> 
              </Prsn> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
          <DcsnMakr> 
            <Prsn> 
              <FrstNm>THOMAS</FrstNm> 
              <Nm>MACCORMACK</Nm> 
              <BirthDt>1951-12-12</BirthDt> 
              <Othr> 
                
<Id>IE19511212THOMAMACCO</Id> 
                <SchmeNm> 
                  <Prtry>CONCAT</Prtry> 
                </SchmeNm> 
              </Othr> 
            </Prsn> 
          </DcsnMakr> 
        </Buyr> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

15 Kaufentscheidungsträger 
- Geburtsdatum 

ā1951-12-12ó 

 

Da sowohl Sean Murphy als auch Thomas MacCormack irische Staatsangehörige sind, wird die 

CONCAT-Kennung verwendet, da sie die höchste Prioritätsstufe für Irland hat. Die Kennungen lauten 

IE19760227SEAN#MURPH und IE19511212THOMAMACCO. 

5.9.2.2 Entscheidungsträger ist eine Wertpapierfirma, die für den Käufer/Verkäufer unter einem 

Vermögensverwaltungsmandat tätig ist 

Beispiel 24 

Die Wertpapierfirma X führt ein Geschäft für einen Kunden unter einem Vermögensverwaltungsmandat 

aus. Daher trifft die Wertpapierfirma X die Anlageentscheidung im Auftrag des Kunden. Der Kunde, 

Pepe Torres Blanco, ist mexikanischer Staatsbürger mit der Passnummer MMM23654Z und wurde am 

20. Mai 1968 geboren.  

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Einzelheiten zum Käufer melden? 

 

N Feld Werte XML-Darstellung 

7 Identifikationscode des 
Käufers 

{NATIONAL_ID} 
von Pepe Torres 

Blanco 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Prsn> 

9 Käufer - Vorname(n) āPEPEó 

10 Käufer - Nachname(n) āTORRESó, 
āBLANCOó 

11 Käufer - Geburtsdatum ā1968-05-20ó 
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12 Code des 
Kaufentscheidungsträgers 

{LEI} der 
Wertpapierfirma X 

                <FrstNm>PEPE</FrstNm> 
                <Nm>TORRES, BLANCO</Nm> 
                <BirthDt>1968-05-20</BirthDt> 
                <Othr> 
                  <Id>MXMMM23654Z</Id> 
                  <SchmeNm> 
                    <Cd>CCPT</Cd> 
                  </SchmeNm> 
                </Othr> 
              </Prsn> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
          <DcsnMakr> 
            
<LEI>12345678901234567890</LEI> 
          </DcsnMakr> 
        </Buyr> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

13 Kaufentscheidungsträger 
- Vorname(n) 

 

14 Kaufentscheidungsträger 
- Nachname(n) 

 

15 Kaufentscheidungsträger 
- Geburtsdatum 

 

 

5.10  Block 3 (Kombination aus 1 und 2): Käufer-/Verkäufer- und 

Entscheidungsträger-spezifische Szenarien 

Wie bei den Blöcken 1 und 2 veranschaulicht das nachstehende Geschäftsszenario die Identifikation 

und Angabe weiterer Einzelheiten von Käufern ï für Verkäufer gilt die gleiche Vorgehensweise. 

5.10.1 Käufer/Verkäufer ist ein gemeinsames Konto 

Beispiel 25 

Die Wertpapierfirma X führt ein Geschäft für ein gemeinsames Konto aus, das von dem Ehepaar Pierre 

DuPont und Marie DuPont geführt wird. Pierre DuPont ist französischer Staatsbürger und wurde am 

27. Februar 1976 geboren. Seine Frau, Marie, ist polnische Staatsbürgerin und wurde am 17. Januar 

1977 geboren. Ihre nationale Identifikationsnummer (PESEL) lautet 1234567890. Die 

Anlageentscheidung trifft der Vertreter für das gemeinsamen Konto, Charles Owen, der am 11. Oktober 

1968 geboren wurde. Herr Owen ist südafrikanischer Staatsbürger mit der Passnummer 

1111222233334. 

Das gemeinsame Konto erwirbt das Finanzinstrument. 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Einzelheiten zum Käufer melden? 

 

N Feld Werte XML-Darstellung 

7 
Identifikationscode 
des Käufers 

{NATIONAL_ID} 
von Pierre 

DuPont 

    <Tx> 
      <New> 
      ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Prsn> 

{NATIONAL_ID} 
von Marie DuPont 

9 Käufer - Vorname(n) āPIERREó 
āMARIEó 
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10 Käufer - 
Nachname(n) 

āDUPONTó 
āDUPONTó 

                <FrstNm>PIERRE</FrstNm> 
                <Nm>DUPONT</Nm> 
                <BirthDt>1976-02-27</BirthDt> 
                <Othr> 
                <Id>FR19760227PIERRDUPON</Id> 
                  <SchmeNm> 
                    <Prtry>CONCAT</Prtry> 
                  </SchmeNm> 
                </Othr> 
              </Prsn> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Prsn> 
                <FrstNm>MARIE</FrstNm> 
                <Nm>DUPONT</Nm> 
                <BirthDt>1977-01-17</BirthDt> 
                <Othr> 
                  <Id>PL12345678901</Id> 
                  <SchmeNm> 
                    <Cd>NIDN</Cd> 
                  </SchmeNm> 
                </Othr> 
              </Prsn> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
          <DcsnMakr> 
            <Prsn> 
              <FrstNm>CHARLES</FrstNm> 
              <Nm>OWEN</Nm> 
              <BirthDt>1968-10-11</BirthDt> 
              <Othr> 
                <Id>ZA1111222233334</Id> 
                <SchmeNm> 
                  <Cd>CCPT</Cd> 
                </SchmeNm> 
              </Othr> 
            </Prsn> 
          </DcsnMakr> 
        </Buyr> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

11 Käufer - 
Geburtsdatum 

ā1976-02-27ó 
ā1977-01-17ó 

12 Code des 
Kaufentscheidungsträ
gers 

{NATIONAL_ID} 
von Charles 

Owen 

13 Kaufentscheidungs-
träger - Vorname(n) 

āCHARLESó 

14 Kaufentscheidungs-
träger - Nachname(n) 

āOWENó 

15 Kaufentscheidungs-
träger - 
Geburtsdatum 

ā1968-10-11ó 

 

Die Felder 7-11 sind für jeden Käufer zu wiederholen. 

Da der Entscheidungsträger für das gemeinsame Konto handelt und nicht für die einzelnen Personen, 

muss das ihn betreffende Feld nur einmal ausgefüllt werden. 

5.10.2 Verkäufer ist verstorben  

Bei Geschäften, die aus der Nachlassverwaltung für verstorbene Kunden oder aus Erbschaften 

resultieren, sollte der Verstorbene als der Verkäufer gemeldet werden. Da der Verstorbene als der 
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Entscheidungsträger angesehen wird, sollten die Felder zum Entscheidungsträger leer bleiben. Erbt 

eine Partei Finanzinstrumente, würde sie als der Käufer gemeldet werden. Da die erbende Partei als 

Entscheidungsträger angesehen würde, sollten die Felder zum Entscheidungsträger leer bleiben. 

5.11  Block 4: Feld ĂAnlageentscheidung innerhalb der Firmañ 

5.11.1 Feld ĂAnlageentscheidung innerhalb der Firmañ 

Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission sollte dieses 

Feld immer ausgefüllt werden, wenn die Wertpapierfirma für eigene Rechnung (DEAL) handelt. Da sie 

ihre Bücher einem Risiko aussetzt, wird davon ausgegangen, dass sie eine Anlageentscheidung trifft. 

Eine Ausnahme gibt es jedoch im Kontext einer Übermittlung: Nimmt die Wertpapierfirma als 

Empfängerfirma eine Meldung vor und handelt sie für eigene Rechnung (DEAL), sollte sie die Angaben 

in Feld 57 anhand der von der übermittelnden Firma erhaltenen Informationen in der Meldung der 

Kundenseite vornehmen (siehe die Abschnitte 5.26.3.1, 5.26.4.1, 5.26.4.2 und 5.27.2). 

Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission sollte dieses 

Feld außerdem ausgefüllt werden, wenn die Wertpapierfirma unter einem 

Vermögensverwaltungsmandat eine Anlageentscheidung für einen Kunden trifft (siehe 

Abschnitt 5.27.1). 

Beispiel 26 

Die Wertpapierfirma X erwirbt ein Finanzinstrument. 
 
Händler 1 trägt innerhalb der Wertpapierfirma die vorrangige Verantwortung für die 
Anlageentscheidung. 
 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Meldung im Feld ĂAnlageentscheidung innerhalb der Firmañ 

vornehmen? 

 

N Feld Werte XML-Darstellung 

57 Anlageentscheidung 
innerhalb der Firma 

{NATIONAL_ID} 
von Händler 1 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        <InvstmtDcsnPrsn> 
          <Prsn> 
            <CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch> 
            <Othr> 
              <Id>CA1112223334445555</Id> 
              <SchmeNm> 
                <Cd>CCPT</Cd> 
              </SchmeNm> 
            </Othr> 
          </Prsn> 
        </InvstmtDcsnPrsn> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 
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Anders als beim Käufer sind für die Person, die für die Anlageentscheidung innerhalb der Firma 

verantwortlich ist, keine Einzelheiten erforderlich. Nur die nationale Kennung der Person muss 

angegeben werden. 

Ist ein Algorithmus in der Wertpapierfirma für die Anlageentscheidung verantwortlich, wird in Feld 57 

der Code zur Identifikation des Algorithmus angegeben. 

5.11.2 Anlageentscheidung außerhalb der Firma (der Kunde trifft die 

Anlageentscheidung, und die Wertpapierfirma führt sich deckende 

Kundenauftrªge zusammen (MTCH) oder handelt im Rahmen Ăandere 

Kapazitªtñ (AOTC)) 

Beispiel 27 

Die Wertpapierfirma X, die sich deckende Kundenaufträge zusammenführt (MTCH) oder im Rahmen 
Ăandere Kapazitªtñ (AOTC) handelt, erwirbt ein Finanzinstrument f¿r einen nur ausf¿hrenden Kunden 
oder einen Beratungskunden. 
 
Unabhängig davon, ob die Wertpapierfirma X dem Kunden das Finanzinstrument empfohlen hat, gilt die 
Anlageentscheidung als vom Kunden getroffen, da letztendlich der Kunde die Anlageentscheidung 
getroffen hat. 
 
Wie sollte die Wertpapierfirma X die Meldung im Feld ĂAnlageentscheidung innerhalb der Firmañ 

vornehmen? 

Da die Wertpapierfirma sich deckende Kundenaufträge zusammenführt (MTCH) oder ein Geschäft im 

Rahmen Ăandere Kapazitªtñ (AOTC) ausf¿hrt, sollten die Felder 57 und 12 leer bleiben. 

N Feld Werte XML-Darstellung 

57 Anlageentscheidung 
innerhalb der Firma 

 <Tx> 
      <New> 
      é 
       <FinInstrm> 
            é 
        </FinInstrm> 
        <ExctgPrsn> 
            é 
        </ExctgPrsn> 
        é 
      </New> 
    </Tx> 
Wenn ein Feld leer bleibt, sollte das betreffende 
XML-Element (d. h. <InvstmtDcsnPrsn>) nicht 
in der Meldung enthalten sein. 

Handelt die Wertpapierfirma X dagegen für eigene Rechnung (DEAL), gilt die Anlageentscheidung als 

von der Wertpapierfirma X getroffen, auch wenn der Kunde das Geschäft veranlasst hat. Daher sollte 

Feld 57 ausgefüllt werden und Feld 12 leer bleiben. 
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5.12  Block 5: Feld ĂAusf¿hrung innerhalb der Firmañ 

Feld 59 sollte in jeder Geschäftsmeldung ausgefüllt werden. Wurde die Entscheidung von einem 

Kunden (der z. B. die Einzelheiten des Handels einschließlich Ausführungsort bestimmt) oder einer 

anderen Person außerhalb der Wertpapierfirma (z. B. einem Mitarbeiter eines Unternehmens innerhalb 

derselben Unternehmensgruppe) getroffen, sollten Wertpapierfirmen in diesem Feld den Standardwert 

āNOREó verwenden. 

 

Beispiel 28 

Die Wertpapierfirma X erwirbt ein Finanzinstrument im Auftrag eines Kunden, der die Einzelheiten des 

Handels bestimmt hat. 

 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Meldung im Feld ĂAusf¿hrung innerhalb der Firmañ vornehmen? 

 

N Feld Werte XML-Darstellung 

59 Ausführung innerhalb 
der Firma 

āNOREó <Tx> 
      <New> 
      ... 
      <ExctgPrsn> 
 <Clnt>NORE</Clnt> 
       </ExctgPrsn> 
       ... 
      </New> 
 </Tx> 

 

Wird in diesem Feld nicht āNOREó angegeben, ist gemªÇ Artikel 9 der Delegierten Verordnung (EU) 

2017/590 der Kommission der Code zur Identifikation der Person oder des Algorithmus innerhalb der 

Wertpapierfirma anzugeben, die bzw. der vorrangig für die Ausführung verantwortlich ist. Die 

Bestimmung der vorrangigen Verantwortung obliegt der Wertpapierfirma und erfolgt im Einklang mit 

deren Governance-Modell. 

5.12.1 Eine Person hat die vorrangige Verantwortung für die Ausführung 

Ist eine Person vorrangig für die Ausführung verantwortlich, wird in Feld 59 die nationale Kennung der 

Person angegeben. 

5.12.2 Ein Algorithmus hat die vorrangige Verantwortung für die Ausführung 

Beispiel 29 

Ist ein Algorithmus vorrangig für die Ausführung verantwortlich, wird in Feld 59 in Tabelle 2 von Anhang I 

der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission der Code zur Identifikation des Algorithmus 

angegeben. 

Die Wertpapierfirma X erwirbt ein Finanzinstrument, und ein Algorithmus der Wertpapierfirma X (Code: 

4567EFZ) ist für die Ausführung dieses Geschäfts verantwortlich.  

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Meldung im Feld ĂAusf¿hrung innerhalb der Firmañ vornehmen? 
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N Feld Werte XML-Darstellung 

59 Ausführung innerhalb 
der Firma 

{Code des 
Algorithmus} 

   <Tx> 
      <New> 
      ... 
        <ExctgPrsn> 
          <Algo>4567EFZ</Algo> 
        </ExctgPrsn> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 
Der Begriff ĂAlgorithmusñ ist als ein System zu verstehen, das Geschªfte ohne menschliche Beteiligung 
automatisch ausführt. In diesem Fall sollte ein Code zur Identifikation des automatisierten Systems 
angegeben werden. 

5.13  Block 6: Handelszeitpunkt 

Als Handelszeitpunkt sollte der Zeitpunkt gemeldet werden, zu dem das Geschäft zustande kommt und 

die Parteien sich über das Geschäft einig sind, und nicht der Zeitpunkt einer anschließenden 

Bestätigung. 

Übermittelt eine Wertpapierfirma einer Nicht-EWR-Firma einen Auftrag zur Ausführung, sollte die 

Wertpapierfirma nach bestem Bemühen den möglichst genauen Zeitpunkt bestimmen.  

Die Werte für den Handelszeitpunkt in Feld 28 sollten nicht gerundet werden, und die Granularität sollte 

den Anforderungen von Feld 28 in Tabelle 2 der Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission 

entsprechen. 

Einzelheiten zu den Anforderungen an die Granularität in den Geschäftsmeldungen enthält der 

Abschnitt 7.2 über die Granularität von Zeitstempeln.  

5.14  Block 7: Handelsplatz 

Die Beispiele in diesem Block behandeln die Angaben im Feld Handelsplatz und anderen relevanten 

Feldern für die Marktseite des Geschäfts. Wie im Abschnitt 5.4.2 ĂMeldung im Feld Handelsplatz f¿r 

Kettenñ erlªutert, sollten nur Geschäfte, die direkt an einem Handelsplatz27, über eine Handelsplattform 

oder einen SI ausgeführt werden, als solche gekennzeichnet werden. Beispiele für die Angaben im Feld 

Handelsplatz in anderen Situationen sind in den Abschnitten 5.22 bis 5.24 sowie 5.26 und 5.27 enthalten 

(Szenarien im Zusammenhang mit mehreren Ausführungen, Sammelaufträgen, der Zusammenführung 

sich deckender Kundenaufträge (MTCH) durch ein OTF, der Ausführung durch eine Kette von 

Wertpapierfirmen, der Übermittlung und einer unter einem Vermögensverwaltungsmandat tätigen 

Wertpapierfirma). 

Die Einzelheiten zur Meldung von Geschäften mit bestimmten Finanzinstrumenten sind in Teil IV 

beschrieben. 

                                                      

27  Dies gilt auch für außerhalb des Handelsplatzes abgeschlossene Geschäfte, für die die Vorschriften des 
betreffenden Handelsplatzes gelten. 
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5.14.1 Ausführung eines Geschäfts an einem Handelsplatz in einem anonymen 

Orderbuch 

Beispiel 30 

Die Wertpapierfirma X veräußert ein Finanzinstrument an einem Handelsplatz. Das Geschäft wurde am 

5. Mai 2018 um 09:10:33.124373 ausgeführt. Der Handelsplatz vergibt einen Identifikationscode für das 

Geschäft (TVTIC) (ABCDEFG123456). 

a) Handelsplatz M (mit zentraler Gegenpartei) 

b) Handelsplatz B verwendet keine zentrale Gegenpartei, und die Identität der 

erwerbenden/veräußernden Partei war zum Zeitpunkt der Ausführung nicht bekannt. Der Segment MIC 

lautet āXABCó. 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Meldung im Feld Handelsplatz und den zugehörigen Feldern 

vornehmen? 

 

N Feld 
 

Werte für Szenario a Werte für Szenario b 

  

3 Vom Handelsplatz 
vergebener 
Identifikationscode für das 
Geschäft 

āABCDEFG123456ó āABCDEFG123456ó 

4 Identifikationscode der 
ausführenden Einrichtung 

{LEI} der Wertpapierfirma X {LEI} der Wertpapierfirma X 

7 Identifikationscode des 
Käufers 

{LEI} der zentralen 
Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 

Segment {MIC} des 
Handelsplatzes B 

28 Handelszeitpunkt ā2018-05-
05T09:10:33.124Zó 

ā2018-05-05T09:10:33.124Zó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} des 
Handelsplatzes M 

Segment {MIC} des 
Handelsplatzes B 

XML-Darstellung: 

Meldung Szenario a Meldung Szenario b 

    <Tx> 
      <New> 
      ... 
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
> 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        ... 
         <Tx> 
 <TradDt>2018-05-05T09:10:33.124Z</TradDt> 
         ... 
          <TradVn>XMIC</TradVn> 

<Tx> 
      <New> 
      é      
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <MIC>XABC</MIC> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        ... 
        <Tx> 
<TradDt>2018-05-05T09:10:33.124Z</TradDt> 
        é   
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<TradPlcMtchgId>ABCDEFG123456</TradPlc
MtchgId> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

       <TradVn>XABC</TradVn> 
          
<TradPlcMtchgId>ABCDEFG123456</TradPlcM
tchgId> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

 

5.14.2 Ausführung eines Geschäfts über eine Handelsplattform außerhalb der Union 

in einem nicht anonymen Orderbuch 

Beispiel 31 

Die Wertpapierfirma X veräußert ein meldepflichtiges Finanzinstrument über eine organisierte 

Handelsplattform außerhalb der Union (MIC: XAAA), wobei ihr Verkaufsauftrag auf den Kaufauftrag der 

Wertpapierfirma Y trifft. Das Geschäft wurde am 10. September 2018 um 13:15:45.122469 ausgeführt. 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Meldung im Feld Handelsplatz und den zugehörigen Feldern 

vornehmen? 

 

N Feld Werte XML-Darstellung 

3 Vom Handelsplatz 
vergebener 
Identifikationscode 
für das Geschäft 

 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
        <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-
10T13:15:45Z</TradDt> 
          é 
          <TradVn>XAAA</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

4 Identifikationscode 
der ausführenden 
Einrichtung 

{LEI} der 
Wertpapierfirma X 

7 Identifikationscode 
des Käufers 

{LEI} der 
Wertpapierfirma Y 

28 Handelszeitpunkt ā2018-09-
10T13:15:45Zó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} 
der 

Handelsplattform 

 

Der vom Handelsplatz vergebene Identifikationscode für das Geschäft gilt in diesem Fall nicht, weil das 

Geschäft nicht an einem Handelsplatz ausgeführt wird.  
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Da der Wertpapierfirma X die marktseitige Gegenpartei (Wertpapierfirma Y) bekannt ist, wird in der 

Geschäftsmeldung die marktseitige Gegenpartei angegeben, und zwar in diesem Fall als Käufer. 

Da das Geschäft nicht an einem Handelsplatz ausgeführt wird, muss die Zeit mindestens 

sekundengenau angegeben werden. 

5.14.3 Ausführung eines Geschäfts an einem Handelsplatz durch Erfüllung eines 

eigenen Auftrags in einem anonymen Orderbuch 

Wie im Abschnitt 5.6 ĂBedeutung von Geschªftñ in Teil I erwähnt, ist Artikel 2 Absatz 4 auf diese 

Situation anzuwenden. 

 

Beispiel 32 

Die Wertpapierfirma X handelt für eigene Rechnung (DEAL) und trifft mit ihrer Order eine eigene bereits 

im Orderbuch stehende gegenläufige Order auf dem Handelsplatz M. Dieser vergibt den 

Identifikationscode (TVTIC) (ABCDEFG123456) für dieses Geschäft, das am 15. Juli 2018 um 

11:37:22.867415 ausgeführt wird. 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Meldung im Feld Handelsplatz und den zugehörigen Feldern 

vornehmen? 

 

N Feld Werte Meldung 1 Werte Meldung 2 

3 Vom Handelsplatz vergebener 
Identifikationscode für das Geschäft 

āABCDEFG123456ó āABCDEFG123456ó 

4 Identifikationscode der ausführenden 
Einrichtung 

{LEI} der 
Wertpapierfirma X 

{LEI} der Wertpapier-  
firma X 

7 Identifikationscode des Käufers {LEI} der zentralen 
Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 

{LEI} der Wertpapier-  
firma X 

16 Identifikationscode des Verkäufers 
{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der zentralen 
Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 

28 Handelszeitpunkt ā2018-07-
15T11:37:22.867Zó 

ā2018-07-
15T11:37:22.867Zó 

29 Handelskapazität āDEALó āDEALó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} des 
Handelsplatzes M 

Segment {MIC} des 
Handelsplatzes M 

 

XML-Darstellung: 

Meldung 1 Meldung 2 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
    
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
> 
... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 



 
 

 

 

 54 

            <Id> 
              <LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
  <TradDt>2018-07-15T11:37:22.867Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          é           
          <TradVn>XABC</TradVn>      
          é 
<TradPlcMtchgId>ABCDEFG123456</TradPlcM
tchgId> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

            <Id> 
              <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
<TradDt>2018-07-15T11:37:22.867Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          é 
          <TradVn>XABC</TradVn>  
          é  
<TradPlcMtchgId>ABCDEFG123456</TradPlcM
tchgId> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

5.14.4 Ausführung eines Geschäfts über einen systematischen Internalisierer  

Beispiel 33 
 
Die Wertpapierfirma Y möchte Aktien veräußern. Die als systematischer Internalisierer (SI) handelnde 
Wertpapierfirma X erwirbt die Aktien von der Wertpapierfirma Y. Das Geschäft wurde am 15. Juli 2018 
um 11:37:22.Z ausgeführt. 
 
Der Segment MIC des Systematischen Internalisierers lautet SMIC. 
 
Wie sollten die Wertpapierfirmen X und Y das Geschäft melden? 
 

N Feld Werte Meldung  

Wertpapierfirma X 

Werte Meldung  

Wertpapierfirma Y 

3 Vom Handelsplatz 

vergebener 

Identifikationscode für das 

Geschäft 

  

4 Identifikationscode der 

ausführenden Einrichtung 
{LEI} der Wertpapierfirma X {LEI} der Wertpapierfirma Y 

7  

 

Identifikationscode des 

Käufers 

 

{LEI} der Wertpapierfirma X 

 

{LEI} der Wertpapierfirma X 
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16 Identifikationscode des 

Verkäufers 
{LEI} der Wertpapierfirma Y {LEI} der Wertpapierfirma Y 

28 Handelszeitpunkt ā2018-07-15T11:37:22.Zó ā2018-07-15T11:37:22.Zó 

29 Handelskapazität āDEALó āDEALó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} des SI 

(Wertpapierfirma X) 

Segment {MIC} des SI 

(Wertpapierfirma X) 

XML-Darstellung: 

Meldung der Wertpapierfirma X Meldung der Wertpapierfirma Y 

    <Tx> 
      <New> 
         ... 
        
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
         <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
  <TradDt>2018-07-15T11:37:22.Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
         é 
          <TradVn>SMIC</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

    <Tx> 
      <New> 
           ... 
     
<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</Exc
tgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
       <Tx> 
          <TradDt>2018-07-
15T11:37:22.Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          ... 
          <TradVn>SMIC</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

5.15  Block 8: Leerverkaufsindikator 

Die nachstehenden Geschäftsszenarien gelten in Fällen, in denen die Wertpapierfirma im 

Anwendungsbereich der Artikel 12, 13 und 17 der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 für eigene Rechnung 

oder im Auftrag eines Kunden meldepflichtige Aktien oder öffentliche Schuldtitel leer verkauft28. Der 

                                                      

28 Im Sinne des Artikels 2 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 236/2012. 
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Kunde sollte auf Verlangen der Wertpapierfirma offenlegen, ob es sich um ein Leerverkaufsgeschäft 

handelt.  

Teilt der Kunde der Wertpapierfirma nicht mit, ob es sich um ein Leerverkaufsgeschäft handelt, sollte in 

Feld 62 āUNDIó angegeben werden.  

Der Leerverkaufsindikator ist nur anwendbar, wenn Geschäfte mit den einzelnen Kunden gemeldet 

werden ï er gilt nicht für Meldungen, in denen die Aufträge mehrerer Kunden am Markt 

zusammengefasst werden. Wenn beide Kunden oder einer der Kunden leer verkauft, sollte der 

Leerverkaufsindikator in der zusammengefassten Meldung am Markt leer bleiben, da sich diese 

Meldung nicht auf einen einzelnen Kunden bezieht, sondern auf alle Kunden, deren Aufträge 

zusammengefasst wurden. 

Beispiele für die Zusammenfassung von Aufträgen und den Umgang mit dem Leerverkaufsindikator 

sind in den Abschnitten 5.23, 5.24 und 5.27.2 enthalten.  

5.15.1 Leerverkaufsgeschäft eines Kunden der Wertpapierfirma X (Firma X hat diese 

Information) 

Beispiel 34 

Die Wertpapierfirma X veräußert Aktien im Auftrag des Kunden A. Der Kunde A verkauft leer. 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Einzelheiten zum Leerverkauf melden? 

 

N Feld Werte XML-Darstellung 

4 Identifikationscode der 
ausführenden 
Einrichtung 

{LEI} der 
Wertpapier-  

firma X 

    <Tx> 
      <New> 
      ... 
        <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> 
        ... 
         <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <AddtlAttrbts> 
          <ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd> 
        </AddtlAttrbts> 
       </New> 
    </Tx> 

16 Identifikationscode des 
Verkäufers 

{LEI} des 
Kunden A 

18 Verkäufer - 
Vorname(n) 

 

19 Verkäufer - 
Nachname(n) 

 

20 Verkäufer - 
Geburtsdatum 

 

62 Leerverkaufs-indikator āSESHó 

 

5.15.2 Wertpapierfirma X führt ein Leerverkaufsgeschäft auf eigene Rechnung (DEAL) 

aus 

Beispiel 35 



 
 

 

 

 57 

Die Wertpapierfirma X veräußert auf eigene Rechnung (DEAL) öffentliche Schuldtitel. 

5.15.2.1 Geschäft im Rahmen einer Ausnahme 

Das Geschäft wird im Rahmen einer Ausnahme für Market-Making-Tätigkeiten oder 

Primärmarkttätigkeiten im Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 getätigt.  

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Einzelheiten zum Leerverkauf melden? 

 

N Feld Werte XML-Darstellung 

4 Identifikationscode der 
ausführenden 
Einrichtung 

{LEI} der 
Wertpapier-  

firma X 

<Tx> 
      <New> 
      .... 
        <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          é   
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          é 
        </Tx> 
        ... 
        <AddtlAttrbts> 
          <ShrtSellgInd>SSEX</ShrtSellgInd> 
          é 
        </AddtlAttrbts> 
         ...   
      </New> 
    </Tx> 

16 Identifikationscode des 
Verkäufers 

{LEI} der 
Wertpapier-  

firma X 

29 Handelskapazität āDEALó 

62 Leerverkaufsindikator āSSEXñ 

 

5.15.2.2 Geschäft nicht im Rahmen einer Ausnahme 

Das Geschäft wird nicht im Rahmen einer Ausnahme für Market-Making-Tätigkeiten oder  

Primärmarkttätigkeiten im Sinne von Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 getätigt. 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Einzelheiten zum Leerverkauf melden? 

 

N Feld Werte XML-Darstellung 

4 Identifikationscode 
der ausführenden 
Einrichtung 

{LEI} der 
Wertpapierfirma X 

    <Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
> 
        ... 

16 Identifikationscode 
des Verkäufers 

{LEI} der 
Wertpapierfirma X 

62 Leerverkaufs-
indikator 

āSESHó 
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       <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <AddtlAttrbts> 
          <ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellgInd> 
          é 
        </AddtlAttrbts> 
      </New> 
    </Tx> 

5.16  Block 9: Ausnahmeindikator, OTC-Nachhandelsindikator und 

Indikator für Warenderivate 

5.16.1 Ausnahmeindikator und OTC-Nachhandelsindikator 

Feld 61 sollte von der Wertpapierfirma ausgefüllt werden, die den Auftrag an den Handelsplatz 

übermittelt oder dem Handelsplatz den Handel gemeldet hat. 

Eine Wertpapierfirma sollte in Feld 63 nicht den OTC-Nachhandelsindikator āCANCó angeben, da die 

Verpflichtung zur Angabe des OTC-Nachhandelsindikators aus Artikel 26 Absatz 3 voraussetzt, dass 

ein Geschäft für die Zwecke von Artikel 26 MiFIR vorliegt (Artikel 2 der Delegierten Verordnung (EU) 

2017/590 der Kommission). Eine Stornierung gilt jedoch für die Zwecke von Artikel 26 MiFIR nicht als 

ein Geschäft.  

5.16.1.1 Ausführung eines Geschäfts an einem Handelsplatz 

Beispiel 36 

Die Wertpapierfirma X führt für eigene Rechnung ein Geschäft für einen Kunden aus (DEAL). Bei dem 

Instrument handelt es sich um ein Eigenkapitalinstrument. Die Wertpapierfirma X erwirbt das 

Finanzinstrument am Handelsplatz M und veräußert es anschließend an den Kunden. 

Der Erwerb am Handelsplatz erfolgt im Rahmen der Ausnahme f¿r das ĂReferenzpreisgeschªftñ gemªÇ 

Artikel 4 MiFIR. Bei der VerªuÇerung an den Kunden handelt es sich um einen Auftrag Ămit groÇem 

Volumenñ gemªÇ Artikel 20 Absatz 3 Buchstabe a MiFIR. 

Da die Marktseite des Geschäfts an einem Handelsplatz ausgeführt wird, sollte die Wertpapierfirma X 

das Feld für den Ausnahmeindikator in der Meldung ausfüllen. Die Wertpapierfirma X muss außerdem 

für die Kundenseite des Geschäfts den OTC-Nachhandelsindikator angeben. 

Wie sollte die Wertpapierfirma X den Ausnahmeindikator und den OTC-Nachhandelsindikator melden? 
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N Feld Werte Meldung 1 Werte Meldung 2 

4 Identifikationscode 
der ausführenden 
Einrichtung 

{LEI} der Wertpapierfirma X {LEI} der Wertpapierfirma X 

29 Handelskapazität āDEALó āDEALó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} des 
Handelsplatzes M 

ĂXOFFñ 

61 Ausnahmeindikator āRFPTó  

63 OTC-Nachhandels-
indikator 

 āLRGSó 

XML-Darstellung: 

Meldung 1 (Marktseite) Meldung 2 (Kundenseite) 

    <Tx> 
      <New> 
       ... 
 <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> 
       ...     
        <Tx> 
          é 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          é 
          <TradVn>XMIC</TradVn> 
        </Tx> 
          ...     
         <AddtlAttrbts> 
          <WvrInd>RFPT</WvrInd> 
          é 
        </AddtlAttrbts> 
      </New> 
    </Tx> 

   <Tx> 
    <New> 
      ...     
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPt
y> 
        ... 
       <Tx> 
          é 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          é 
          <TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
       <AddtlAttrbts> 
   <OTCPstTradInd>LRGS</OTCPstTradInd> 
         é 
        </AddtlAttrbts> 
      </New> 
    </Tx> 

 

5.16.1.2 Außerbörsliche Ausführung eines Geschäfts 

Beispiel 37 

Die Wertpapierfirmen X und Y führen ein außerbörsliches Geschäft mit einem Eigenkapitalinstrument 

aus. Beide Wertpapierfirmen handeln für eigene Rechnung (DEAL). Es handelt sich um einen Auftrag 

Ămit groÇem Volumenñ. 

Da das Geschäft außerbörslich (OTC) gehandelt wird, ist nur das Feld für den OTC-

Nachhandelsindikator anwendbar.  

Wie sollten die Wertpapierfirmen X und Y das Geschäft melden? 

N Feld Werte Meldung  
Wertpapierfirma X 

Werte Meldung  
Wertpapierfirma Y 

4 Identifikationscode 
der ausführenden 
Einrichtung 

{LEI} der Wertpapierfirma X {LEI} der Wertpapierfirma Y 

29 Handelskapazität āDEALó āDEALó 
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36 Handelsplatz āXOFFó āXOFFó 

61 Ausnahmeindikator   

63 OTC-Nachhandels-
indikator 

āLRGSó āLRGSó 

XML-Darstellung: 

Meldung der Wertpapierfirma X Meldung der Wertpapierfirma Y 

<Tx> 
  <New> 
    ... 
 <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> 
        ... 
     <Tx> 
        é 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
         é  
         <TradVn>XOFF</TradVn> 
        é 
     </Tx> 
        ... 
      <AddtlAttrbts> 
        é           
        <OTCPstTradInd>LRGS</OTCPstTradInd> 
        é 
      </AddtlAttrbts> 
     </New> 
 </Tx> 

  <Tx> 
      <New> 
       ... 
<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</Ex
ctgPty> 
       ...         
       <Tx> 
          ...           
            <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
           ...           
            <TradVn>XOFF</TradVn> 
           ...         
       </Tx> 
      ...         
     <AddtlAttrbts> 
    ...           
    <OTCPstTradInd>LRGS</OTCPstTradInd>  
      é 
</AddtlAttrbts> 
</New> 
</Tx> 

 

5.16.1.3 Ausführung eines Geschäfts außerhalb des Orderbuchs, aber gemäß den Regeln eines 

Handelsplatzes 

Beispiel 38 

Die Wertpapierfirma X führt im Auftrag des Kunden A ein Geschäft aus und erwirbt hierzu von der 

Firma Y ein Eigenkapitalinstrument. Das Geschäft wird außerhalb des Orderbuchs, aber gemäß den 

Regeln des Handelsplatzes M ausgeführt. Außerdem wird es im Rahmen der Ausnahme, zu 

Ăausgehandelten Geschªfte mit illiquiden Finanzinstrumentenñ im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 

Buchstabe b Ziffer ii MiFIR ausgeführt.  

 

Die Wertpapierfirma Y ist Mitglied des Handelsplatzes und erteilt diesem entsprechende 

Handelsauskünfte. Der Handelsplatz nimmt daraufhin die Nachhandelsveröffentlichung für das 

Geschäft vor. 

 

Die Wertpapierfirma Y und der Kunde A handeln für eigene Rechnung (DEAL). 

 

Die Wertpapierfirma Y sollte in der Geschäftsmeldung den Ausnahmeindikator angeben, da sie dem 

Handelsplatz die entsprechende Handelsauskunft erteilt hat. Die Wertpapierfirma X kann den 

Ausnahmeindikator ebenfalls angeben, sofern ihr diese Informationen vorliegen. 

 



 
 

 

 

 61 

Da das Geschäft zwischen den Wertpapierfirmen X und Y gemäß den Regeln des Handelsplatzes 

stattfand, bleibt das Feld für den OTC-Nachhandelsindikator in ihren Meldungen leer, denn dieser ist 

nur bei Geschäften anwendbar, die nicht an einem Handelsplatz ausgeführt werden. 

 

Der Kunde A sollte den Ausnahmeindikator nicht angeben, da er nicht die Marktseite eines Geschäfts 

am Handelsplatz meldet. Der Kunde A sollte auch das Feld für den OTC-Nachhandelsindikator in jedem 

Fall leer lassen, weil es sich nicht um ein gesondertes OTC-Geschäft handelt, sondern um einen Teil 

einer Kette, nämlich die mit einer marktseitigen Ausführung verbundene Kundenseite. 

 

Wie sollten die Wertpapierfirmen X und Y das Geschäft melden, wenn der Kunde A eine 

Wertpapierfirma ist? 

 

N Feld Werte Meldung  
Wertpapierfirma X 

Werte Meldung  
Wertpapierfirma Y 

Werte Meldung 
Kunde A 

4 Identifikationscode 
der ausführenden 
Einrichtung 

{LEI} der 
Wertpapierfirma X 

{LEI} der 
Wertpapierfirma Y 

{LEI} des Kunden A 

7 Identifikationscode 
des Käufers  {LEI} des Kunden A 

{LEI} der 
Wertpapierfirma X 

 
{LEI} des Kunden A 

16 Identifikationscode 
des Verkäufers  

{LEI} der 
Wertpapierfirma Y 

{LEI} der 
Wertpapierfirma Y 

{LEI} der 
Wertpapierfirma X 

 

29 Handelskapazität āAOTCó āDEALó āDEALó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} des 
Handelsplatzes M 

Segment {MIC} des 
Handelsplatzes M 

āXOFFó 

61 Ausnahmeindikator  āOILQó  

63 OTC-
Nachhandels-
indikator 

   

XML-Darstellung: 

Meldung der  

Wertpapierfirma X 

Meldung der  

Wertpapierfirma Y 

Meldung des Kunden A 

<Tx> 
      <New> 
           ... 
<ExctgPty>12345678901234
567890</ExctgPty> 
         ... 
  <Tx> 
                    ... 
     <Buyr> 
      <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAA</LEI> 
            </Id> 
            é 
        </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
      <Sellr> 

    <Tx> 
      <New> 
      ...    
<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOP
QRST</ExctgPty> 
        ... 
        <Tx> 
... 
<Buyr> 
      <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>12345678901234567890</L
EI> 
            </Id> 
            é 
        </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
      <Sellr> 

<Tx> 
      <New> 
      ...     
<ExctgPty>AAAAAAAAAAA
AAAAAAAAA</ExctgPty> 
       ... 
      <Tx> 
        ...   
<Buyr> 
      <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAA</LEI> 
            </Id> 
            é 
          </AcctOwnr> 
      </Buyr> 
      <Sellr> 
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          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>ABCDEFGHIJKLMNO
PQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
<TradgCpcty>AOTC</Tradg
Cpcty> 
         ...  
        
<TradVn>XMIC</TradVn> 
         ... 
     </Tx> 
       ... 
   </New> 
</Tx> 

          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
T</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
é      
<TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          ... 
         <TradVn>XMIC</TradVn> 
          ... 
        </Tx> 
        ... 
        <AddtlAttrbts> 
          <WvrInd>OILQ</WvrInd> 
          é 
        </AddtlAttrbts> 
   </New> 
 </Tx> 

          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>123456789012345678
90</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
... 
<TradgCpcty>DEAL</Tradg
Cpcty> 
         ...     
      
<TradVn>XOFF</TradVn> 
        ... 
     </Tx> 
      ... 
   </New> 
</Tx> 

 

 

5.16.2 Nachhandelsindikator, wenn eine Wertpapierfirma zwei sich deckende Kundenaufträge 

außerbörslich (OTC) zusammenführt 

Siehe Abschnitt 5.20.  

5.16.3 Indikator für Warenderivate 

5.16.3.1 Angabe des Kunden, dass mit dem Geschäft eine Risikominderung einhergeht 

Beispiel 39 

Die Wertpapierfirma X hat im Auftrag eines Kunden, Kunde 3, der eine Nichtfinanzielle Entität ist, ein 

Geschäft für ein Warenderivat gemäß Artikel 2 Absatz 1 Nummer 30 MiFIR ausgeführt, wobei Kunde 3 

angegeben hat, dass er sein Risiko objektiv messbar verringert (Artikel 57 der Richtlinie 2014/65/EU). 

Die Wertpapierfirma X handelt im Rahmen Ăandere Kapazitªtñ (AOTC). 

 

Wie sollte die Wertpapierfirma X den Indikator für Warenderivate melden? 

 

N Feld Werte Meldung  
Wertpapierfirma X 

Meldung der Wertpapierfirma X 

29 Handelskapazität 

āAOTCó 

 
<Tx>      
<New> 
         ... 
         
<TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> 
        ... 
        </Tx> 
         ... 
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         <AddtlAttrbts> 
          <RskRdcgTx>true</RskRdcgTx> 
          é 
        </AddtlAttrbts> 
      </New> 

  </Tx> 

64 Indikator für 
Warenderivate 

ātrueó 
 

 

 

 

Hat der Kunde 3 der Wertpapierfirma X nicht mitgeteilt, dass er sein Risiko objektiv messbar verringert 

(Artikel 57 der Richtlinie 2014/65/EU), sollte die Wertpapierfirma X in Feld 64 āfalseó angeben. 

5.16.3.2 Instrument ist kein Warenderivat 

Beispiel 40 

Die Wertpapierfirma X hat im Auftrag des Kunden 3 ein Geschäft in einem Instrument ausgeführt, das 

kein Warenderivat im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 30 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 ist. 

 

Wie sollte die Wertpapierfirma X den Indikator für Warenderivate melden? 

 

N Feld Werte Meldung  
Wertpapierfirma X 

Meldung der Wertpapierfirma X 

29 Handelskapazität 

āAOTCó 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        <Tx> 
          
<TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> 
        </Tx> 
      ... 
      </New> 

    </Tx> 
 

64 Indikator für 
Warenderivate 

 
 

 

 

 

 

Da das Instrument kein Warenderivat im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 30 MiFIR darstellt, ist 

Feld 64 nicht anwendbar und sollte daher leer bleiben. 

5.17  Block 10: Zweigniederlassungen 

5.17.1 Ausführung eines Geschäfts im Auftrag eines Kunden 

Beispiel 41 

Die niederländische Wertpapierfirma D mit dem LEI 13579135790246802468 hat 

Zweigniederlassungen in Paris (FR), London (GB) und Frankfurt (DE). Sie erhält über ihren Händler 7 
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vom spanischen Kunden E mit dem LEI 24242424242424242424 den Auftrag, ein bestimmtes 

Finanzinstrument zu erwerben. Der Kunde sendet den Auftrag an die Zweigniederlassung in Paris. Die 

Zweigniederlassung in Paris leitet den Auftrag an die Handelsabteilung in London weiter. Händler 8, der 

unter der Aufsicht der Zweigniederlassung in London steht, beschließt, den Auftrag am Handelsplatz M 

auszuführen. Händler 7 ist der französische Staatsbürger Jean Bernard, geboren am 4. Mai 1972. 

Händler 8 ist Staatsbürger des Vereinigten Königreichs mit der nationalen Versicherungsnummer 

QQ123456C. Die Zweigniederlassung in Frankfurt ist Mitglied des Handelsplatzes M.29  

Die Geschäftsmeldung wird an die niederländische Finanzmarktaufsicht AFM (Autoriteit Financiële 

Markten) übermittelt. 

Wie sollten die Wertpapierfirma D und der Kunde E die Felder zur Zweigniederlassung ausfüllen, wenn 

der Kunde E meldepflichtig ist und für eigene Rechnung handelt (DEAL)? 

 

N Feld Werte Meldung  
Wertpapierfirma D 

Werte Meldung  
Kunde E  

 

4 Identifikationscode der ausführenden 
Einrichtung 

{LEI} der Firma D {LEI} des Kunden E 

7 Identifikationscode des Käufers  {LEI} des Kunden E {LEI} des Kunden E 

8 Land der Zweigniederlassung für den 
Käufer 

āFRó  

16 Identifikationscode des Verkäufers  {LEI} der zentralen 
Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 
{LEI} der Firma D 

17 Land der Zweigniederlassung für den 
Verkäufer 

  

29 Handelskapazität āAOTCó āDEALó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} des 
Handelsplatzes M 

āXOFFó 

37 Land der Mitgliedschaft der 
Zweigniederlassung 

āDEó  

57 Anlageentscheidung innerhalb der Firma 
 

{NATIONAL_ID} von 
Händler 7 

58 Land der Zweigniederlassung, die für 
die Person verantwortlich ist, die die 
Anlageentscheidung trifft 

 āESó 

59 Ausführung innerhalb der Firma {NATIONAL_ID} von 
Händler 8 

{NATIONAL_ID} von 
Händler 7 

60 Land der Zweigniederlassung, die die 
Aufsichtsverantwortung für die für die 
Ausführung verantwortliche Person hat 

āGBó āESó 

XML-Darstellung: 

Meldung der Wertpapierfirma D Meldung des Kunden E 

<Tx> 
 <New> 
  ... 
 <ExctgPty>13579135790246802468</ExctgPty> 
   ...   

<Tx> 
  <New> 
    ... 

                                                      

29  In einigen Rechtsordnungen ist es möglich oder sogar üblich, dass eine (lokale) Zweigniederlassung eine 
Marktmitgliedschaft innehat. 
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     <Buyr> 
        <AcctOwnr> 
           <Id> 
             <LEI>24242424242424242424</LEI> 
           </Id> 
           <CtryOfBrnch>FR</CtryOfBrnch> 
        </AcctOwnr> 
      </Buyr> 
      <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          ... 
          <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> 
          ... 
          <TradVn>XMIC</TradVn> 
          <CtryOfBrnch>DE</CtryOfBrnch> 
        </Tx> 
        ... 
        <ExctgPrsn> 
          <Prsn> 
            <CtryOfBrnch>GB</CtryOfBrnch> 
            <Othr> 
              <Id>QQ123456C </Id> 
              <SchmeNm>               
                <Cd>NIDN</Cd> 
              </SchmeNm> 
            </Othr> 
          </Prsn> 
        </ExctgPrsn> 
        ... 
    </New> 

</Tx> 

 

  
<ExctgPty>24242424242424242424</ExctgPt
y> 
    ...   
    <Buyr> 
      <AcctOwnr> 
        <Id> 
          <LEI>24242424242424242424</LEI> 
        </Id> 
      </AcctOwnr> 
    </Buyr> 
    <Sellr> 
      <AcctOwnr> 
        <Id> 
          <LEI>13579135790246802468</LEI> 
        </Id> 
      </AcctOwnr> 
    </Sellr> 
    ... 
    <Tx> 
      é 
      <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
      ... 
      <TradVn>XOFF</TradVn> 
    </Tx> 
    ... 
    <InvstmtDcsnPrsn> 
      <Prsn> 
        <CtryOfBrnch>ES</CtryOfBrnch> 
        <Othr> 
          <Id>FR19720504JEAN#BERNA</Id> 
          <SchmeNm>               
            <Prtry>CONCAT</Prtry> 
          </SchmeNm> 
        </Othr> 
      </Prsn> 
    </InvstmtDcsnPrsn> 
    <ExctgPrsn> 
      <Prsn> 
        <CtryOfBrnch>ES</CtryOfBrnch> 
        <Othr> 
          <Id>FR19720504JEAN#BERNA</Id> 
          <SchmeNm>               
            <Prtry>CONCAT</Prtry> 
          </SchmeNm> 
        </Othr> 
      </Prsn> 
    </ExctgPrsn> 
    é 
  </New> 
</Tx> 

 

Feld 17 wird weder von der Wertpapierfirma D noch vom Kunden E ausgefüllt, weil in diesem Feld nur 
dann eine Angabe erfolgt, wenn im Feld für den Verkäufer ein Kunde der ausführenden Wertpapierfirma 
angegeben wird. Analog lässt der Kunde E in seiner Geschäftsmeldung Feld 8 leer, weil er in Feld 7 
keinen dahinterstehenden Kunden angegeben hat. 



 
 

 

 

 66 

Die Wertpapierfirma D lässt in ihrer Meldung Feld 57 leer, weil sie im Rahmen Ăandere Kapazitªtñ 

(AOTC) handelt. Da sie Feld 57 leer lässt, ist in der Meldung der Wertpapierfirma D auch keine Angabe 

in Feld 58 erforderlich. 

In Feld 58 gibt der Kunde E den Ländercode des Landes an, in dem er seine Hauptverwaltung hat (ES), 
da keine Zweigniederlassung beteiligt war. 

5.17.2 Ausführung eines Geschäfts für eigene Rechnung (DEAL) 

Beispiel 42 

Händler 7, der unter der Aufsicht der Hauptverwaltung der spanischen Wertpapierfirma E mit dem 

LEI 12312312312312312312 und Zweigniederlassungen in Paris (FR), London (GB) und Frankfurt (DE) 

steht, beschließt, ein bestimmtes Finanzinstrument zu veräußern. Händler 7 möchte den Auftrag am 

Handelsplatz M ausführen. Die Zweigniederlassung in Frankfurt ist Mitglied des Handelsplatzes M.  

Die Geschäftsmeldung wird an die spanische Finanzmarktaufsicht CNMV (Comisión Nacional del 

Mercado de Valores) übermittelt. 

Wie sollte die Wertpapierfirma E die Felder zur Zweigniederlassung ausfüllen? 

 

N Feld Werte XML-Darstellung 

4 Identifikationscode der 
ausführenden 
Einrichtung 

{LEI} der 
Wertpapierfirma 

E 

    <Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>12312312312312312312</ExctgPty
> 
      ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>12312312312312312312</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
        ... 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
           ...    
          <TradVn>XMIC</TradVn> 
          <CtryOfBrnch>DE</CtryOfBrnch> 
           ... 
          </Tx> 
          ... 
        <InvstmtDcsnPrsn> 
          <Prsn> 
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            <CtryOfBrnch>ES</CtryOfBrnch> 
            <Othr> 
              <Id>FR19720504JEAN#BERNA </Id> 
              <SchmeNm>               
                <Prtry>CONCAT</Prtry> 
              </SchmeNm> 
            </Othr> 
          </Prsn> 
        </InvstmtDcsnPrsn> 
        <ExctgPrsn> 
          <Prsn> 
            <CtryOfBrnch>ES</CtryOfBrnch> 
            <Othr> 
              <Id>FR19720504JEAN#BERNA </Id> 
              <SchmeNm>               
                <Prtry>CONCAT</Prtry> 
              </SchmeNm> 
            </Othr> 
          </Prsn> 
        </ExctgPrsn> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

7 Identifikationscode des 
Käufers  

{LEI} der 
zentralen 

Gegenpartei für 
den 

Handelsplatz M 

 

8 Land der 
Zweigniederlassung für 
den Käufer 

  

1
6 

Identifikationscode des 
Verkäufers  

{LEI} der 
Wertpapierfirma 

E 

 

1
7 

Land der 
Zweigniederlassung für 
den Verkäufer 

  

2
9 

Handelskapazität āDEALó  

3
6 

Handelsplatz Segment {MIC} 
des 

Handelsplatzes M 

 

3
7 

Land der Mitgliedschaft 
der 
Zweigniederlassung 

āDEó  

5
7 

Anlageentscheidung 
innerhalb der Firma 

{NATIONAL_ID} 
von Händler 7 

 

5
8 

Land der 
Zweigniederlassung, 
die für die Person 
verantwortlich ist, die 
die 
Anlageentscheidung 
trifft 

āESó  

5
9 

Ausführung innerhalb 
der Firma 

{NATIONAL_ID} 
von Händler 7 
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6
0 

Land der 
Zweigniederlassung, 
die die 
Aufsichtsverantwortun
g für die für die 
Ausführung 
verantwortliche Person 
hat 

āESó  

 

Feld 17 bleibt leer, weil in diesem Feld nur dann eine Angabe erfolgt, wenn im Feld für den Verkäufer 
ein Kunde angegeben wird. 

5.17.3 Ausführung eines Geschäfts durch EWR-Zweigniederlassungen von Firmen 

außerhalb des EWR 

Beispiel 43 

Ein Händler, der unter der Aufsicht der Hauptverwaltung der amerikanischen Firma F mit der 

LEI 22222222222222222222 und Zweigniederlassungen in Paris (FR), London (GB) und Frankfurt (DE) 

steht, beschließt, ein bestimmtes Finanzinstrument zu erwerben. Der Händler führt das Geschäft am 

Handelsplatz M aus. Die Zweigniederlassung in Frankfurt ist Mitglied des Handelsplatzes M. Die Firma 

handelt für eigene Rechnung (DEAL). 

 

Wie sollte die Firma F die Felder zur Zweigniederlassung ausfüllen? 

 

N Feld Werte XML-Darstellung 

4 Identifikationscode der 
ausführenden 
Einrichtung 

{LEI} der 
Firma F 

    <Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>22222222222222222222</ExctgPty
> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>22222222222222222222</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          ... 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          ... 

7 Identifikationscode des 
Käufers 

{LEI} der 
Firma F 

8 Land der 
Zweigniederlassung für 
den Käufer 

 

16 Identifikationscode des 
Verkäufers 

{LEI} der 
zentralen 

Gegenpartei für 
den 

Handelsplatz M 

17 Land der 
Zweigniederlassung für 
den Verkäufer 

 

29 Handelskapazität āDEALó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} 
des 

Handelsplatzes
 M 

37 Land der Mitgliedschaft 
der Zweigniederlassung 

āDEó 

58 Land der 
Zweigniederlassung, die 
für die Person 

āUSó 
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verantwortlich ist, die die 
Anlageentscheidung trifft 

 <TradVn>XMIC</TradVn> 
          <CtryOfBrnch>DE</CtryOfBrnch> 
        </Tx> 
        ... 
        <InvstmtDcsnPrsn> 
          <Prsn> 
            <CtryOfBrnch>US</CtryOfBrnch> 
            é 
          </Prsn> 
        </InvstmtDcsnPrsn> 
        <ExctgPrsn> 
          <Prsn> 
            <CtryOfBrnch>US</CtryOfBrnch> 
            é 
          </Prsn> 
        </ExctgPrsn> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

60 Land der 
Zweigniederlassung, die 
die 
Aufsichtsverantwortung 
für die für die Ausführung 
verantwortliche Person 
hat 

āUSó 

 

Die Felder 8 und 17 (Land der Zweigniederlassung für den Käufer und den Verkäufer) bleiben leer, weil 
in diesen Feldern nur dann eine Angabe erfolgt, wenn im Feld für den Käufer oder den Verkäufer ein 
Kunde angegeben wird. 
 

Für die Meldung von Geschäften muss vorab entschieden werden, an welche zuständige Behörde die 

Geschäftsmeldung übermittelt wird. Dabei muss es sich nicht um die zuständige Behörde handeln, die 

die betroffenen Zweigniederlassungen zugelassen hat. Es sollte jedoch die zuständige Behörde sein, 

die von den Zweigniederlassungen einer Drittlandfirma gemäß Artikel 14 der Delegierten Verordnung 

(EU) 2017/590 der Kommission gemeinsam ausgewählt wurde. Im vorstehenden Beispiel könnte die 

Geschäftsmeldung an die zuständigen Behörden des Vereinigten Königreichs, von Frankreich oder 

Deutschland übermittelt werden.  

Eine EWR-Zweigniederlassung einer Firma außerhalb des EWR führt gemäß der Delegierten 

Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission ein Geschäft aus und ist meldepflichtig, wenn sie eine der 

in Artikel 3 angegebenen Tätigkeiten durchführt. Im Beispiel führt die deutsche Zweigniederlassung das 

Geschäft aus, da sie an einem Handelsplatz handelt. Daher wird die Geschäftsmeldung der Firma F wie 

oben beschrieben ausgefüllt.  

5.18  Block 11: Status und Korrektur von Geschäftsmeldungen 

Der Status āNEWTó in Feld 1 wird für ein noch nicht gemeldetes Geschäft und für die Korrektur einer 

fehlerhaften Geschäftsmeldung verwendet, nachdem die ursprüngliche Geschäftsmeldung storniert 

wurde.  

Der Status āCANCó wird zur Stornierung von Meldungen nicht meldepflichtiger Geschªfte und zur 

Stornierung fehlerhafter Geschäftsmeldungen vor der Erstellung einer neuen Ersatzgeschäftsmeldung 

verwendet. 

Die Referenznummer des Geschäfts (TRN) sollte für jede Geschäftsmeldung der ausführenden 

Wertpapierfirma eindeutig sein. Sind eine oder mehrere ARMs beteiligt, sollte die Referenznummer des 

Geschäfts immer auf der Ebene der ausführenden Wertpapierfirma vergeben werden. Die TRN sollte 
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nur dann erneut verwendet werden, wenn die ursprüngliche Geschäftsmeldung korrigiert oder storniert 

wird. In diesem Fall wird für die Ersatzmeldung dieselbe TRN verwendet wie für die ursprüngliche 

Meldung, die ersetzt wird (siehe die Abschnitte 5.18.3 und 5.18.4). Die TRN sollte bei einer Korrektur 

einer Geschäftsmeldung erneut verwendet werden. Unter Umständen sollten mehrere Aufzeichnungen 

(neue oder stornierte) zu demselben Geschäft (mit derselben Referenznummer des Geschäfts und 

demselben Identifikationscode der ausführenden Einrichtung) in eine einzige Datei aufgenommen 

werden. In diesem Fall sollte die Reihenfolge der Aufzeichnungen in der Datei ihrer Verarbeitungslogik 

folgen: i) Ein Geschäft kann nur storniert werden, wenn es zuvor als neues Geschäft gemeldet und noch 

nicht storniert wurde, und ii) ein Geschäft kann nur mit derselben Identifikation (derselben 

Referenznummer des Geschäfts und demselben Identifikationscode der ausführenden Einrichtung) 

übermittelt werden, wenn die vorherige Meldung dieses Geschäfts storniert wurde. Insbesondere sollten 

die folgenden Fälle berücksichtigt werden: 

a) Ein neues Geschäft wird gemeldet und sofort storniert (beide Meldungen werden in derselben 

Datei übermittelt): Die neue Geschäftsmeldung sollte in der Datei vor der Stornomeldung eingefügt 

werden. 

b) Ein in einer der vorherigen Dateien gemeldetes Geschäft wird storniert, und gleichzeitig wird eine 

neue Version übermittelt (die Stornierung der vorherigen Meldung und die neue Version werden 

in derselben Datei übermittelt): Die Stornierung der vorherigen Geschäftsmeldung sollte in der 

Datei vor der neuen Geschäftsmeldung (der neuen Version des Geschäfts) eingefügt werden. 

c) Kombinationen der vorstehenden Fälle (mehrere neue oder stornierte Aufzeichnungen für 

einziges Geschäft): Je nach Fall (a oder b) sollte zunächst eine neue oder eine stornierte 

Aufzeichnung in die Datei eingefügt werden, und die nachfolgenden Aufzeichnungen sollten so 

sortiert werden, dass sich neue und stornierte Aufzeichnungen jeweils abwechseln. 

5.18.1 Stornierungen und Änderungen innerhalb eines Tages 

Nimmt eine Wertpapierfirma eine Nachhandelsveröffentlichung vor und storniert diese, bevor ein 

Geschäft gemeldet wird, ist keine Geschäftsmeldung erforderlich. 

Nimmt eine Wertpapierfirma eine Nachhandelsveröffentlichung vor und ändert diese, bevor ein 

Geschäft gemeldet wird, muss die Geschäftsmeldung nur die Informationen der letzten 

Nachhandelsveröffentlichung wiedergeben. 

5.18.2 Übermittlung einer neuen Geschäftsmeldung 

Beispiel 44 

Die Wertpapierfirma X führt am 10. März 2018 um 12:45:30 ein außerbörsliches Geschäft aus. Die 

Geschäftsmeldung wird über ARM 1 mit der LEI ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1 übermittelt. Die 

Referenznummer des Geschäfts lautet ETYRU9753. 

 

Wie sollte die Wertpapierfirma X das Geschäft melden? 

 

N Feld Werte  
Ursprüngliche 

Meldung 

XML-Darstellung 

1 Status der Meldung āNEWTó   <Tx> 
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2 Referenznummer des 
Geschäfts 

āETYRU9753ó       <New> 
        <TxId>ETYRU9753</TxId> 
        
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
> 
        ... 
 <SubmitgPty>ARM1ARM1ARM1ARM1
ARM1</SubmitgPty> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-03-
10T12:45:30Z</TradDt> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 
Hinweis: Feld 1 ist in der Meldung nicht als 
XML-Element vorhanden. Stattdessen wird der 
Tag New oder Cxl verwendet.  

4 Identifikationscode der 
ausführenden 
Einrichtung 

{LEI} der 
Wertpapierfirma 

X 

6 Identifikationscode der 
übermittelnden 
Einrichtung 

{LEI} von ARM 1 

28 Handelszeitpunkt ā2018-03-
10T12:45:30Zó 

 

5.18.3 Übermittlung einer Stornierung 

Beispiel 45 

 

Die Wertpapierfirma X übermittelt eine neue Geschäftsmeldung (Einzelheiten gemäß Abschnitt 5.18.2) 

über ARM 1 (LEI ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1) und storniert diese Geschäftsmeldung anschließend.  

Eine Stornierung kann wohlgemerkt auch von einer anderen übermittelnden Einrichtung erfolgen als 

der Einrichtung, die die ursprüngliche Meldung übermittelt hat. Beispiel: Eine Wertpapierfirma hat die 

ursprüngliche Meldung über einen ARM übermittelt und nimmt die Stornierung dieser Meldung entweder 

selbst vor oder veranlasst sie über einen anderen ARM. 

Bei Stornierungen sollten nur die Schlüsselfelder 1, 2, 4 und 6 ausgefüllt werden. Firmen können nicht 

die vollständige Meldung erneut übermitteln. Werden in einer erneut übermittelten Geschäftsmeldung 

neben den Schlüsselfeldern weitere Felder angegeben, wird die Meldung zurückgewiesen. 

Wie sollte die Wertpapierfirma X das Geschäft melden? 

 

N Feld Werte ursprüngliche 
Meldung 

Werte Stornomeldung 

1 Status der Meldung āNEWTó āCANCó 

2 Referenznummer des 
Geschäfts 

āETYRU9753ó āETYRU9753ó 

4 Identifikationscode der 
ausführenden Einrichtung 

{LEI} der Wertpapierfirma X 
{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

6 
Identifikationscode der 
übermittelnden Einrichtung 

{LEI} von ARM 1 {LEI} von ARM 1 

XML-Darstellung: 

Ursprüngliche Meldung Stornomeldung 

<Tx> <Tx> 
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  <New> 
    <TxId>ETYRU9753</TxId> 
  
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgP
ty> 
    é 
        
<SubmitgPty>ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1
</SubmitgPty> 
    é 
  </New> 
</Tx> 

Hinweis: Feld 1 ist in der Meldung nicht als 

XML-Element vorhanden. Stattdessen wird 

der Tag New oder Cxl verwendet.  

  <Cxl> 
    <TxId>ETYRU9753</TxId> 
   
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> 
        
<SubmitgPty>ARM1ARM1ARM1ARM1ARM1</Su
bmitgPty> 
  </Cxl> 
</Tx> 

Hinweis: Feld 1 ist in der Meldung nicht als XML-

Element vorhanden. Stattdessen wird der Tag 

New oder Cxl verwendet.  

 

5.18.4 Korrektur der Informationen in einer Geschäftsmeldung 

Wenn Informationen in einer Geschäftsmeldung korrigiert werden sollen, muss die ursprüngliche 

Meldung storniert und eine neue Meldung übermittelt werden.  

Bei Stornierungen sollten nur die Felder 1, 2, 4 und 6 ausgefüllt werden. Eine Stornogeschäftsmeldung, 

die neben diesen vier Feldern weitere Felder enthält, wird zurückgewiesen. 

Die Ersatzmeldung sollte alle Felder umfassen, die für das gemeldete Geschäft anwendbar sind. 

Beispiel 46 

Die Wertpapierfirma X hat das im Abschnitt 5.18.2 beschriebene Geschäft zu einem Preis von 5 GBP 

ausgeführt. In der Geschäftsmeldung wurde jedoch nicht die Hauptwährungseinheit, sondern die 

Untereinheit angegeben (Pence statt Pfund).  

Die Geschäftsmeldung wird am darauffolgenden Tag um 14:50:20 storniert, und gleichzeitig wird eine 

Ersatzmeldung mit dem korrekten Preis übermittelt. 

Wie sollte die Wertpapierfirma X das Geschäft melden? 

 

N 
 

Feld 
 

Werte ursprüngliche 
Meldung 

Werte 
Stornomeldung 

Werte 
Ersatzmeldung 

1 Status der Meldung āNEWTó āCANCó āNEWTó 

2 Referenznummer 
des Geschäfts 

āETYRU9753ó āETYRU9753ó āETYRU9753ó 

4 Identifikationscode 
der ausführenden 
Einrichtung 

{LEI} der 
Wertpapierfirma X 

{LEI} der 
Wertpapierfirma X 

{LEI} der 
Wertpapierfirma X 

6 Identifikationscode 
der übermittelnden 
Einrichtung 

{LEI} von ARM 1 {LEI} von ARM 1 {LEI} von ARM 1 

28 Handelszeitpunkt ā2018-03-
10T12:45:30Zó 

 
ā2018-03-

10T12:45:30Zó 

33 Preis ā500ó  ā5ó 
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XML-Darstellung: 

Ursprüngliche Meldung Stornomeldung Ersatzmeldung 

<Tx> 
  <New> 
    <TxId>ETYRU9753</TxId> 
    
<ExctgPty>1234567890123456
7890</ExctgPty> 
        ... 
<SubmitgPty>ARM1ARM1ARM
1ARM1ARM1</SubmitgPty> 
    ... 
    <Tx> 
      <TradDt>2018-03-
10T12:45:30Z</TradDt> 
      ... 
      <Pric> 
        <Pric> 
          <MntryVal> 
            <Amt 
Ccy="GBP">500</Amt> 
          </MntryVal> 
        </Pric> 
      </Pric> 
      ... 
    </Tx> 
    ... 
  </New> 
</Tx> 

<Tx> 
      <Cxl> 
        <TxId>ETYRU9753</TxId> 
        
<ExctgPty>1234567890123456
7890</ExctgPty> 
        
<SubmitgPty>ARM1ARM1ARM
1ARM1ARM1</SubmitgPty> 
      </Cxl> 
    </Tx> 

 

<Tx> 
  <New> 
        
<TxId>ETYRU9753</TxId> 
        
<ExctgPty>1234567890123
4567890</ExctgPty> 
            ... 
<SubmitgPty>ARM1ARM1A
RM1ARM1ARM1</Submitg
Pty> 
      ... 
      <Tx> 
        <TradDt>2018-03-
10T12:45:30Z</TradDt> 
        é 
        <Pric> 
          <Pric> 
            <MntryVal> 
              <Amt 
Ccy="GBP">5</Amt> 
            </MntryVal> 
          </Pric> 
        </Pric> 
      ... 
    </Tx> 
    ... 
  </New> 
</Tx> 

 

Als Zeitpunkt sollte der Zeitpunkt des urspr¿nglichen Geschªfts angegeben werden (ā2018-03-

10T12:45:30Zó) und nicht der Zeitpunkt der Stornomeldung. Die urspr¿ngliche Meldung und die 

Ersatzmeldung müssen alle weiteren Einzelheiten umfassen, die für das Geschäft relevant sind. Die 

Beispiele in diesen Leitlinien enthalten nur Auszüge aus den Meldungen.  

5.19  Block 12: Änderung des Nominalwerts 

5.19.1 Erhöhung des Nominalwerts 

Beispiel 47 

Die Wertpapierfirma X schließt mit der Wertpapierfirma Y am 26. Oktober 2018 um 08:21:01 einen 

Credit Default Swap (CDS) zur Besicherung von 2 Mio. EUR ab. Der Credit Default Swap ist mit einem 

festen Kupon von 100 Basispunkten und einer Zahlung bei Abschluss in Höhe von 50 000 EUR 

verbunden, die die Wertpapierfirma X erhalten hat. Die Wertpapierfirmen X und Y handeln für eigene 

Rechnung (DEAL). 

Wie sollten die Wertpapierfirmen X und Y das Geschäft melden? 
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N Feld Werte Meldung  
Wertpapierfirma X 

Werte Meldung 
Wertpapierfirma Y 

2 Referenznummer des 
Geschäfts 

ā12456771ó ā39998776ó 

4 Identifikationscode der 
ausführenden Einrichtung 

{LEI} der Wertpapierfirma X {LEI} der Wertpapierfirma Y 

7 Identifikationscode des 
Käufers 

{LEI} der Wertpapierfirma Y {LEI} der Wertpapierfirma Y 

16 Identifikationscode des 
Verkäufers 

{LEI} der Wertpapierfirma X {LEI} der Wertpapierfirma X 

28 Handelszeitpunkt ā2018-10-26T08:21:01Zó ā2018-10-26T08:21:01Zó 

29 Handelskapazität āDEALó āDEALó 

30 Menge ā2000000ó ā2000000ó 

32 Erhöhung/ Verringerung des 
Nominalbetrags des Derivats 

  

33 Preis ā100ó ā100ó 

38 Zahlung bei Abschluss ā50000ó ā50000ó 

 

XML-Darstellung: 

Meldung der Wertpapierfirma X Meldung der Wertpapierfirma Y 

    <Tx> 
      <New> 
        <TxId>12456771</TxId> 
        
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-10-26T08:21:01Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          <Qty> 
            <MntryVal 
Ccy="EUR">2000000</MntryVal> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <BsisPts>100</BsisPts> 
            </Pric> 
          </Pric> 

<Tx> 
      <New> 
        <TxId>39998776</TxId> 
        
<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</E
xctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-10-
26T08:21:01Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          <Qty> 
            <MntryVal 
Ccy="EUR">2000000</MntryVal> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
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          ... 
          <UpFrntPmt> 
            <Amt Ccy="EUR">50000</Amt> 
          </UpFrntPmt> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

              <BsisPts>100</BsisPts> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          <UpFrntPmt> 
            <Amt Ccy="EUR">50000</Amt> 
          </UpFrntPmt> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

Der bei Zahlung bei Abschluss (Feld 38) angegebene Wert sollte sowohl in der Geschäftsmeldung der 

Wertpapierfirma X als auch in der Geschäftsmeldung der Firma Y, die die Absicherung erwirbt, positiv 

sein, da der Verkäufer des Credit Default Swaps den Betrag erhält. 

Am 25. November 2018 um 10:52:03 vereinbaren die Parteien des vorstehenden CDS-Kontrakts, den 

Nominalwert auf 5 Mio. EUR zu erhöhen und eine zusätzliche Zahlung in Höhe von 75 000 EUR 

festzulegen, die die Wertpapierfirma X erhält. Die Kuponzahlungen bleiben unverändert. 

Wie sollten die Wertpapierfirmen X und Y die Erhöhung des Nominalwerts melden? 

 

N Feld Werte Meldung  
Wertpapierfirma X 

Werte Meldung  
Wertpapierfirma Y 

2 Referenznummer des 
Geschäfts 

ā124567981ó ā399987981ó 

4 Identifikationscode der 
ausführenden Einrichtung 

{LEI} der Wertpapierfirma X {LEI} der Wertpapierfirma Y 

7 Identifikationscode des 
Käufers 

{LEI} der Wertpapierfirma Y {LEI} der Wertpapierfirma Y 

16 Identifikationscode des 
Verkäufers 

{LEI} der Wertpapierfirma X {LEI} der Wertpapierfirma X 

28 Handelszeitpunkt ā2018-11-25T10:52:03Zó ā2018-11-25T10:52:03Zó 

29 Handelskapazität āDEALó āDEALó 

30 Menge ā3000000ó ā3000000ó 

32 Erhöhung/ Verringerung des 
Nominalbetrags des Derivats 

āINCRó āINCRó 

33 Preis ā100ó ā100ó 

38 Zahlung bei Abschluss ā75000ó ā75000ó 

XML-Darstellung: 

Meldung der Wertpapierfirma X Meldung der Wertpapierfirma Y 

<Tx> 
      <New> 
        <TxId>124567981</TxId> 
        
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 

<Tx> 
      <New> 
        <TxId>399987981</TxId> 
        
<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</E
xctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
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<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-11-25T10:52:03Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          <Qty> 
            <MntryVal 
Ccy="EUR">3000000</MntryVal> 
          </Qty> 
          <DerivNtnlChng>INCR</DerivNtnlChng> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <BsisPts>100</BsisPts> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          <UpFrntPmt> 
            <Amt Ccy="EUR">75000</Amt> 
          </UpFrntPmt> 
          ... 
        </Tx> 
        é 
      </New> 
    </Tx> 

              
<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-11-
25T10:52:03Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          <Qty> 
            <MntryVal 
Ccy="EUR">3000000</MntryVal> 
          </Qty> 
          
<DerivNtnlChng>INCR</DerivNtnlChng> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <BsisPts>100</BsisPts> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          <UpFrntPmt> 
            <Amt Ccy="EUR">75000</Amt> 
          </UpFrntPmt> 
          ... 
        </Tx> 
        é 
      </New> 
    </Tx> 

 

Die Referenznummer des Geschäfts (Feld 2) sollte für diese Geschäftsmeldung zur Erhöhung eindeutig 

sein und nicht der Referenznummer der ursprünglichen Geschäftsmeldung entsprechen. 

Die Menge (Feld 30) spiegelt den Wert der Erhöhung des Nominalbetrags wider. Ändern sich nach der 

Erhöhung des Nominalbetrags die Kuponzahlungen, sollte der neue Kupon im Feld Preis (Feld 33) 

angegeben werden.  

Beim Zeitpunkt handelt es sich um den Zeitpunkt der Erhöhung und nicht um den Zeitpunkt des 

ursprünglichen Geschäfts. 

Die ursprüngliche Geschäftsmeldung sollte nicht storniert werden. 

Die Meldung des ursprünglichen Geschäfts und die Meldung der Erhöhung des Nominalwerts geben 

zusammen an, dass die Wertpapierfirma X eine Absicherung in Höhe von 5 Mio. EUR an ihre 

Gegenpartei verkauft hat. 
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5.19.2 Verringerung des Nominalwerts 

5.19.2.1 Teilweise vorzeitige Auflösung 

Beispiel 48 

 

Im vorstehenden Beispiel haben die Parteien am 25. November 2018 um 10:52:03 eine Erhöhung des 

Nominalwerts vereinbart. Nun vereinbaren die Parteien eine Verringerung des Nominalwerts um 

0,5 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR sowie eine Zahlung in Höhe von 37 500 EUR durch die 

Wertpapierfirma X für die Verringerung.  

 

Wie sollten die Wertpapierfirmen X und Y das Geschäft melden? 

 

N Feld Werte Meldung 
Wertpapierfirma X 

Werte Meldung  
Wertpapierfirma Y 

2 Referenznummer des Geschäfts ā124567852ó ā39998792ó 

4 Identifikationscode der 
ausführenden Einrichtung 

{LEI} der 
Wertpapierfirma X 

{LEI} der Wertpapierfirma Y 

7 Identifikationscode des Käufers {LEI} der 
Wertpapierfirma X 

{LEI} der Wertpapierfirma X 

16 Identifikationscode des 
Verkäufers 

{LEI} der 
Wertpapierfirma Y 

{LEI} der Wertpapierfirma Y 

28 Handelszeitpunkt ā2018-11-25T10:52:03Zó ā2018-11-25T10:52:03Zó 

29 Handelskapazität āDEALó āDEALó 

30 Menge ā500000ó ā500000ó 

32 Erhöhung/ Verringerung des 
Nominalbetrags des Derivats 

āDECRó āDECRó 

33 Preis ā100ó ā100ó 

38 Zahlung bei Abschluss ā37500ó ā37500ó 

XML-Darstellung: 

Meldung der Wertpapierfirma X Meldung der Wertpapierfirma Y 

    <Tx> 
      <New> 
        <TxId>124567852</TxId> 
        
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
            <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 

<Tx> 
      <New> 
        <TxId>39998792</TxId> 
        
<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</E
xctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
             <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
     <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
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        <Tx> 
          <TradDt>2018-11-25T10:52:03Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          <Qty> 
            <MntryVal 
Ccy="EUR">500000</MntryVal> 
          </Qty> 
          <DerivNtnlChng>DECR</DerivNtnlChng> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <BsisPts>100</BsisPts> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          <UpFrntPmt> 
            <Amt Ccy="EUR">37500</Amt> 
          </UpFrntPmt> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-11-
25T10:52:03Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          <Qty> 
            <MntryVal 
Ccy="EUR">500000</MntryVal> 
          </Qty> 
          
<DerivNtnlChng>DECR</DerivNtnlChng> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <BsisPts>100</BsisPts> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          <UpFrntPmt> 
            <Amt Ccy="EUR">37500</Amt> 
          </UpFrntPmt> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

Die Zahlung bei Abschluss ist in beiden Meldungen positiv, denn obwohl die Wertpapierfirma X die 

Zahlung jetzt leistet und nicht erhält, ist der Verkäufer in dieser Meldung die Wertpapierfirma Y, und 

somit erhält der Verkäufer die Zahlung. 

Da das Risiko gemindert wird und die Wertpapierfirma X ursprünglich Verkäufer war, ist die 

Wertpapierfirma X jetzt Käufer. 

Die Menge (Feld 30) spiegelt den Wert der Verringerung des Nominalbetrags wider. Ändern sich nach 

der Verringerung des Nominalbetrags die Kuponzahlungen, sollte der neue Kupon im Feld Preis 

(Feld 33) angegeben werden. 

Beim Zeitpunkt handelt es sich wohlgemerkt um den Zeitpunkt der Verringerung und nicht um den 

Zeitpunkt des ursprünglichen Geschäfts.  

Die Meldung des ursprünglichen Geschäfts und die Meldung der Verringerung des Nominalwerts geben 

zusammen an, dass die Wertpapierfirma X eine Absicherung in Höhe von 1,5 Mio. EUR verkauft hat. 

Die ursprüngliche Meldung sollte nicht storniert werden. 

5.19.3 Vollständige vorzeitige Auflösung 

Vereinbaren die Parteien eine vollständige vorzeitige Auflösung des Kontrakts, würde sich der 

Nominalwert um den vollständigen Betrag des ursprünglichen Kontrakts verringern. 
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Teil III ï Handelsszenarien 

5.20  Übertragung von Wertpapieren 

5.20.1 Übertragung zwischen Kunden innerhalb derselben Firma 

Wie in Teil I erwähnt, sollte keine Geschäftsmeldung erfolgen, wenn kein Wechsel des Eigentums für 

den dahinterstehenden Kunden stattfindet. Bleiben die Eigentümer unverändert, gilt dies unabhängig 

davon, ob die Übertragung innerhalb derselben Wertpapierfirma oder zwischen zwei verschiedenen 

Wertpapierfirmen oder zwischen einer Wertpapierfirma und einer Firma erfolgt.  

 

Nimmt eine Wertpapierfirma eine Übertragung zwischen zwei Konten vor, die zu einem Geschäft führt, 

gilt dieses Geschäft im Sinne von Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission 

als von der Wertpapierfirma ausgeführt. Leistet die Wertpapierfirma jedoch nur administrative 

Unterstützung, ohne die Übertragung durchzuführen, gilt das Geschäft nicht als von der Wertpapierfirma 

ausgeführt.  

 

Übertragungen von einem Konto eines Kunden auf ein gemeinsames Konto, wobei der Kunde einer der 

Inhaber des gemeinsamen Kontos ist, sind meldepflichtig. Wenn ein gemeinsames Konto in ein Konto 

mit nur einem Inhaber umgewandelt wird, ist dies ebenfalls meldepflichtig. 

 

Die Meldepflicht besteht grundsätzlich auch in den folgenden Fällen: Übertragungen von gemeinsamen 

Portfolios in Einzelportfolios, Ausschüttungen von Treuhändern an Begünstigte, Übertragungen von 

Eltern, die Konten für ihre minderjährigen Kinder führen, bei Volljährigkeit der Kinder, Übertragungen 

(oder Rückübertragungen) an ein von einer natürlichen Person betriebenes Unternehmen, von dieser 

natürlichen Person, Übertragungen an Wohltätigkeitsorganisationen und Übertragungen, die aus 

Auktionen resultieren oder von einer Wertpapierfirma durchgeführt werden, die einen Käufer mit einem 

Verkäufer zusammenführt.  

Übertragungen im Zusammenhang mit Vorgängen bei der Nachlassverwaltung für einen verstorbenen 

Kunden, bei Erbschaften, Auktionen oder Schenkungen sind meldepflichtig, weil es sich bei diesen 

Geschäften um Erwerbe und Veräußerungen mit einem Eigentümerwechsel handelt, auch wenn es 

keinen Preis gibt. Hierzu gehört auch der Wechsel des Eigentums an einem Depotkonto von einem 

Begünstigten auf einen anderen. 

 

Das Feld Preis sollte den bezahlten Preis widerspiegeln, auch wenn dieser vom Marktpreis abweicht. 

Wird bei einer Übertragung von Finanzinstrumenten kein Preis bezahlt (z. B. Schenkungen oder 

Übertragungen zwischen Fonds oder Portfolios), sollte im Feld Preis āNOAPó angegeben werden.  

 

Beispiel 49 

Der Kunde A möchte Instrumente auf das Konto des Kunden B übertragen, ohne dass er dafür eine 

Zahlung erhält. Gebühren werden nicht gezahlt. Die beiden Konten werden in derselben 

Wertpapierfirma (Firma X) geführt, die die Übertragung durchführt. 

 

Wie sollte die Wertpapierfirma X diese Übertragung melden? 
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N Feld Werte XML-Darstellung 

4 Identifikationscode der 
ausführenden 
Einrichtung 

{LEI} der 
Wertpapier-  

firma X 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
        ... 
          <Pric> 
            <NoPric> 
              <Pdg>NOAP</Pdg> 
            </NoPric> 
          </Pric> 
          ... 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 
Hinweis: Der Wert āNOAPó sollte verwendet 
werden, wenn kein Preis anwendbar ist. 

7 Identifikationscode des 
Käufers 

{LEI} des 
Kunden B 

16 Identifikationscode des 
Verkäufers 

{LEI} des 
Kunden A 

33 Preis āNOAPó 

 

Der zu meldende Zeitpunkt entspricht dem Zeitpunkt, zu dem die Wertpapierfirma X die Übertragung 

durchgeführt hat. 

5.20.2 Übertragung zwischen den Kunden von zwei separaten Wertpapierfirmen 

Beispiel 50 

Der Kunde A möchte 100 Finanzinstrumente von seinem Konto bei der Wertpapierfirma X auf das Konto 

des Kunden B bei der Wertpapierfirma Y übertragen. Der Kunde A erteilt der Wertpapierfirma X den 

Auftrag, die diesen am 2018-10-05 um 09:53:17 ausführt. Den Wertpapierfirmen X und Y ist die Identität 

des jeweils anderen Kunden nicht bekannt. 

Wie sollten die Wertpapierfirmen X und Y das Geschäft melden? 
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N Feld Werte Meldung  
Wertpapierfirma X 

Werte Meldung  
Wertpapierfirma Y 

4 Identifikationscode der 
ausführenden Einrichtung 

{LEI} der Wertpapier-  
firma X 

{LEI} der Wertpapier-  
firma Y 

7 Identifikationscode des Käufers {LEI} der Wertpapier-  
firma Y 

{LEI} des Kunden B 

16 Identifikationscode des Verkäufers {LEI} des Kunden A {LEI} der Wertpapier-  
firma X 

28 Handelszeitpunkt ā2018-10-05T09:53:17Zó ā2018-10-05T09:53:17Zó 

30 Menge ā100ó ā100ó 

33 Preis āNOAPó āNOAPó 

34 Währung des Preises   

 

XML-Darstellung: 

Meldung der Wertpapierfirma X Meldung der Wertpapierfirma Y  

<Tx> 
      <New> 
      ... 
  
<ExctgPty>12345678901234567890</Exctg
Pty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
            
<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
            
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-10-
05T09:53:17Z</TradDt> 
          ... 
          <Qty> 
            <Unit>100</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <NoPric> 
              <Pdg>NOAP</Pdg> 
            </NoPric> 
          </Pric> 
          ... 
        </Tx> 
        ... 

<Tx> 
      <New> 
     ...   
<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</ExctgP
ty> 
     ...    
     <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
          <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
         ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-10-05T09:53:17Z</TradDt> 
          ... 
          <Qty> 
            <Unit>100</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <NoPric> 
              <Pdg>NOAP</Pdg> 
            </NoPric> 
          </Pric> 
          ... 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

Hinweis: Der Wert āNOAPó sollte verwendet 

werden, wenn kein Preis anwendbar ist.. 
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      </New> 
    </Tx> 

Hinweis: Der Wert āNOAPó sollte verwendet 

werden, wenn kein Preis anwendbar ist. 

 

Die Wertpapierfirmen X und Y sollten die Uhrzeit melden, zu der sie die Übertragung durchgeführt 

haben, und diese Uhrzeiten können voneinander abweichen. Feld 28 (Handelszeitpunkt) gibt den 

Zeitpunkt der Ausführung des Geschäfts an und nicht den Zeitpunkt der Auftragsübermittlung. 

5.20.3 Firmen handeln außerbörslich (OTC), um zwei Kundenaufträge 

zusammenzuführen 

Beispiel 51 

Die Wertpapierfirma X führt für den Kunden A, den Käufer, und den Kunden B, den Verkäufer, ein 

Geschäft außerbörslich (OTC) aus. Keiner der Kunden unterliegt der Meldepflicht. Für den Handel muss 

eine Nachhandelsveröffentlichung vorgenommen und der OTC-Nachhandelsindikator āACTXó (Agency-

Cross-Geschäft) angegeben werden. 

Wie sollte die Wertpapierfirma X das Geschäft melden? 

 

N Feld Werte XML-Darstellung 

4 Identifikationscode der 

ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma X 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
        <AddtlAttrbts> 
       <OTCPstTradInd>ACTX</OTCPstTradInd> 

7 Identifikationscode des 

Käufers  

{LEI} des 

Kunden A 

16 Identifikationscode des 

Verkäufers  

{LEI} des 

Kunden B 

36 Handelsplatz āXOFFó 

63 OTC-Nachhandels-

indikator 

āACTXó 
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         é 
        </AddtlAttrbts> 
      </New> 
    </Tx> 

 

Beispiel 52 

Die Wertpapierfirma X führt für den Kunden A, den Käufer, und den Kunden B, den Verkäufer, ein 

Geschäft außerbörslich (OTC) aus. Der Kunde B ist eine meldepflichtige Wertpapierfirma. Er hat keinen 

dahinterstehenden Kunden. 

Wie sollten die Wertpapierfirmen X und B das Geschäft melden? 

 

N Feld Werte Meldung  

Wertpapierfirma X 

Werte Meldung 

Wertpapierfirma B 

4 Identifikationscode der 

ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der Wertpapierfirma X {LEI} der Wertpapierfirma B 

7 Identifikationscode des 

Käufers  
{LEI} des Kunden A 

{LEI} der Wertpapierfirma X 
 

16 Identifikationscode des 

Verkäufers  
{LEI} der Wertpapierfirma B {LEI} der Wertpapierfirma B 

29 Handelskapazität āAOTCó āDEALó 

36 Handelsplatz 
āXOFFó 

āXOFFó 
 

63 OTC-Nachhandels-

indikator 
āACTXó  

 

XML-Darstellung: 

Meldung der Wertpapierfirma X Meldung der Wertpapierfirma B  

<Tx> 
    <New> 
      ... 
  <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
            <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
            <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
       <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> 
        ... 

<Tx> 
   <New> 
      é 
<ExctgPty>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</E
xctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
            
<LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
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        <Tx> 
          é 
          <TradVn>XOFF</TradVn> 
          é 
        </Tx> 
        <AddtlAttrbts> 
          <OTCPstTradInd>ACTX</OTCPstTradInd> 
          é 
        </AddtlAttrbts> 
      </New> 
    </Tx> 

        ... 
         <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          é 
        <Tx> 
          é 
          <TradVn>XOFF</TradVn> 
          é 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

Wäre der Kunde A eine meldepflichtige Wertpapierfirma, müsste er in seiner Geschäftsmeldung die 

Wertpapierfirma X als Verkäufer angeben.  

5.21  Herstellung des Kontakts ohne Zwischenschaltung 

5.21.1 Wertpapierfirma führt zwei Aufträge von Kunden zusammen, ohne sich selbst 

zwischenzuschalten 

Beispiel 53 

Die Wertpapierfirma X möchte ein bestimmtes Instrument für eigene Rechnung veräußern (DEAL). 

Die Wertpapierfirma Y möchte dieses Instrument für eigene Rechnung erwerben (DEAL). 

Die Wertpapierfirma Z stellt den Kontakt zwischen den Wertpapierfirmen X und Y her, wird selbst aber 

keine Geschäftspartei.  

Die Wertpapierfirmen X und Y vereinbaren die Einzelheiten des Geschäfts.  

Für die Wertpapierfirma Z besteht keine Meldepflicht, während die Firmen X und Y meldepflichtig sind.  

Der Wertpapierfirma X ist zum Zeitpunkt der Ausführung bekannt, dass die Wertpapierfirma Y die 

Gegenpartei ist.  

Der Wertpapierfirma Y ist zum Zeitpunkt der Ausführung bekannt, dass die Wertpapierfirma X die 

Gegenpartei ist. 

Wie sollten die Wertpapierfirmen X und Y das Geschäft melden? 

 

N Feld Werte Meldung  
Wertpapierfirma X 

Werte Meldung  
Wertpapierfirma Y 

4 Identifikationscode der 
ausführenden Einrichtung 

{LEI} der Wertpapierfirma X {LEI} der Wertpapierfirma Y 

7 Identifikationscode des 
Käufers 

{LEI} der Wertpapierfirma Y {LEI} der Wertpapierfirma Y 

16 Identifikationscode des 
Verkäufers 

{LEI} der Wertpapierfirma X {LEI} der Wertpapierfirma X 

29 Handelskapazität āDEALó āDEALó 
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XML-Darstellung: 

Meldung der Wertpapierfirma X Meldung der Wertpapierfirma Y  

<Tx> 
      <New> 
      ... 
  <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
            <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        é 
        <Tx> 
          é 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          é 
        </Tx> 
         ... 
      </New> 
    </Tx> 

  <Tx> 
      <New> 
      ... 
<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</E
xctgPty> 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
     <LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
             <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        é 
        <Tx> 
          é 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          é 
        </Tx> 
         ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

5.21.2 Wertpapierfirma stellt Kontakt zwischen ihrem Kunden und einer anderen 

Wertpapierfirma her, ohne sich selbst zwischenzuschalten 

Beispiel 54 

Der Kunde A möchte ein bestimmtes Instrument erwerben. Sein Makler, die Firma X, handelt nicht mit 

solchen Instrumenten und stellt daher den Kontakt zwischen dem Kunden A und der Wertpapierfirma Y 

her. 

Die Wertpapierfirma Y erwirbt die Finanzinstrumente für den Kunden A auf dem Handelsplatz M. Ihr ist 

zum Zeitpunkt der Ausführung bekannt, dass der Kunde A ihr Kunde ist. Ebenso ist der Kunde A über 

seine Beziehung zur Wertpapierfirma Y für dieses Geschäft informiert. Die Wertpapierfirma X ist an der 

Ausführung nicht beteiligt und erhält von der Wertpapierfirma Y lediglich eine Provision für die 

Herstellung des Kontakts. 

Da die Wertpapierfirma X nicht an der Ausführung beteiligt ist, ist sie auch nicht meldepflichtig. 

Wie sollte die Wertpapierfirma Y das Geschäft melden? 
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N Feld Werte XML-Darstellung 

4 Identifikationscode 
der ausführenden 
Einrichtung 

{LEI} der 
Wertpapierfirma Y 

  <Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</Exc
tgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
        <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

7 Identifikationscode 
des Käufers 

{LEI} des 
Kunden A 

16 Identifikationscode 
des Verkäufers 

{LEI} der 
zentralen 

Gegenpartei für 
den 

Handelsplatz M 

 

Wenn der Kunde A eine Wertpapierfirma ist, sollte er das Geschäft melden und die Wertpapierfirma Y 

als Verkäufer angeben. 

 

Dieses Szenario unterscheidet sich insofern von einer Übermittlung im Sinne von Artikel 4 der 

Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission, als der dahinterstehende Kunde eine 

Beziehung mit der Firma eingeht, zu der der Kontakt hergestellt wird. Die Wertpapierfirma X übergibt 

die Beziehung gewissermaßen an die Wertpapierfirma Y. Dies steht im Gegensatz zu der Situation, in 

der die Beziehung zur übermittelnden Firma bestehen bleibt und nur die Einzelheiten des Kunden 

übergeben werden. 
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5.22  Ausführung eines Auftrags für einen Kunden in mehreren 

Geschäften 

5.22.1 Erfüllung des Kundenauftrags durch Ausführung an einem Handelsplatz und 

Lieferung an den Kunden aus dem eigenen Buch der Wertpapierfirma 

Beispiel 55 

 

 

 

 

 

Der Kunde A erteilt der Wertpapierfirma X den Auftrag, 500 Aktien zu erwerben. 

Die Wertpapierfirma X führt den Auftrag am Handelsplatz M in zwei Ausführungen aus, eine am 24 Juni 

2018 um 14:25:13.159124 für 300 Aktien zu 99 SEK und eine am 24. Juni 2018 um 15:55:13.746133 

für 200 Aktien zu 100 SEK. Der Kunde möchte einen Durchschnittspreis erhalten.  

 

 
a) Die Wertpapierfirma X handelt für eigene Rechnung (DEAL) 

 
Die Geschäfte werden zunächst in den eigenen Büchern der Wertpapierfirma X gebucht und dann um 
16:24:12 desselben Tages zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von 99,40 SEK an den 
Kunden übertragen.  
 

Wie sollte die Wertpapierfirma X das Geschäft melden? 

 

N Feld Werte 

 Meldung 1 

Werte  

Meldung 2 

Werte  

Meldung 3  

4 Identifikationscode der 

ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

7 Identifikationscode des 

Käufers 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} des 

Kunden A 

16 Identifikationscode des 

Verkäufers 

{LEI} der zentralen 

Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 

{LEI} der zentralen 

Gegenpartei für 

den Handelsplatz M 

 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

28 Handelszeitpunkt ā2018-06-

24T14:25:13.159Zó 

ā2018-06-

24T15:55:13.746Zó 

ā2018-06-

24T16:24:12Zó 

29 Handelskapazität āDEALó āDEALó āDEALó 

30 Menge ā300ó ā200ó ā500ó 

33 Preis ā99ó ā100ó ā99.40ó 

Kunde A 

Wertpapier-  

firma X 

Handels-

platz M 
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36 Handelsplatz Segment {MIC} des 

Handelsplatzes M 

Segment {MIC} des 

Handelsplatzes M 
āXOFFó 

 

XML-Darstellung: 

Meldung 1 Meldung 2 Meldung 3 

    <Tx> 
      <New> 
      ... 
<ExctgPty>1234567890123456
7890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id>     
<LEI>12345678901234567890
</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>11111111111111111111
</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-06-
24T14:25:13.159Z</TradDt> 
<TradgCpcty>DEAL</TradgCpc
ty> 
          <Qty> 
            <Unit>300</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="SEK">99</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>XMIC</TradVn> 
          ... 
        </Tx> 
      </New> 
    </Tx> 

  <Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>1234567890123456
7890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>12345678901234567890
</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>11111111111111111111
</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-06-
24T15:55:13.746Z</TradDt>    
<TradgCpcty>DEAL</TradgCpc
ty> 
          <Qty> 
            <Unit>200</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="SEK">100</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>XMIC</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>12345678901234
567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAA
AAAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>1234567890123456789
0</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-06-
24T16:24:12Z</TradDt><Tra
dgCpcty>DEAL</TradgCpcty
> 
          <Qty> 
            <Unit>500</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="SEK">99.4</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

b) Die Wertpapierfirma führt sich deckende Kundenaufträge zusammen (MTCH) 
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Wie sollte die Wertpapierfirma X das Geschäft melden? 

 

N Feld Werte Meldung 1 Werte Meldung 2 

4 Identifikationscode der 

ausführenden Einrichtung 
{LEI} der Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

7 Identifikationscode des 

Käufers 
{LEI} des Kunden A {LEI} des Kunden A 

16 Identifikationscode des 

Verkäufers 

{LEI} der zentralen 

Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 

{LEI} der zentralen 

Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 

20 Handelszeitpunkt ā2018-06-24T14:25:13.159ó ā2018-06-24T15:55:13.746ó 

29 Handelskapazität āMTCHó āMTCHó 

30 Menge ā300ó ā200ó 

33 Preis ā99ó ā100ó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} des 

Handelsplatzes M 

Segment {MIC} des 

Handelsplatzes M 

XML-Darstellung: 

Meldung 1 Meldung 2 

   <Tx> 
      <New> 
      ... 
  <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
            <LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
        ... 
        <TradDt>2018-06-
24T14:25:13.159</TradDt> 
          ... 
          <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> 
          ... 
          <Qty> 
            <Unit>300</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 

<Tx> 
      <New> 
      ...    
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgP
ty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
            
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
        ... 
        <TradDt>2018-06-
24T15:55:13.746</TradDt> 
          ... 
          <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> 
          ... 
          <Qty> 
            <Unit>200</Unit> 
          </Qty> 
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                <Amt Ccy="SEK">99</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          <TradVn>XMIC</TradVn> 
          ... 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt Ccy="SEK">100</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          <TradVn>XMIC</TradVn> 
          ... 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

Obwohl der Kunde einen Durchschnittspreis möchte, müssen die Geschäftsmeldungen widerspiegeln, 

dass jede einzelne Marktausführung sofort an den Kunden weitergegeben wird, da die Wertpapierfirma 

sich deckende Kundenaufträge zusammenführt (MTCH). 

c) Die Wertpapierfirma handelt im Rahmen Ăandere Kapazitªtñ (AOTC) 

Die Geschäftsmeldungen der Wertpapierfirma X, die im Rahmen Ăandere Kapazitªtñ (AOTC) handelt, 

sind identisch mit denen bei der ĂZusammenf¿hrung sich deckender Kundenauftrªgeñ (MTCH), auÇer 

dass bei der Handelskapazitªt āAOTCó anzugeben ist und nicht āMTCHó. 

5.22.2 Erfüllung des Kundenauftrags durch teilweisen Erwerb an einem Handelsplatz 

und Lieferung der Instrumente an den Kunden aus dem eigenen Buch der 

Wertpapierfirma 

Beispiel 56 

Der Kunde A erteilt der Wertpapierfirma X den Auftrag, 600 Aktien zu erwerben. Er möchte einen 

Durchschnittspreis erhalten.  

Die Wertpapierfirma X erfüllt den Auftrag des Kunden A folgendermaßen: 

1) Sie führt den Auftrag am Handelsplatz M in zwei Ausführungen aus, eine am 24 Juni 2018 um 

14:25:13.159124 für 300 Aktien zu 99 SEK und eine am 24. Juni 2018 um 15:55:13.746133 für 

200 Aktien zu 100 SEK. 

2) Die Wertpapierfirma X liefert dem Kunden um 16:24:12 desselben Tages 600 Aktien zu einem 

Durchschnittspreis von 99,416 SEK. 

 
Wie sollte die Wertpapierfirma X das Geschäft melden? 

 

N Feld Werte Meldung 1 Werte Meldung 2 Werte Meldung 3 

4 Identifikationscode 

der ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

7 Identifikationscode 

des Käufers 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 
{LEI} des Kunden A 
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16 Identifikationscode 

des Verkäufers 

{LEI} der zentralen 

Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 

{LEI} der zentralen 

Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

20 Handelszeitpunkt ā2018-06-

24T14:25:13.159Zó 

ā2018-06-

24T15:55:13.746Zó 

ā2018-06-

24T16:24:12Zó 

29 Handelskapazität āDEALó āDEALó āDEALó 

30 Menge ā300ó ā200ó ā600ó 

33 Preis ā99ó ā100ó ā99.4166666666666ó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} des 

Handelsplatzes M 

Segment {MIC} des 

Handelsplatzes M 
āXOFFó 

XML-Darstellung: 

Meldung 1 (Marktseite) Meldung 2 (Marktseite) Meldung 3 (Kundenseite) 

    <Tx> 
      <New> 
        é 
<ExctgPty>123456789012345
67890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>1234567890123456789
0</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>1111111111111111111
1</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-06-
24T14:25:13.159Z</TradDt> 
          
<TradgCpcty>DEAL</TradgC
pcty> 
          <Qty> 
            <Unit>300</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="SEK">99</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 

<Tx> 
      <New> 
      é 
<ExctgPty>1234567890123456
7890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>12345678901234567890<
/LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            
<Id><LEI>11111111111111111
111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-06-
24T15:55:13.746Z</TradDt> 
          
<TradgCpcty>DEAL</TradgCpct
y> 
          <Qty> 
            <Unit>200</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="SEK">100</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          <TradVn>XMIC</TradVn> 

    <Tx> 
      <New> 
      ... 
<ExctgPty>123456789012345
67890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>1234567890123456789
0</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-06-
24T16:24:12Z</TradDt> 
          
<TradgCpcty>DEAL</TradgC
pcty> 
          <Qty> 
            <Unit>600</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="SEK">99.41666666666
66</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
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<TradVn>XMIC</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

          
<TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

5.23  Sammelaufträge 

Das Kundensammelkonto (āINTCó) sollte nur unter den in diesen Leitlinien beschriebenen Umstªnden 

verwendet werden. Es sollte nicht für die Meldung eines Auftrags für einen Kunden in einer einzigen 

Ausführung oder in mehreren Ausführungen verwendet werden. Meldet die ausführende Einrichtung 

eine ¦bertragung auf dieses Kundensammelkonto (āINTCó), sollte sie auch die zugehºrige ¦bertragung 

desselben Tages von diesem Kundensammelkonto melden ï wodurch das Konto glattgestellt wird. Die 

scheinbare Kontobewegung über āINTCó dient Meldungszwecken. Sie stellt die Verbindung zwischen 

der Marktseite und der Kundenseite von Geschäften her und bedeutet nicht, dass ein solches 

Kundenkonto tatsächlich existiert oder dass das Eigentum an dem Instrument tatsächlich in den 

Büchern der Wertpapierfirma erscheint.  

 

Gemäß Artikel 11 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission gelten die 

Vorschriften im Zusammenhang mit Leerverkäufen der Verordnung (EU) Nr. 236/2012, wenn eine 

Wertpapierfirma die Aufträge mehrerer Kunden zusammenfasst. Das bedeutet, dass Artikel 11 Absatz 2 

eder Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission nur für die Meldung von Geschäften mit 

einzelnen Kunden gilt und nicht für Meldungen, in denen die Aufträge mehrerer Kunden 

zusammengefasst werden. Bei einer Meldung, in der die Aufträge mehrerer verkaufender Kunden 

zusammengefasst werden, sollte der Leerverkaufsindikator leer bleiben. Der Grund besteht darin, dass 

sich die zusammengefasste Geschäftsmeldung auf alle Kunden bezieht, deren Aufträge 

zusammengefasst wurden, und der Leerverkaufsindikator daher nicht die nötige Granularität aufweist. 

Der Leerverkaufsindikator für einzelne Kunden wird stattdessen in den einzelnen kundenseitigen 

Geschäftsmeldungen angegeben (siehe die Abschnitte 5.24 und 5.27.2).  

5.23.1 Eine Marktausführung für mehrere Kunden 

Beispiel 57 

Zwei Kunden der Wertpapierfirma X, Kunde A und Kunde B, erteilen Verkaufsaufträge über 100 und 

200 Aktien.  

Der Kunde A verkauft leer. Der Kunde B legt der Wertpapierfirma X gegenüber nicht offen, ob er leer 

verkauft. Die Wertpapierfirma X ist glatt gestellt. Die Wertpapierfirma X sammelt die Aufträge und führt 

sie am 16. September 2018 um 09:20:15.374215 am Handelsplatz M in einem Geschäft mit 

300 Instrumenten zu einem Preis von 25,54 EUR aus. Die Zuteilung zu den Kunden erfolgt um 09:35:10. 

5.23.1.1 Wertpapierfirma X handelt für eigene Rechnung (DEAL) 

Wie sollte die Wertpapierfirma X das Geschäft melden? 
 

N Feld Werte 

Meldung 1 

Werte 

Meldung 2 

Werte  

Meldung 3 
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4 Identifikationscode der 

ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

7 Identifikationscode des 

Käufers 

{LEI} der zentralen 

Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

16 Identifikationscode des 

Verkäufers 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} des 

Kunden A 

{LEI} des 

Kunden B 

28 Handelszeitpunkt ā2018-09-

16T09:20:15.374Zó 

ā2018-09-

16T09:35:10Zó 

ā2018-09-

16T09:35:10Zó 

29 Handelskapazität āDEALó āDEALó āDEALó 

30 Menge ā300ó ā100ó ā200ó 

33 Preis ā25.54ó ā25.54ó ā25.54ó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} des 

Handelsplatzes M 
āXOFFó āXOFFó 

62 Leerverkaufs-indikator āSESHó āSESHó āUNDIó 

XML-Darstellung: 

Meldung 1 Meldung 2 Meldung 3 

<Tx> 
      <New> 
      é 
<ExctgPty>123456789012345
67890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>1111111111111111111
1</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>1234567890123456789
0</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-
16T09:20:15.374Z</TradDt> 
          
<TradgCpcty>DEAL</TradgCp
cty> 
          <Qty> 
            <Unit>300</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
<ExctgPty>1234567890123456
7890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>12345678901234567890<
/LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
        ... 
          <TradDt>2018-09-
16T09:35:10Z</TradDt> 
          ... 
          
<TradgCpcty>DEAL</TradgCpct
y> 
          <Qty> 
            <Unit>100</Unit> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
<ExctgPty>12345678901234
567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>1234567890123456789
0</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>BBBBBBBBBBBBBBBB
BBBB</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-
16T09:35:10Z</TradDt> 
          
<TradgCpcty>DEAL</TradgC
pcty> 
          <Qty> 
            <Unit>200</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
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            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">25.54</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>XMIC</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
        <AddtlAttrbts> 
        
<ShrtSellgInd>SESH</ShrtSell
gInd> 
          é 
        </AddtlAttrbts> 
  </New> 
</Tx> 

          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">25.54</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          
<TradVn>XOFF</TradVn> 
          ... 
        </Tx> 
é 
        <AddtlAttrbts> 
        
<ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellg
Ind> 
          é. 
        </AddtlAttrbts> 
     </New> 
  </Tx> 

            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">25.54</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>XOFF</TradVn> 
          ... 
        </Tx> 
é 
        <AddtlAttrbts> 
        
<ShrtSellgInd>UNDI</ShrtSell
gInd> 
          é 
        </AddtlAttrbts> 
     </New> 
  </Tx> 

 

Da die Veräußerung auf dem Markt in einer Verkaufsposition der Wertpapierfirma X resultieren würde, 

müsste die Wertpapierfirma X dies in der Meldung 1 ausfüllen, um dies anzuzeigen. Die Tatsache, dass 

die Bücher der Wertpapierfirma X nach dem Erwerb von den Kunden wieder unverändert wären, spielt 

dabei keine Rolle (siehe Abschnitt 5.27.2). 

5.23.1.2 Wertpapierfirma X handelt im Rahmen Ăandere Kapazitªtñ (AOTC) 

Wie sollte die Wertpapierfirma X das Geschäft melden? 
 

N Feld Werte  

Meldung 1 

Werte 

 Meldung 2 

Werte 

 Meldung 3 

4 Identifikationscode der 

ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

7 Identifikationscode des 

Käufers 

{LEI} der 

zentralen 

Gegenpartei für 

den 

Handelsplatz M 

 

āINTCó 

 

āINTCó 

16 Identifikationscode des 

Verkäufers 
āINTCó {LEI} des Kunden A {LEI} des Kunden B 

28 Handelszeitpunkt ā2018-09-

16T09:20:15.374

Zó 

ā2018-09-

16T09:20:15.374Zó 

ā2018-09-

16T09:20:15.374Zó 

29 Handelskapazität āAOTCó āAOTCó āAOTCó 

30 Menge ā300ó ā100ó ā200ó 

33 Preis ā25.54ó ā25.54ó ā25.54ó 
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36 Handelsplatz Segment {MIC} 

des 

Handelsplatzes M 

āXOFFó āXOFFó 

62 Leerverkaufsindikator  āSESHó āSELLó 

 

XML-Darstellung: 

Meldung 1 Meldung 2 Meldung 3 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
<ExctgPty>123456789012345
67890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>1111111111111111111
1</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
        ... 
          <TradDt>2018-09-
16T09:20:15.374Z</TradDt> 
          ... 
<TradgCpcty>AOTC</TradgC
pcty> 
          ... 
          <Qty> 
            <Unit>300</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">25.54</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          
<TradVn>XMIC</TradVn> 
          ... 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 

  <Tx> 
      <New> 
      ... 
<ExctgPty>1234567890123456
7890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id 
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
        ... 
          <TradDt>2018-09-
16T09:20:15.374Z</TradDt> 
          ... 
<TradgCpcty>AOTC</TradgCpc
ty> 
          ... 
          <Qty> 
            <Unit>100</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">25.54</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          
<TradVn>XOFF</TradVn> 
          ... 
        </Tx> 
         é 
        <AddtlAttrbts> 

    <Tx> 
      <New> 
      ... 
<ExctgPty>12345678901234
567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>BBBBBBBBBBBBBBBB
BBBB</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-
16T09:20:15.374Z</TradDt> 
          ... 
<TradgCpcty>AOTC</TradgC
pcty> 
          ... 
          <Qty> 
            <Unit>200</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">25.54</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          
<TradVn>XOFF</TradVn> 
          ... 
        </Tx> 
é 
        <AddtlAttrbts> 
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    </Tx> 

          
<ShrtSellgInd>SESH</ShrtSellg
Ind> 
         é 
        </AddtlAttrbts> 
      </New> 
    </Tx> 

          
<ShrtSellgInd>SELL</ShrtSell
gInd> 
         é 
        </AddtlAttrbts> 
   </New> 
</Tx> 

 

Der Handelspreis und der Handelszeitpunkt sollten in allen drei Geschäftsmeldungen übereinstimmen. 

Der Handelspreis sollte dem Marktpreis und der Handelszeitpunkt dem Zeitpunkt der marktseitigen 

Ausführung entsprechen. Die Meldungen 2 und 3 enthalten die Zuteilungen des im Rahmen Ăandere 

Kapazitªtñ(AOTC) am Handelsplatz ausgef¿hrten Geschªfts zum Kunden. Daher sollte die Granularitªt 

des Zeitpunkts der marktseitigen Ausführung in den Meldungen der Zuteilungen zum Kunden 

beibehalten werden. 

5.23.2 Mehrere Marktausführungen für mehrere Kunden 

Beispiel 58 

Drei Kunden der Wertpapierfirma X, Kunde A, Kunde B und Kunde C, erteilen Kaufaufträge über 100, 

200 und 300 Instrumente. 

Die Wertpapierfirma X hat ihren Kunden einen Durchschnittspreis zugesichert und führt die drei Aufträge 

zu einem Sammelauftrag zusammen. Sie erfüllt die Aufträge in zwei Handelsgeschäften am 

Handelsplatz M, eines für 400 Instrumente zu 99 SEK (Zeitpunkt: 15. September 2018 um 

11:32:27.431) und eines für 200 Instrumente zu 100 SEK (Zeitpunkt: 15. September 2018 um 

11:42:54.192). Die Wertpapierfirma X teilt die Handelsgeschäfte den Kunden um 12:15:23 desselben 

Tages zu. 

5.23.2.1 Wertpapierfirma X handelt für eigene Rechnung (DEAL) 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Marktseite der Handelsgeschäfte melden? 

 

N Feld Werte Meldung 1 Werte Meldung 2 

4 Identifikationscode der 

ausführenden Einrichtung 
{LEI} der Wertpapierfirma X {LEI} der Wertpapierfirma X 

7 Identifikationscode des 

Käufers 
{LEI} der Wertpapierfirma X {LEI} der Wertpapierfirma X 

16 
Identifikationscode des 

Verkäufers 

{LEI} der zentralen 

Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 

{LEI} der zentralen 

Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 

28 Handelszeitpunkt ā2018-09-15T11:32:27.431Zó ā2018-09-15T11:42:54.192Zó 

29 Handelskapazität āDEALó āDEALó 

30 Menge ā400ó ā200ó 

33 Preis ā99ó ā100ó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} des 

Handelsplatzes M 

Segment {MIC} des 

Handelsplatzes M 

XML-Darstellung: 
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Meldung 1 Meldung 2 

  <Tx> 
      <New> 
      ... 
  <ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-
15T11:32:27.431Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          <Qty> 
            <Unit>400</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt Ccy="SEK">99</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          <TradVn>XMIC</TradVn> 
          ... 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
  
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgP
ty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        .. 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-15T11:42:54. 
192Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          <Qty> 
            <Unit>200</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt Ccy="SEK">100</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          <TradVn>XMIC</TradVn> 
          ... 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Kundenseite der Handelsgeschäfte melden? 

 

N Feld Werte Meldung 3 Werte Meldung 4 Werte Meldung 5 

4 Identifikationscode 

der ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 



 
 

 

 

 98 

7 Identifikationscode 

des Käufers 
{LEI} des Kunden A {LEI} des Kunden B {LEI} des Kunden C 

16 Identifikationscode 

des Verkäufers 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

28 Handelszeitpunkt  ā2018-09-

15T12:15:23Zó 

ā2018-09-

15T12:15:23Zó 

ā2018-09-

15T12:15:23Zó 

29 Handelskapazität āDEALó āDEALó āDEALó 

30 Menge ā100ó ā200ó ā300ó 

33 Preis ā99,3333333333333ó ā99,3333333333333ó ā99,3333333333333ó 

36 Handelsplatz āXOFFó āXOFFó āXOFFó 

XML-Darstellung: 

Meldung 3 Meldung 4 Meldung 5 

    <Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>12345678901234567
890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAA
AA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>12345678901234567890</
LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-
15T12:15:23Z</TradDt> 
<TradgCpcty>DEAL</TradgCpct
y> 
          <Qty> 
            <Unit>100</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="SEK">99.3333333333333
</Amt> 
              </MntryVal> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>1234567890123456
7890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>12345678901234567890
</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-
15T12:15:23Z</TradDt> 
 
<TradgCpcty>DEAL</TradgCpc
ty> 
          <Qty> 
            <Unit>200</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="SEK">99.333333333333
3</Amt> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>1234567890123
4567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>CCCCCCCCCCCCC
CCCCCCC</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>123456789012345678
90</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-
15T12:15:23Z</TradDt> 
<TradgCpcty>DEAL</Tradg
Cpcty> 
          <Qty> 
            <Unit>300</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="SEK">99.3333333333
333</Amt> 
              </MntryVal> 
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            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          <TradVn>XOFF</TradVn> 
          ... 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          
<TradVn>XOFF</TradVn> 
          ... 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          
<TradVn>XOFF</TradVn> 
          ... 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

Da die Wertpapierfirma X für eigene Rechnung handelt (DEAL), spiegelt der Zeitpunkt für die Meldung 

der Kundenseite die Uhrzeiten wider, zu denen die Finanzinstrumente den Kunden zugeteilt wurden. 

5.23.2.2 Wertpapierfirma X handelt im Rahmen Ăandere Kapazitªtñ (AOTC) 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Marktseite der Handelsgeschäfte melden? 
 

N Feld Werte Meldung 1 Werte Meldung 2 

4 Identifikationscode der 

ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der Wertpapierfirma X {LEI} der Wertpapierfirma X 

7 Identifikationscode des 

Käufers 
āINTCó āINTCó 

16 Identifikationscode des 

Verkäufers 
{LEI} der zentralen Gegenpartei 

für den Handelsplatz M 

{LEI} der zentralen 

Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 

28 Handelszeitpunkt ā2018-09-15T11:32:27.431Zó ā2018-09-15T11:42:54.192Zó 

29 Handelskapazität āAOTCó āAOTCó 

30 Menge ā400ó ā200ó 

33 Preis ā99ó ā100ó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} des 

Handelsplatzes M 

Segment {MIC} des 

Handelsplatzes M 

XML-Darstellung: 

Meldung 1 Meldung 2 

    <Tx> 
      <New> 
é 
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
> 
é 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 

<New> 
      ...    
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty
> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
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        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-
15T11:32:27.431Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> 
          <Qty> 
            <Unit>400</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt Ccy="SEK">99</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          <TradVn>XMIC</TradVn> 
        </Tx> 
      </New> 
    </Tx> 
 

          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-
15T11:42:54.192Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> 
          <Qty> 
            <Unit>200</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt Ccy="SEK">100</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          <TradVn>XMIC</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Zuteilungen zu den Kunden melden? 

 

N Feld Werte Meldung 3 Werte Meldung 4 Werte Meldung 5 

4 Identifikationscode 

der ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

7 Identifikationscode 

des Käufers 
{LEI} des Kunden A {LEI} des Kunden B {LEI} des Kunden C 

16 Identifikationscode 

des Verkäufers 
āINTCó āINTCó āINTCó 

28 Handelszeitpunkt ā2018-09-

15T11:32:27.431Zó 

ā2018-09-

15T11:32:27.431Zó 

ā2018-09-

15T11:32:27.431Zó 

29 Handelskapazität āAOTCó āAOTCó āAOTCó 

30 Menge ā100ó ā200ó ā300ó 

33 Preis ā99,3333333333333

ó 
ā99,3333333333333ó ā99,3333333333333ó 

36 Handelsplatz āXOFFó āXOFFó āXOFFó 

XML-Darstellung: 

Meldung 3 Meldung 4 Meldung 5 

<Tx> 
      <New> 
      ... 

  <Tx> 
      <New> 
      ... 

  <Tx> 
      <New> 
      ... 
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<ExctgPty>1234567890123456
7890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-
15T11:32:27.431Z</TradDt> 
<TradgCpcty>AOTC</TradgCp
cty> 
          <Qty> 
            <Unit>100</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="SEK">99.3333333333333
ô</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
        <TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

<ExctgPty>1234567890123456
7890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id>       
<LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-
15T11:32:27.431Z</TradDt> 
<TradgCpcty>AOTC</TradgCp
cty> 
          <Qty> 
            <Unit>200</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="SEK">99.3333333333333
ô</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
       <TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

<ExctgPty>12345678901234
567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>CCCCCCCCCCCCCC
CCCCCC</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-
15T11:32:27.431Z</TradDt> 
<TradgCpcty>AOTC</Tradg
Cpcty> 
          <Qty> 
            <Unit>300</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="SEK">99.33333333333
33ô</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
     <TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

Die Granularität des Zeitpunkts der marktseitigen Ausführung sollte in den Meldungen der Zuteilungen 

zum Kunden beibehalten werden, da die Geschªfte am Handelsplatz im Rahmen Ăandere Kapazitªtñ 

(AOTC)ausgeführt wurden. 

 

Handelt die Wertpapierfirma X im Rahmen Ăandere Kapazitªtñ(AOTC), entspricht der Handelszeitpunkt 

der Zuteilungen zu den Kunden der ersten Ausführung der Marktseite, und nicht dem Zeitpunkt der 

letzten Ausführung. 

5.23.2.3 Wertpapierfirma X führt sich deckende Kundenaufträge zusammen (MTCH) 

Die Wertpapierfirma X kann die Handelskapazitªt ĂMTCHñ nicht verwenden, wenn sie die Geschªfte zu 

unterschiedlichen Handelszeitpunkten ausführt. 
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. 

5.23.2.4 Wertpapierfirma X handelt im Rahmen einer gemischten Handelskapazität 

Beispiel 59 

Im Unterschied zum vorstehenden Beispiel erfüllt die Wertpapierfirma X einen Teil des Auftrags aus 

ihren eigenen Büchern (200 Einheiten zu 100 SEK). Da das Kundensammelkonto (āINTCó) am Ende des 

Tages ausgeglichen sein muss und die Firma X 200 Einheiten liefert, um die Aufträge mehrerer Kunden 

teilweise zu erfüllen, muss die Übertragung vom eigenen Konto der Firma X auf das Konto āINTCó 

gemeldet werden. Damit werden der Betrag der Marktseite und die Zuteilungen zu den Kunden 

ausgeglichen (Meldung 2). 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Marktseite der Handelsgeschäfte melden? 
 

N Feld Werte Meldung 1 Werte Meldung 2 

4 Identifikationscode der 

ausführenden Einrichtung 
{LEI} der Wertpapierfirma X {LEI} der Wertpapierfirma X 

7 Identifikationscode des 

Käufers 
āINTCó āINTCó 

16 Identifikationscode des 

Verkäufers 

{LEI} der zentralen 

Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 

{LEI} der Wertpapierfirma X 

28 Handelszeitpunkt ā2018-09-15T11:32:27.431Zó ā2018-09-15T11:35:30Zó 

29 Handelskapazität āAOTCó āDEALó 

30 Menge ā400ó ā200ó 

33 Preis ā99ó ā100ó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} des 

Handelsplatzes M 

 

āXOFFó 

XML-Darstellung: 

Meldung 1 Meldung 2 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
 
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPt
y> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
  
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
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          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-
15T11:32:27.431Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> 
          <Qty> 
            <Unit>400</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt Ccy="SEK">99</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          <TradVn>XMIC</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
         <TradDt>2018-09-15T11:35:30Z </TradDt> 
          <TradgCpcty>DEAL</TradgCpcty> 
          <Qty> 
            <Unit>200</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt Ccy="SEK">100</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          <TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Zuteilungen zu den Kunden melden? 

 

N Feld Werte Meldung 3 Werte Meldung 4 Werte Meldung 5 

4 Identifikationscode 

der ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

7 Identifikationscode 

des Käufers 
{LEI} des Kunden A {LEI} des Kunden B {LEI} des Kunden C 

16 Identifikationscode 

des Verkäufers 
āINTCó āINTCó āINTCó 

28 Handelszeitpunkt ā2018-09-

15T11:32:27.431Zó 

ā2018-09-

15T11:32:27.431Zó 

ā2018-09-

15T11:32:27.431Zó 

29 Handelskapazität āAOTCó āAOTCó āAOTCó 

30 Menge ā100ó ā200ó ā300ó 

33 Preis ā99.3333333333333

ó 
ā99.3333333333333ó ā99.3333333333333ó 

36 Handelsplatz āXOFFó āXOFFó āXOFFó 

XML-Darstellung: 

Meldung 3 Meldung 4 Meldung 5 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>1234567890123456
7890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>1234567890123456
7890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>12345678901234
567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
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          <AcctOwnr> 
            
<Id><LEI>AAAAAAAAAAAAAA
AAAAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-
15T11:32:27.431Z</TradDt> 
<TradgCpcty>AOTC</TradgCp
cty> 
          <Qty> 
            <Unit>100</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="SEK">93.3333333333333
</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
        <TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBB
BBB</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-
15T11:32:27.431Z</TradDt> 
<TradgCpcty>AOTC</TradgCp
cty> 
          <Qty> 
            <Unit>200</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="SEK">93.3333333333333
</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
        <TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>CCCCCCCCCCCCCC
CCCCCC</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-09-
15T11:32:27.431Z</TradDt> 
<TradgCpcty>AOTC</Tradg
Cpcty> 
          <Qty> 
            <Unit>300</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="SEK">93.33333333333
33</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
    <TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

Der Handelszeitpunkt für die Zuteilungen zu den Kunden ist der Zeitpunkt der ersten marktseitigen 

Ausführung. Die Granularität des Zeitpunkts der marktseitigen Ausführung sollte in den Meldungen der 

Zuteilungen zum Kunden beibehalten werden, da die Geschªfte am Handelsplatz im Rahmen Ăandere 

Kapazitªtñ (AOTC) ausgef¿hrt wurden. 

5.23.2.5 Ausführung mehrerer Geschäfte an verschiedenen Tagen, bei denen Wertpapierfirma X im 

Rahmen Ăandere Kapazitªtñ (AOTC)handelt 

Beispiel 60 
 
Am 24. Juli 2018 erhält die Wertpapierfirma X den Auftrag, 400 Instrumente für den Kunden A und 
600 Instrumente für den Kunden B zu erwerben. Der Auftrag wird in drei Tranchen ausgeführt: 
 
200 Einheiten am 24.07.2018 um 15:33:33 zu 100,21 EUR (Gegenpartei Wertpapierfirma Y) 

300 Einheiten am 24.07.2018 um 17:55:55 zu 100,52 EUR (Gegenpartei Wertpapierfirma Z) 
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500 Einheiten am 25.07.2018 um 13:11:11 zu 100,96 EUR (Gegenpartei Wertpapierfirma V mit der 

LEI VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV) 

Wie sollte die Wertpapierfirma X die Marktseite der Handelsgeschäfte und die weitere Zuteilung 
melden? 

5.23.2.5.1 Kunden erhalten einen Durchschnittspreis 

 
Auch wenn der Auftrag nicht vollständig ausgeführt wurde, muss am Ende des Tages eine Zuteilung zu 
den Kunden erfolgen, da ein INTC-Konto keine Positionsveränderugen für mehr als einen Tag abbilden 
kann.. 
Gemäß den internen Verfahren der Wertpapierfirma X wird eine Gleichbehandlung der Kunden 
vorgeschrieben, sodass keiner der Kunden bevorzugt wird. 
 
 

N Feld Werte  

Meldung 1 

Werte  

Meldung 2 

Werte  

Meldung 3 

Werte  

Meldung 4 

4 Identifikations-

code der 

ausführenden 

Einrichtung 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma X 

 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma X 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma X 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma X 

7 Identifikations-

code des 

Käufers 

 

āINTCó 

 

āINTCó 

 

{LEI} des 

Kunden A 

 

{LEI} des 

Kunden B 

16 Identifikations-

code des 

Verkäufers 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma Y 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma Z 

 

āINTCó 

 

āINTCó 

28 Handels-

zeitpunkt 

ā2018-07-

24T15:33:33Zó 

ā2018-07-

24T17:55:55Zó 

ā2018-07-

24T15:33:33Zó 

ā2018-07-

24T15:33:33Zó 

29 Handels-

kapazität 
āAOTCó āAOTCó āAOTCó āAOTCó 

30 Menge ā200ó ā300ó ā250ó ā250ó 

33 Preis ā100.21ó ā100.52ó ā100.396ó ā100.396ó 

36 Handelsplatz āXOFFó āXOFFó āXOFFó āXOFFó 

 
XML-Darstellung: 

Meldung 1 Meldung 2 Meldung 3 Meldung 4 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>123456789
01234567890</ExctgP
ty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>123456789
01234567890</ExctgP
ty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>123456789
01234567890</ExctgP
ty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>AAAAAAAAAAA
AAAAAAAAA</LEI> 
            </Id> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>12345678
901234567890</Exct
gPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>BBBBBBBBBB
BBBBBBBBBB</LEI> 
            </Id> 
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        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>ABCDEFGHIJKL
MNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
07-
24T15:33:33Z</TradDt
> 
          
<TradgCpcty>AOTC</
TradgCpcty> 
          <Qty> 
            
<Unit>200</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">100.21</
Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>XOFF</Trad
Vn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>8888888888888
8888888</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
07-
24T17:55:55Z</TradDt
> 
          
<TradgCpcty>AOTC</
TradgCpcty> 
          <Qty> 
            
<Unit>300</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">100.52</
Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>XOFF</Trad
Vn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
07-
24T15:33:33Z</TradDt
> 
          
<TradgCpcty>AOTC</
TradgCpcty> 
          <Qty> 
            
<Unit>250</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">100.396</
Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>XOFF</Trad
Vn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
07-
24T15:33:33Z</TradD
t> 
          
<TradgCpcty>AOTC<
/TradgCpcty> 
          <Qty> 
            
<Unit>250</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">100.396
</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>XOFF</Tra
dVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 
 
Hinsichtlich des am 25.07.2018 ausgeführten Geschäfts: 
 

N Feld Werte Meldung 1 Werte Meldung 2 Werte Meldung 3 

4 Identifikationscode 

der ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

7 Identifikationscode 

des Käufers 
āINTCó {LEI} des Kunden A {LEI} des Kunden B 

16 Identifikationscode 

des Verkäufers 
{LEI} der Firma V āINTCó āINTCó 

28 Handelszeitpunkt ā2018-07-

25T13:11:11Zó 

ā2018-07-

25T13:11:11Zó 

ā2018-07-

25T13:11:11Zó 

29 Handelskapazität āAOTCó āAOTCó āAOTCó 

30 Menge ā500ó ā150ó ā350ó 
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33 Preis ā100.96ó ā100.96ó ā100.96ó 

36 Handelsplatz āXOFFó āXOFFó āXOFFó 

 
XML-Darstellung: 

Meldung 1 Meldung 2 Meldung 3 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>1234567890123456
7890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>VVVVVVVVVVVVVVVVV
VVV</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-07-
25T13:11:11Z</TradDt> 
          
<TradgCpcty>AOTC</TradgCp
cty> 
          <Qty> 
            <Unit>500</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">100.96</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
        <TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

  <Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>1234567890123456
7890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAA
AAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-07-
25T13:11:11Z</TradDt> 
          
<TradgCpcty>AOTC</TradgCp
cty> 
          <Qty> 
            <Unit>150</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">100.96</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
        <TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>12345678901234
567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
<LEI>BBBBBBBBBBBBBBB
BBBBB</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-07-
25T13:11:11Z</TradDt> 
          
<TradgCpcty>AOTC</Tradg
Cpcty> 
          <Qty> 
            <Unit>350</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">100.96</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
     <TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

 

5.23.2.5.2 Ausführung der Aufträge in der Reihenfolge ihrer Erteilung 

 



 
 

 

 

 108 

Nach den internen Verfahren der Firma X gilt bei der Ausführung zusammengelegter Geschäfte eine 

Zeit-Priorität hinsichtlich der Zuteilung zu ihren Kunden. Da die Wertpapierfirma X den Auftrag des 

Kunden A zuerst erhalten hat, teilt sie dem Kunden A nach der vollständigen Ausführung des Auftrags 

den Gesamtbetrag der Instrumente zu (400 zu einem Durchschnittspreis von 100,365 EUR). Der 

Restbetrag der Ausführung wird dem Kunden B zugeteilt. 

 
 

N Feld Werte  

Meldung 1 

Werte 

 Meldung 2 

Werte  

Meldung 3 

Werte  

Meldung 4 

4 Identifikations-

code der 

ausführenden 

Einrichtung 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma X 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma X 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma X 

 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma X 

7 Identifikations-

code des 

Käufers 

 

āINTCó 

 

āINTCó 

 

{LEI} des 

Kunden A 

 

{LEI} des 

Kunden B 

16 Identifikations-

code des 

Verkäufers 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma Y 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma Z 

 

āINTCó 

 

āINTCó 

28 Handels-

zeitpunkt 

ā2018-07-

24T15:33:33Zó 

ā2018-07-

24T17:55:55Zó 

ā2018-07-

24T15:33:33Zó 

ā2018-07-

24T15:33:33Zó 

29 Handels-

kapazität 
āAOTCó āAOTCó āAOTCó āAOTCó 

30 Menge ā200ó ā300ó ā400ó ā100ó 

33 Preis ā100.21ó ā100.52ó ā100.365ó ā100.52ó 

36 Handelsplatz āXOFFó āXOFFó āXOFFó āXOFFó 

 
XML-Darstellung: 

Meldung 1 Meldung 2 Meldung 3 Meldung 4 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>1234567890
1234567890</ExctgPty
> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
          
<LEI>ABCDEFGHIJKL
MNOPQRST</LEI> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>1234567890
1234567890</ExctgPty
> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>88888888888888
888888</LEI> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>123456789
01234567890</ExctgP
ty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>AAAAAAAAAAA
AAAAAAAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<Intl>INTC</Intl> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>123456
78901234567890</
ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>BBBBBBBBB
BBBBBBBBBBB</L
EI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
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            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
07-
24T15:33:33Z</TradDt> 
<TradgCpcty>AOTC</T
radgCpcty> 
          <Qty> 
            
<Unit>200</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">100.21</A
mt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>XOFF</TradV
n> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
07-
24T17:55:55Z</TradDt> 
<TradgCpcty>AOTC</T
radgCpcty> 
          <Qty> 
            
<Unit>300</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">100.52</A
mt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>XOFF</TradV
n> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
07-
24T15:33:33Z</TradDt
> 
<TradgCpcty>AOTC</
TradgCpcty> 
          <Qty> 
            
<Unit>400</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">100.365<
/Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>XOFF</Trad
Vn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

              
<Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
<TradDt>2018-07-
24T15:33:33Z</Tra
dDt> 
          
<TradgCpcty>AOT
C</TradgCpcty> 
          <Qty> 
            
<Unit>100</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              
<MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">100.5
2</Amt> 
              
</MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>XOFF</T
radVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 
 
Das am 25.07.2018 ausgeführte Geschäft wird dem Kunden B zugeteilt, und das Konto āINTCó ist nicht 
zu verwenden. 
 
 

N Feld Werte XML-Darstellung 

4 Identifikationscode der 

ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgP
ty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
     <LEI>BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 

7 Identifikationscode des 

Käufers 

{LEI} des 

Kunden B 

16 Identifikationscode des 

Verkäufers 

{LEI} der Firma V 

28 Handelszeitpunkt ā2018-07-

25T13:11:11Zó 

29 Handelskapazität āAOTCó 

30 Menge ā500ó 

33 Preis ā100.96ó 
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36 Handelsplatz āXOFFó         <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
     <LEI>VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
     <TradDt>2018-07-25T13:11:11Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> 
          <Qty> 
            <Unit>500</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt Ccy="EUR">100.96</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          <TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

5.24  ĂZusammenf¿hrung sich deckender Kundenauftrªgeñ (MTCH) durch 

ein OTF 

Resultiert ein über ein organisiertes Handelssystem (OTF) ausgeführtes Geschäft aus der 

ĂZusammenf¿hrung sich deckender Kundenauftrªgeñ (MTCH), handelt das OTF vergleichbar einer  

Wertpapierfirma und meldet daher vergleichbar einer Wertpapierfirma . Alle Parteien, die ein Geschäft 

über das OTF ausführen, und das OTF geben im Feld Handelsplatz den Segment MIC des OTF an. Ein 

OTF, das sich deckende Kundenaufträge zusammenführt (MTCH), führt Kaufaufträge von einem oder 

mehreren Kunden mit Verkaufsaufträgen von einem oder mehreren Kunden zusammen. 
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Beispiel 61 

 

 

 

 

 
 
 
Die Wertpapierfirma K ï ein OTF mit dem LEI OTFOTFOTFOTFOTFOTFOT, und dem Segment MIC 
āOTFXó, in der Handelskapazitªt āMTCHó und dem Code zur Identifikation des Algorithmus ā1234ABCó ï 
führt einen Kaufauftrag für öffentliche Schuldtitel der Wertpapierfirmen X und Y mit zwei 
Verkaufsaufträgen zweier Wertpapierfirmen Z und L zusammen. Die Wertpapierfirma L hat den LEI 
77777777777777777777. 
 
Die Wertpapierfirmen X und Y erwerben 300 bzw. 100 Anteile an öffentlichen Schuldtiteln, und die 
Wertpapierfirmen Z und L veräußern 150 bzw. 250 Anteile an öffentlichen Schuldtiteln. 
 
Die Wertpapierfirmen X, Y, Z und L handeln alle für eigene Rechnung (DEAL). Händler 1 hat für die 

Wertpapierfirma X die Anlageentscheidung getroffen und das Geschäft ausgeführt. Händler 4 hat für 

die Wertpapierfirma Y die Anlageentscheidung getroffen und das Geschäft ausgeführt. Händler 5 hat 

für die Wertpapierfirma Z die Anlageentscheidung getroffen und das Geschäft ausgeführt. Händler 9 hat 

für die Wertpapierfirma L die Anlageentscheidung getroffen und das Geschäft ausgeführt. Händler 9 ist 

Patrick Down, ein irischer Staatsbürger, geboren am 14. Juli 1960. 

Die Wertpapierfirma K führt die Aufträge am 9. Juni 2018 um 16:41:07.1234Z zu einem Preis von 

42,70 EUR zusammen.  

Die Wertpapierfirma Z verkauft ohne Ausnahmetatbestand leer und für die Wertpapierfirma L verkauft 

nicht leer. 

Wie sollte die Wertpapierfirma K (OTF) das Geschäft melden? 

N Feld Werte  

Meldung 1 

Werte 

 Meldung 2 

Werte  

Meldung 3 

Werte  

Meldung 4 

4 Identifikations-

code der 

ausführenden 

Einrichtung 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

Firma K 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

Firma K 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

Firma K 

 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma K 

7 Identifikations-

code des 

Käufers 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma X 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma Y 

 

āINTCó 

 

āINTCó 

16 Identifikations-

code des 

Verkäufers 

 

āINTCó 

 

āINTCó 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma Z 

 

{LEI} der 

Wertpapierfirm

a L 

Wertpapierfirma X 

Wertpapierfirma Y 

Wertpapier

firma K 

OTF 

OTF 

Wertpapierfirma Z 

Wertpapierfirma L 
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28 Handels-

zeitpunkt 

ā2018-06-

09T16:41:07.12

3Zó 

ā2018-06-

09T16:41:07.123

Zó 

ā2018-06-

09T16:41:07.123

Zó 

ā2018-06-

09T16:41:07.12

3Zó 

29 Handels-

kapazität 
āMTCHó āMTCHó āMTCHó āMTCHó 

30 Menge ā300ó ā100ó ā150ó ā250ó 

33 Preis ā42.7ó ā42.7ó ā42.7ó ā42.7ó 

36 Handelsplatz āSegment {MIC} 

der 

Wertpapierfirma

 K/OTFó 

āSegment {MIC} 

der 

Wertpapierfirma 

K/OTFó 

āSegment {MIC} 

der 

Wertpapierfirma 

K/OTFó 

āSegment {MIC} 

der 

Wertpapierfirm

a K/OTFó 

59 Ausführung 

innerhalb der 

Firma 

[Kennung des 

Algorithmus} 

[Kennung des 

Algorithmus} 

[Kennung des 

Algorithmus} 

[Kennung des 

Algorithmus} 

62 Leerverkaufs-

indikator 
  āSESHó āSELLó 

XML-Darstellung: 

Meldung 1 Meldung 2 Meldung 3 Meldung 4 

   <Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>OTFOTFOT
FOTFOTFOTFOT</Exc
tgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>12345678901234
567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
06-
09T16:41:07.123Z</Tra
dDt> 
          
<TradgCpcty>MTCH</
TradgCpcty> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>OTFOTFOT
FOTFOTFOTFOT</Exc
tgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>ABCDEFGHIJKL
MNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        <Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
06-
09T16:41:07.123Z</Tra
dDt> 
          
<TradgCpcty>MTCH</
TradgCpcty> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>OTFOTFOT
FOTFOTFOTFOT</Exc
tgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>88888888888888
888888</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
06-
09T16:41:07.123Z</Tra
dDt> 
          
<TradgCpcty>MTCH</
TradgCpcty> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>OTFOT
FOTFOTFOTFOTF
OT</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>77777777777
777777777</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          
<TradDt>2018-06-
09T16:41:07.123Z</
TradDt> 
          
<TradgCpcty>MTC
H</TradgCpcty> 
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          <Qty> 
            
<Unit>300</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">42.7</Amt
> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
<TradVn>OTFX</Trad
Vn> 
        </Tx> 
        ... 
        <ExctgPrsn> 
          
<Algo>1234ABC</Algo
> 
        </ExctgPrsn> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

          <Qty> 
            
<Unit>100</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">42.7</Amt
> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>OTFX</Trad
Vn> 
        </Tx> 
        ... 
        <ExctgPrsn> 
          
<Algo>1234ABC</Algo
> 
        </ExctgPrsn> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

          <Qty> 
            
<Unit>150</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">42.7</Amt
> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>OTFX</Trad
Vn> 
        </Tx> 
        ... 
        <ExctgPrsn> 
          
<Algo>1234ABC</Algo
> 
        </ExctgPrsn> 
        <AddtlAttrbts> 
          
<ShrtSellgInd>SESH</
ShrtSellgInd> 
          é 
        </AddtlAttrbts> 
      </New> 
    </Tx> 

          <Qty> 
            
<Unit>250</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">42.7</
Amt> 
              
</MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>OTFX</Tr
adVn> 
        </Tx> 
        ... 
        <ExctgPrsn> 
          
<Algo>1234ABC</A
lgo> 
        </ExctgPrsn> 
        <AddtlAttrbts> 
          
<ShrtSellgInd>SEL
L</ShrtSellgInd> 
          é 
        </AddtlAttrbts> 
      </New> 
    </Tx> 

 

Da auf beiden Seiten mehr als ein Kunde betroffen ist, muss das Kundensammelkonto āINTCó verwendet 

werden, um die Käuferseite mit der Verkäuferseite zu verbinden. Siehe Abschnitt 5.23. 

Wie sollten die Kunden des OTF die ausgeführten Handelsgeschäfte melden? 

N Feld Werte  

Meldung 1 

Werte  

Meldung 2 

Werte  

Meldung 3 

Werte  

Meldung 4 

4 Identifikations-

code der 

ausführenden 

Einrichtung 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma X 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma Y 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma Z 

 

{LEI} der 

Wertpapierfirm

a L 

7 Identifikations-

code des 

Käufers 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma X 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

firma Y 

 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma K 

 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma K 

16 Identifikations-

code des 

Verkäufers 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

Firma K 

 

{LEI} der 

Wertpapier-  

Firma K 

 

{LEI} der 

Wertpapierfirm

a Z 

 

{LEI} der 

Wertpapierfirm

a L 
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28 Handels-

zeitpunkt 

ā2018-06-

09T16:41:07.12

3Zó 

ā2018-06-

09T16:41:07.123

Zó 

ā2018-06-

09T16:41:07.12

3Zó 

ā2018-06-

09T16:41:07.12

3Zó 

29 Handels-

kapazität 
āDEALó āDEALó āDEALó āDEALó 

30 Menge ā300ó ā100ó ā150ó ā250ó 

33 Preis ā42.7ó ā42.7ó ā42.7ó ā42.7ó 

36 Handelsplatz āSegment {MIC} 

der 

Wertpapierfirma 

K/OTFó 

āSegment {MIC} 

der 

Wertpapierfirma 

K/OTFó 

āSegment {MIC} 

der 

Wertpapierfirm

a K/OTFó 

āSegment {MIC} 

der 

Wertpapierfirm

a K/OTFó 

59 Ausführung 

innerhalb der 

Firma 

{NATIONAL_ID} 

von Händler 1 

{NATIONAL_ID} 

von Händler 4 

{NATIONAL_ID

} von Händler 5 

{NATIONAL_ID

} von Händler 9 

62 Leerverkaufs-

indikator 
  āSESHó āSELLó 

 
XML-Darstellung: 

Meldung 1 Meldung 2 Meldung 3 Meldung 4 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>123456789
01234567890</ExctgPt
y> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>12345678901234
567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>OTFOTFOTFOT
FOTFOTFOT</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
06-
09T16:41:07.123Z</Tra
dDt> 

  <Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>ABCDEFG
HIJKLMNOPQRST</Ex
ctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>ABCDEFGHIJKL
MNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>OTFOTFOTFOT
FOTFOTFOT</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
06-
09T16:41:07.123Z</Tra
dDt> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>888888888
88888888888</ExctgPt
y> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>OTFOTFOTFOT
FOTFOTFOT</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>88888888888888
888888</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
06-
09T16:41:07.123Z</Tra
dDt> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>7777777
7777777777777</E
xctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>OTFOTFOTF
OTFOTFOTFOT</L
EI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>77777777777
777777777</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          
<TradDt>2018-06-
09T16:41:07.123Z</
TradDt> 
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<TradgCpcty>DEAL</T
radgCpcty> 
          <Qty> 
            
<Unit>300</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">42.7</Amt
> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>OTFX</Trad
Vn> 
   
        </Tx> 
        ... 
        <ExctgPrsn> 
          <Prsn> 
            é 
            <Othr> 
              
<Id>CA111222333444
5555</Id> 
 <SchmeNm>              
<Cd>CCPT</Cd> 
  </SchmeNm> 
            </Othr> 
          </Prsn> 
        </ExctgPrsn> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

          
<TradgCpcty>DEAL</T
radgCpcty> 
          <Qty> 
            
<Unit>100</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">42.7</Amt
> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>OTFX</Trad
Vn> 
        </Tx> 
        ... 
        <ExctgPrsn> 
          <Prsn> 
           é 
            <Othr> 
              
<Id>FR19631202MARI
ECLAIR</Id> 
<SchmeNm>     
<Prtry>CONCAT</ 
Prtry> 
 </SchmeNm> 
 
            </Othr> 
          </Prsn> 
        </ExctgPrsn> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

          
<TradgCpcty>DEAL</T
radgCpcty> 
          <Qty> 
            
<Unit>150</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">42.7</Amt
> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>OTFX</Trad
Vn> 
        </Tx> 
        ... 
        <ExctgPrsn> 
          <Prsn> 
             é 
            <Othr> 
              
<Id>FI1234567890A</I
d> 
              <SchmeNm> 
    
<Cd>NIDN</Cd> 
    </SchmeNm> 
            </Othr> 
 
          </Prsn> 
        </ExctgPrsn> 
        <AddtlAttrbts> 
          
<ShrtSellgInd>SESH</
ShrtSellgInd> 
          é 
        </AddtlAttrbts> 
      </New> 
    </Tx> 

          
<TradgCpcty>DEAL
</TradgCpcty> 
          <Qty> 
            
<Unit>250</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">42.7</
Amt> 
              
</MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>OTFX</Tr
adVn> 
        </Tx> 
        ... 
        <ExctgPrsn> 
          <Prsn> 
            ... 
            <Othr> 
                        
<Id>IE19600714PA
TRIDOWN#</Id> 
          <SchmeNm>               
            
<Prtry>CONCAT</P
rtry> 
          </SchmeNm> 
            </Othr> 
          </Prsn> 
        </ExctgPrsn> 
        <AddtlAttrbts> 
          
<ShrtSellgInd>SEL
L</ShrtSellgInd> 
          é 
        </AddtlAttrbts> 
      </New> 
    </Tx> 

5.25  Wertbasierte Geschäfte mit verbleibender Einheit 

Solche Geschäfte können sich ergeben, wenn Wertpapierfirmen Kleinanlegern täglich 

zusammengelegte Handelsgeschäfte als kostengünstige Optionen anbieten.  
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Beispiel 62 

 

 

 

 

Zwei Kunden der spanischen Wertpapierfirma X möchten das gleiche Finanzinstrument erwerben: der 

Kunde A für einen Wert von 400 EUR und der Kunde B für einen Wert von 200 EUR. Händler 1 sendet 

den Sammelauftrag über 600 EUR an die Wertpapierfirma Y. Händler 4 führt den Auftrag am 24. Juni 

2018 um 14:25:30.1264 am Handelsplatz M für fünf Einheiten des Instruments zu einem Preis von 

120 EUR in einer Ausführung aus und bestätigt der Wertpapierfirma X die vollständige Ausführung. Die 

Wertpapierfirma X teilt dem Kunden A drei dieser Einheiten mit einem Wert von 360 EUR und dem 

Kunden B eine Einheit mit einem Wert von 120 EUR zu. Die verbleibende Einheit des Instruments wird 

über die Systeme der Wertpapierfirma X (ALGOABC) dem eigenen Konto mit dem Ziel zugeteilt, sie bei 

Gelegenheit zu veräußern. Das Halten der verbleibenden Einheit dient administrativen Zwecken und 

nicht der Eigenanlage.  

Die Wertpapierfirma X erfüllt nicht die Voraussetzungen für die Übermittlung eines Auftrags gemäß 

Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission. 

Wie sollte die Wertpapierfirma X das Geschäft melden? 

N Feld Werte 

Meldung 1 

Werte  

Meldung 2 

Werte  

Meldung 3 

Werte 

 Meldung 4 

4 Identifikationscode 

der ausführenden 

Einrichtung 

 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma X 

 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma X 

 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma X 

 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma X 

7 Identifikationscode 

des Käufers 
 

āINTCó 

 

{LEI} der 

Wertpapierfirma

 X 

 

{LEI} des 

Kunden A 

 

 

{LEI} des 

Kunden B 

 

12 Kaufentscheidungs

-träger 
    

16 Identifikationscode 

des Verkäufers 

 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma Y 

 

āINTCó 

 

āINTCó 

 

āINTCó 

21 Code des Verkauf-

entscheidungs-

trägers 

    

28 Handelszeitpunkt ā2018-06-

24T14:25:30Zó 

ā2018-06-

24T14:25:30Zó 

ā2018-06-

24T14:25:30Zó 

ā2018-06-

24T14:25:30Zó 

29 Handelskapazität āAOTCó āDEALó āAOTCó āAOTCó 

30 Menge ā5ó ā1ó ā3ó ā1ó 

Kunde A 

Kunde B 

Wertpapier- 

firma X 

(Händler 1) 

Wertpapier- 

firma Y 

(Händler 4) 

Handels-

platz M 
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33 Preis ā120ó ā120ó ā120ó ā120ó 

34 Währung des 

Preises 
āEURó āEURó āEURó āEURó 

36 Handelsplatz āXOFFó āXOFFó āXOFFó āXOFFó 

57 Anlage-

entscheidung 

innerhalb der Firma 

 

 

{Kennung des 

Algorithmus} 

  

58 Land der Zweig-

niederlassung, die 

für die Person 

verantwortlich ist, 

die die Anlage-

entscheidung trifft 

    

59 Ausführung 

innerhalb der Firma 
{NATIONAL_I

D} von 
Händler 1 

 

{Kennung des 

Algorithmus} 

{NATIONAL_ID

} von Händler 1 

{NATIONAL_ID

} von Händler 1 

60 Land der Zweig-

niederlassung, die 

die Aufsichts-

verantwortung für 

die für die 

Ausführung 

verantwortliche 

Person hat 

 

 

āESó 

 

 

 

āESó 

 

 

āESó 

XML-Darstellung: 

Meldung 1  

Marktseite 

Meldung 2  

Kundenseite 

Meldung 3  

Kundenseite 

Meldung 4  

Kundenseite 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>1234567
8901234567890</Ex
ctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>ABCDEFGHIJ
KLMNOPQRST</LEI
> 
            </Id> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>123456789
01234567890</ExctgP
ty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>1234567890123
4567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 

   <Tx> 
      <New> 
    é 
<ExctgPty>123456789
01234567890</ExctgP
ty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>AAAAAAAAAAA
AAAAAAAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        ... 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>123456789
01234567890</ExctgPt
y> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>BBBBBBBBBBB
BBBBBBBBB</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<Intl>INTC</Intl> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
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          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          
<TradDt>2018-06-
24T14:25:30Z</Trad
Dt> 
          
<TradgCpcty>AOTC
</TradgCpcty> 
          <Qty> 
            
<Unit>5</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">120</A
mt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>XOFF</Tra
dVn> 
        </Tx> 
        ... 
        <ExctgPrsn> 
 
          <Prsn> 
            
<CtryOfBrnch>ES</
CtryOfBrnch> 
            <Othr>    
<Id>CA11122233344
45555</Id> 
<SchmeNm> 
   <Cd>CCPT</Cd> 
 </SchmeNm> 
            </Othr> 
          </Prsn> 
        </ExctgPrsn> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
06-
24T14:25:30Z</TradDt
> 
          
<TradgCpcty>DEAL</
TradgCpcty> 
          <Qty> 
            <Unit>1</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">120</Amt
> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>XOFF</Trad
Vn> 
        </Tx> 
        ... 
        
<InvstmtDcsnPrsn> 
     
<Algo>ALGOABC</Al
go> 
        
</InvstmtDcsnPrsn> 
   <ExctgPrsn> 
      
<Algo>ALGOABC</Al
go> 
    </ExctgPrsn> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
06-
24T14:25:30Z</TradDt
> 
          
<TradgCpcty>AOTC</
TradgCpcty> 
          <Qty> 
            <Unit>3</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">120</Amt
> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
<TradVn>XOFF</Trad
Vn> 
        </Tx> 
        ... 
        <ExctgPrsn> 
          <Prsn> 
             
<CtryOfBrnch>ES</Ctr
yOfBrnch> 
            <Othr> 
 
<Id>CA111222333444
5555</Id> 
 <SchmeNm> 
   <Cd>CCPT</Cd> 
 </SchmeNm> 
            </Othr> 
          </Prsn> 
        </ExctgPrsn> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

        </Sellr> 
        ... 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
06-
24T14:25:30Z</TradDt
> 
          
<TradgCpcty>AOTC</T
radgCpcty> 
          <Qty> 
            <Unit>1</Unit> 
          </Qty> 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">120</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>XOFF</Trad
Vn> 
        </Tx> 
        ... 
        <ExctgPrsn> 
          <Prsn> 
             
<CtryOfBrnch>ES</Ctr
yOfBrnch> 
            <Othr>     
<Id>CA111222333444
5555</Id> 
<SchmeNm> 
   <Cd>CCPT</Cd> 
 </SchmeNm> 
            </Othr> 
          </Prsn> 
        </ExctgPrsn> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

 

Die Felder 58 und 60 bleiben in Meldung 2 leer, weil in den Feldern 57 und 59 ein Code zur Identifikation 

eines Algorithmus angegeben wird. Für die Meldungen 1, 3 und 4 bleibt die Anlageentscheidung 

innerhalb der Firma (Feld 57) leer, weil die Wertpapierfirma X im Rahmen Ăandere Kapazitªtñ (AOTC) 

handelt. Da keine Zweigniederlassung beteiligt ist, wird in Feld 60 der Ländercode des Landes der 

Wertpapierfirma X (ES) angegeben. 
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Die gleiche Situation kann sich ergeben, wenn eine Wertpapierfirma unter einem 

Vermögensverwaltungsmandat für einen Kunden tätig ist.  

Hinsichtlich der verbleibenden Einheit würde in Feld 57 der Code zur Identifikation des Algorithmus der 

Firma angegeben werden, da die Anlageentscheidung zwar von der Firma, aber nicht von einer 

natürlichen Person getroffen wird.  

5.26  Meldeketten und Übermittlung 

Dieser Abschnitt enthält Beispiele für:  

a) Ketten, die die Voraussetzungen aus Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a und b der Delegierten 
Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission nicht erfüllen (Unterabschnitt Error! Reference 
source not found.). 

b) Ketten, die die Voraussetzungen aus Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a und b der Delegierten 
Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission erfüllen, aber nicht alle anderen 
Voraussetzungen aus Artikel 4 (Unterabschnitt 5.26.2). 

c) Ketten, bei denen eine Übermittlung stattfindet und alle Wertpapierfirmen die 
Voraussetzungen aus Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission 
erfüllen (Unterabschnitt 5.26.3). 

d) Ketten, bei denen einige Wertpapierfirmen die Voraussetzungen aus Artikel 4 der Delegierten 
Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission erfüllen (Unterabschnitt 5.26.4). 

Eine allgemeine Erläuterung der Begriffe Kette und Übermittlung enthält Abschnitt Error! Reference 

source not found. in Teil I. 

 

Beispiel 63 

 

 

 

 

 

 

Kunde 1 der Wertpapierfirma X beschließt, einige Aktien zu veräußern, und beauftragt die 

Wertpapierfirma X. Händler 1 nimmt den Auftrag von Kunde 1 an und sendet ihn an die 

Wertpapierfirma Y. Händler 4 nimmt den Auftrag der Wertpapierfirma X an und sendet ihn an die 

Wertpapierfirma Z. Händler 5 bei der Wertpapierfirma Z nimmt den Auftrag der Wertpapierfirma Y an. 

Daraufhin sendet der Algorithmus ĂALGO12345ñ der Wertpapierfirma Z den Auftrag an den 

Handelsplatz M. Der Auftrag wird von der Wertpapierfirma Z am 1. Juli 2018 um 13:40:23.4672 zu 

einem Preis von 32,50 EUR über das Auftragsbuch des Handelsplatzes M ausgeführt. Der 

Handelsplatz M vergibt den Identifikationscode ā1234ó f¿r das Geschªft.  

5.26.1 Ketten, die die Voraussetzungen aus Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a und b 

nicht erfüllen 

Die folgenden Beispiele veranschaulichen, wie Geschäfte im Kontext von Ketten gemeldet werden, die 

die Voraussetzungen aus Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a und b nicht erfüllen und bei denen jede 

Wertpapierfirma ihre unmittelbare Gegenpartei oder ihren unmittelbaren Kunden in der Meldung angibt. 

Kunde 1 

Wert-

papier- 

firma X 

(Händler 1) 

Wert-

papier- 

firma Y 

(Händler 4) 

Wert-

papier- 

firma Z 

(Händler 5) 

Handels- 

platz M 
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Die Beispiele zeigen außerdem, wie die Felder 25-27 zur Übermittlung für dieses Szenario auszufüllen 

sind. In diesem Szenario resultiert das von einer Wertpapierfirma ausgeführte Geschäft aus der 

ĂZusammenf¿hrung sich deckender Kundenauftrªgeñ (MTCH) oder einem ĂHandel f¿r eigene 

Rechnungñ (DEAL). Eine allgemeine Erlªuterung dieser Art von Kette ist im Unterabschnitt 5.3.2 in Teil 1 

dieser Leitlinien enthalten. 

 

Beispiel 64 

 

Die Wertpapierfirmen Y und Z führen sich deckende Kundenaufträge zusammen (MTCH), und die 

Wertpapierfirma X handelt für eigene Rechnung (DEAL). 

Wie sollten die Wertpapierfirmen X, Y und Z das Geschäft melden? 

 

N Feld Werte 

Meldung 1 

Wertpapier-

firma Z 

Werte 

Meldung 1 

Wertpapier-

firma Y 

Werte 

Meldung 1 

Wertpapier-

firma X 

Werte 

Meldung 2 

Wertpapier-

firma X 

3 Vom Handelsplatz 

vergebener 

Identifikationscode für das 

Geschäft 

ā1234ó    

4 Identifikationscode der 

ausführenden Einrichtung 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma Z 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma Y 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma X 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma X 

7 Identifikationscode des 

Käufers 

{LEI} der 

zentralen 

Gegenpartei 

für den 

Handelsplatz 

M 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma Z 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma X 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma Y 

16 Identifikationscode des 

Verkäufers 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma Y 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma X 

{NATIONAL_

ID} von 

Kunde 1 

{LEI} der 

Wertpapier-

firma X 

25 Indikator für die 

Übermittlung eines Auftrags 
āfalseó āfalseó āfalseó āfalseó 

26 Identifikationscode der 

übermittelnden Firma für 

den Käufer 

    

27 Identifikationscode der 

übermittelnden Firma für 

den Verkäufer 

    

28 Handelszeitpunkt ā2018-07-

01T13:40:23.

467Zó 

ā2018-07-

01T13:40:23

Zó 

ā2018-07-

01T13:40:23

Zó 

ā2018-07-

01T13:40:23Z

ó 

29 Handelskapazität āMTCHó āMTCHó āDEALó āDEALó 

33 Preis ā32.5ó ā32.5ó ā32.5ó ā32.5ó 

34 Währung des Preises āEURó āEURó āEURó āEURó 

36 Handelsplatz Segment 

{MIC} des 
āXOFFó āXOFFó āXOFFó 
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Handelsplatz

es M 

57 Anlageentscheidung 

innerhalb der Firma   

{NATIONAL_

ID} von 

Händler 1 

{NATIONAL_I

D} von 

Händler 1 

59 Ausführung innerhalb der 

Firma 

{Kennung 

des 

Algorithmus} 

{NATIONAL_

ID} von 

Händler 4 

{NATIONAL_

ID} von 

Händler 1 

{NATIONAL_I

D} von 

Händler 1 

XML-Darstellung: 

Meldung 1 von  

Wertpapierfirma Z 

Meldung 1 von 

Wertpapierfirma Y 

Meldung 1 von  

Wertpapierfirma X 

Meldung 2 von  

Wertpapierfirma X 

    <Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>888888888
88888888888</ExctgP
ty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>1111111111111
1111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>ABCDEFGHIJKL
MNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <OrdrTrnsmssn> 
          
<TrnsmssnInd>false</
TrnsmssnInd> 
        </OrdrTrnsmssn> 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
07-
01T13:40:23.467Z</Tr
adDt> 
         
<TradgCpcty>MTCH</
TradgCpcty> 
          ... 
          <Pric> 

  <Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>ABCDEFG
HIJKLMNOPQRST</E
xctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>8888888888888
8888888</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>1234567890123
4567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        ... 
        <OrdrTrnsmssn> 
          
<TrnsmssnInd>false</
TrnsmssnInd> 
        </OrdrTrnsmssn> 
        <Tx> 
<TradDt>2018-07-
01T13:40:23Z</TradD
t> 
          
<TradgCpcty>MTCH<
/TradgCpcty> 
          ... 
          <Pric> 
            <Pric> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>123456789
01234567890</ExctgPt
y> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>12345678901234
567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              <Prsn> 
                é 
                <Othr> 
                  
<Id>FR19620604JEAN
#COCTE</Id> 
              <SchmeNm>           
<Prtry>CONCAT</Prtry
> 
        </SchmeNm> 
                </Othr> 
              </Prsn> 
 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        <OrdrTrnsmssn> 
          
<TrnsmssnInd>false</T
rnsmssnInd> 
        </OrdrTrnsmssn> 
        <Tx> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>12345678
901234567890</Exct
gPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>ABCDEFGHIJK
LMNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>123456789012
34567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        
<OrdrTrnsmssn> 
          
<TrnsmssnInd>false<
/TrnsmssnInd> 
        
</OrdrTrnsmssn> 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-
07-
01T13:40:23Z</Trad
Dt> 
          
<TradgCpcty>MTCH
</TradgCpcty> 
          ... 
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            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">32.5</Am
t> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          
<TradVn>XMIC</Trad
Vn> 
          ... 
          
<TradPlcMtchgId>123
4</TradPlcMtchgId> 
          ... 
        </Tx> 
        ... 
        <ExctgPrsn>     
<Algo>ALGO12345</
Algo> 
       </ExctgPrsn> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">32.5</Am
t> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          
<TradVn>XOFF</Trad
Vn> 
          ... 
        </Tx> 
        ... 
        <ExctgPrsn> 
          <Prsn> 

        é 

            <Othr> 
          
<Id>FR19631202MAR
IECLAIR</Id> 

<SchmeNm> 

<Prtry>CONCAT</

Prtry> 

</SchmeNm> 

            </Othr> 
          </Prsn> 
        </ExctgPrsn> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

          <TradDt>2018-
07-
01T13:40:23Z</TradDt
> 
          
<TradgCpcty>MTCH</
TradgCpcty> 
          ... 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">32.5</Amt
> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          
<TradVn>XOFF</Trad
Vn> 
          ... 
        </Tx> 
        ... 
        
<InvstmtDcsnPrsn> 
          <Prsn> 
            <Othr> 
              
<Id>CA111222333444
5555</Id> 
<SchmeNm>               
   <Cd>CCPT</Cd> 
  </SchmeNm> 
            </Othr> 
          </Prsn> 
        
</InvstmtDcsnPrsn> 
        <ExctgPrsn> 
          <Prsn> 

        é 

            <Othr> 
<Id>CA111222333444
5555</Id> 
<SchmeNm>               
 <Cd>CCPT</Cd> 
</SchmeNm> 
            </Othr> 
          </Prsn> 
        </ExctgPrsn> 
        ... 
      </New> 
    </Tx> 

          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">32.5</A
mt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          
<TradVn>XOFF</Tra
dVn> 
          ... 
        </Tx> 
        ... 
        
<InvstmtDcsnPrsn> 
          <Prsn> 
            <Othr> 
              
<Id>CA11122233344
45555</Id> 
<SchmeNm>               
   <Cd>CCPT</Cd> 
  </SchmeNm> 
            </Othr> 
          </Prsn> 
        
</InvstmtDcsnPrsn> 
        <ExctgPrsn> 
          <Prsn> 

        é 

            <Othr> 
              
<Id>CA11122233344
45555</Id> 
<SchmeNm>               
 <Cd>CCPT</Cd> 
</SchmeNm> 
            </Othr> 
          </Prsn> 
        </ExctgPrsn> 
        ... 
      </New> 

    </Tx> 
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Feld 25: Keine der Firmen hat einen Auftrag übermittelt, da sie entweder für eigene Rechnung handeln 

(DEAL) oder sich deckende Kundenaufträge zusammenführen (MTCH). Daher geben alle Firmen in 

diesem Feld āfalseó an.  

Felder 26 und 27: Eine Empfängerfirma muss diese Felder nur ausfüllen, wenn die 

Übermittlungsvoraussetzungen erfüllt sind. Da dies nicht der Fall ist, ist keine Angabe erforderlich. 

Der Zeitpunkt und der Preis eines bestimmten Geschäfts sollten in den Meldungen der Handelspartner 

jeweils übereinstimmen (z. B. sollte der Zeitpunkt des von der Wertpapierfirma Z gemeldeten Geschäfts 

mit der Wertpapierfirma Y mit dem Zeitpunkt übereinstimmen, den die Wertpapierfirma Y für das 

Geschäft mit der Wertpapierfirma Z meldet), wobei die unterschiedlichen Anforderungen an die 

Granularität zu berücksichtigen sind (siehe Abschnitt 7.2 über die Granularität von Zeitstempeln). 

Gemäß Feld 28 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der Kommission muss nur bei der Meldung 

der Marktseite eines Geschäfts an einem Handelsplatz die Granularität den Anforderungen von Artikel 3 

und Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 der Kommission entsprechen. 

In den Meldungen der Wertpapierfirmen X und Y muss die Zeit also nur sekundengenau angegeben 

werden (eine Meldung mit einer höheren Granularität ist jedoch zulässig). Die Wertpapierfirma X kann 

den von der Wertpapierfirma Y bestätigten Ausführungszeitpunkt angeben. Die Wertpapierfirma X kann 

für den Handel mit Kunde 1 einen anderen Zeitpunkt und einen anderen Preis angeben als für das 

Geschäft mit der Wertpapierfirma Y, weil die Zuteilung von Anteilen zum Kunden zu einem anderen 

Zeitpunkt und zu einem anderen Preis stattfinden kann als das Geschäft mit der marktseitigen 

Gegenpartei. 

5.26.2  Ketten, die die Voraussetzungen aus Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben a und b 

erfüllen, aber nicht alle anderen Voraussetzungen aus Artikel 4 

Die folgenden Beispiele zeigen, dass die Meldung von Ketten, die die Voraussetzungen aus Artikel 4 

Absatz 1 Buchstaben a und b erfüllen, aber nicht alle anderen Voraussetzungen aus Artikel 4, im 

Wesentlichen der Meldung von Ketten entspricht, die keine der Voraussetzungen aus Artikel 4 erfüllen. 

Die einzige Ausnahme bildet hierbei Feld 25. 

5.26.2.1 Einfache Kette 

Beispiel 65 

 

Client A Kunde A 

Investment Firm X  Wertpapierfirma X  
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(Trader 1 invest decn 

Trader 2 execution) 

(Händler 1 Anlageentscheidung 

Händler 2 Ausführung) 

Investment Firm Y  Wertpapierfirma Y  

Trading Venue M Handelsplatz M 

 

Händler 1 ist für den Kunden A unter einem Vermögensverwaltungsmandat tätig und trifft die 

Anlageentscheidung, für ihn ein Finanzinstrument zu erwerben. Händler 2 erteilt der Wertpapierfirma Y 

den Auftrag, das Instrument zu erwerben. Die Wertpapierfirma Y, die sich deckende Kundenaufträge 

zusammenführt (MTCH), führt den Auftrag am 1. Juni 2018 um 14:51:09.123 zu einem Preis von 

32,50 EUR am Handelsplatz M ¿ber einen Algorithmus mit dem Identifikationscode ĂALGO12345ñ aus.  

 

Der Handelsplatz M vergibt den Identifikationscode ā1234ó f¿r das Geschªft. 

 

Wie sollten die Wertpapierfirmen Y und X das Geschäft melden? 

 

N Feld Werte Meldung 

Wertpapier- 

firma Y 

Werte Meldung 

Wertpapier- 

firma X 

3 Vom Handelsplatz 

vergebener 

Identifikationscode für 

das Geschäft 

 

ā1234ó 
 

4 Identifikationscode der 
ausführenden 
Einrichtung 

{LEI} der Wertpapierfirma Y {LEI} der Wertpapierfirma X 

7 Identifikationscode des 

Käufers 
{LEI} der Wertpapierfirma X {LEI} des Kunden A 

12 Code des 

Kaufentscheidungs-

trägers 

 {LEI} der Wertpapierfirma X 

16 Identifikationscode des 

Verkäufers 

{LEI} der zentralen 
Gegenpartei für den 

Handelsplatz M 
{LEI} der Wertpapierfirma Y 

25 Indikator für die 

Übermittlung eines 

Auftrags 

āfalseó 
,trueó 

 

26 Identifikationscode der 
übermittelnden Firma 
für den Käufer 

  

27 Identifikationscode der 
übermittelnden Firma 
für den Verkäufer 

  

28 Handelszeitpunkt ā2018-06-01T14:51:09.123Zó ā2018-06-01T14:51:09Zó 

29 Handelskapazität āMTCHó āAOTCó 

33 Preis ā32.5ó ā32.5ó 

34 Währung des Preises āEURó āEURó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} des 

Handelsplatzes M 

āXOFFó 

57 Anlageentscheidung 
innerhalb der Firma 

 {NATIONAL_ID} von Händler 1 
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59 Ausführung innerhalb 
der Firma 

{Kennung des Algorithmus} {NATIONAL_ID} von Händler 2 

 

XML-Darstellung: 

Meldung der Wertpapierfirma Y Meldung der Wertpapierfirma X 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</Ex
ctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>12345678901234567890</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>11111111111111111111</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        <OrdrTrnsmssn> 
          <TrnsmssnInd>false</TrnsmssnInd> 
        </OrdrTrnsmssn> 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-06-
01T14:51:09.123Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>MTCH</TradgCpcty> 
          ... 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          <TradVn>XMIC</TradVn> 
          
<TradPlcMtchgId>1234</TradPlcMtchgId> 
        </Tx> 
       é 
        <ExctgPrsn> 
              <Algo>ALGO12345</Algo> 
           </ExctgPrsn> 
           é 
      </New> 
    </Tx> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
          <DcsnMakr> 
            <LEI>12345678901234567890</LEI> 
          </DcsnMakr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        <OrdrTrnsmssn> 
          <TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd> 
        </OrdrTrnsmssn> 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-06-01T14:51:09Z</TradDt> 
          <TradgCpcty>AOTC</TradgCpcty> 
          ... 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt Ccy="EUR">32.5</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          <TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        é 
        <InvstmtDcsnPrsn> 
          <Prsn> 
            é 
            <Othr> 
              <Id>CA1112223334445555</Id> 
               <SchmeNm>               
                <Cd>CCPT</Cd> 
                </SchmeNm> 
            </Othr> 
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          </Prsn> 
        </InvstmtDcsnPrsn> 
        <ExctgPrsn> 
          <Prsn> 
             é 
            <Othr> 
              <Id>GBAB123456C</Id> 
              <SchmeNm> 
                <Cd>NIDN</Cd> 
              </SchmeNm> 
            </Othr> 
          </Prsn> 
        </ExctgPrsn> 
        é 
      </New> 
    </Tx> 

 

Die Wertpapierfirma Y berücksichtigt in ihrer Meldung nicht den der Wertpapierfirma X vorgelagerten 

Anleger und gibt die Wertpapierfirma X als Käufer an. Entsprechend berücksichtigt die 

Wertpapierfirma X auch nicht den der Wertpapierfirma Y nachgelagerten Handelsplatz und gibt im Feld 

f¿r den Handelsplatz daher āXOFFó an. 

Die Wertpapierfirma X gibt in ihrer Geschäftsmeldung im Feld 25 ātrueó an, da die Firma einen Auftrag 

übermittelt, obwohl die Voraussetzungen aus Artikel 4 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/590 der 

Kommission nicht erfüllt sind. Aus dem gleichen Grund bleiben die Felder 26 und 27 leer. 

Wäre die Wertpapierfirma X keine Wertpapierfirma und würde daher gar keine Übermittlung stattfinden, 

würde die zuständige Behörde nur die Meldung der Wertpapierfirma Y erhalten. 

5.26.2.2 Längere Kette 

Beispiel 66 

Das nachfolgende Beispiel basiert auf dem Szenario, das zu Beginn von Abschnitt 5.26 beschrieben 

wurde. Im Unterschied dazu handeln die Wertpapierfirmen X, Y und Z hier jedoch im Rahmen Ăandere 

Kapazitªtñ (AOTC).  

N Feld Werte Meldung 

Wertpapierfirma Z 

Werte Meldung 

Wertpapierfirma Y 

Werte Meldung 

Wertpapierfirma X 

3 Vom Handelsplatz 

vergebener 

Identifikationscode für 

das Geschäft 

ā1234ó   

4 Identifikationscode der 

ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der 

Wertpapierfirma Z 

{LEI} der 

Wertpapierfirma Y 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

7 Identifikationscode des 

Käufers 

{LEI} der zentralen 

Gegenpartei für 

den Handelsplatz M 

{LEI} der 

Wertpapierfirma Z 

{LEI} der 

Wertpapierfirma Y 

16 Identifikationscode des 

Verkäufers 

{LEI} der 

Wertpapierfirma Y 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 
{LEI} des Kunden A 
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25 Indikator für die 

Übermittlung eines 

Auftrags  

āfalseó ātrueó ātrueó 

26 Identifikationscode der 

übermittelnden Firma für 

den Käufer 

   

27 Identifikationscode der 

übermittelnden Firma für 

den Verkäufer 

   

28 Handelszeitpunkt ā2018-07-

01T13:40:23.467Zó 

ā2018-07-

01T13:40:23Zó 

ā2018-07-

01T13:40:23Zó 

29 Handelskapazität āAOTCó āAOTCó āAOTCó 

33 Preis ā32.5ó ā32.5ó ā32.5ó 

34 Währung des Preises āEURó āEURó āEURó 

36 Handelsplatz Segment {MIC} des 

Handelsplatzes M 
āXOFFó āXOFFó 

XML-Darstellung: 

Meldung der  

Wertpapierfirma Z 

Meldung der  

Wertpapierfirma Y 

Meldung der  

Wertpapierfirma X 

  <Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>8888888888888888
8888</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>11111111111111111111<
/LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>ABCDEFGHIJKLMNOPQ
RST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        <OrdrTrnsmssn> 
          
<TrnsmssnInd>false</Trnsmssn
Ind> 
        </OrdrTrnsmssn> 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-07-
01T13:40:23.467Z</TradDt> 

<Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>ABCDEFGHIJKLMN
OPQRST</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>88888888888888888888<
/LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>12345678901234567890<
/LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        <OrdrTrnsmssn> 
          
<TrnsmssnInd>true</TrnsmssnI
nd> 
        </OrdrTrnsmssn> 
        <Tx> 
          <TradDt>2018-07-
01T13:40:23Z</TradDt> 

  <Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>1234567890123
4567890</ExctgPty> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>ABCDEFGHIJKLMNO
PQRST</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 

  

<LEI>AAAAAAAAAAAA

AAAAAAAA</LEI> 

        </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        <OrdrTrnsmssn> 
          
<TrnsmssnInd>true</Trnsm
ssnInd> 
        </OrdrTrnsmssn> 
        <Tx> 
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<TradgCpcty>AOTC</TradgCpc
ty> 
          ... 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">32.5</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
          <TradVn>XMIC</TradVn> 
          ... 
          
<TradPlcMtchgId>1234</TradPl
cMtchgId> 
          ... 
        </Tx> 
       é 
      </New> 
    </Tx> 

          
<TradgCpcty>AOTC</TradgCpc
ty> 
          é 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">32.5</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          
<TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        é 
      </New> 
    </Tx> 

          <TradDt>2018-07-
01T13:40:23Z</TradDt> 
          
<TradgCpcty>AOTC</Tradg
Cpcty> 
          ... 
          <Pric> 
            <Pric> 
              <MntryVal> 
                <Amt 
Ccy="EUR">32.5</Amt> 
              </MntryVal> 
            </Pric> 
          </Pric> 
          ... 
            
<TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        é 
      </New> 
    </Tx> 

 

Der Handelszeitpunkt sollte in allen Meldungen identisch sein, wobei die unterschiedlichen 

Anforderungen an die Granularität des Zeitstempels für die Firmen zu berücksichtigen sind (siehe 

Abschnitt 7.2 über die Granularität von Zeitstempeln). Der Grund besteht darin, dass die Firmen im 

Rahmen Ăandere Kapazitªtñ (AOTC) handeln und daher alle Meldungen f¿r dasselbe Handelsgeschªft 

erfolgen. Nur die Meldung der Marktseite eines Geschäfts an einem Handelsplatz muss den 

Anforderungen von Artikel 3 und Tabelle 2 des Anhangs der Delegierten Verordnung (EU) 2017/574 

der Kommission entsprechen. In den Meldungen der Wertpapierfirmen X und Y muss die Zeit also nur 

sekundengenau angegeben werden (eine Meldung mit einer höheren Granularität ist jedoch zulässig). 

Die Wertpapierfirma Y kann den von der Wertpapierfirma Z bestätigten Ausführungszeitpunkt angeben, 

und die Wertpapierfirma X kann den von der Wertpapierfirma Y bestätigten Zeitpunkt melden. 

Diese Meldung entspricht der Meldung von Ketten, bei denen die Wertpapierfirmen sich deckende 

Kundenauftrªge zusammenf¿hren (MTCH). Die einzige Ausnahme betrifft die Angabe im Feld ĂIndikator 

f¿r die ¦bermittlung eines Auftragsñ. Hier geben die ¿bermittelnden Firmen ātrueó an, wenn die 

Übermittlungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. Wertpapierfirmen, die sich deckende Kundenaufträge 

zusammenf¿hren (MTCH) und daher keine ¿bermittelnden Firmen sind, geben hier āfalseó an.  

Unabhängig davon, ob es sich um ein derivatives Finanzinstrument handelt, müssen die 

Wertpapierfirmen X und Y im Feld 36 den Code āXOFFó angeben, da kein Geschªft gemeldet wird, das 

direkt am Handelsplatz ausgeführt wird. 
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5.26.2.3 Ketten mit nicht der MiFIR unterliegenden Firmen 

5.26.2.3.1 Übermittlung eines Auftrags an eine nicht meldepflichtige Firma 

Beispiel 67 

Die Wertpapierfirma X trifft unter einem Vermögensverwaltungsmandat eine Anlageentscheidung über 

den Erwerb eines meldepflichtigen Finanzinstruments für den Kunden A. Händler 1 trifft die 

Anlageentscheidung, und Händler 2 sendet den Auftrag zur Ausführung an die Tochtergesellschaft der 

Firma X, die Firma G. Die Wertpapierfirma X handelt im Rahmen Ăandere Kapazitªtñ(AOTC) . Die 

Firma G mit Sitz in den USA und der LEI GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ist eine eigene 

Rechtspersönlichkeit. 

Wie sollte die Wertpapierfirma X das Geschäft melden? 

N Feld Werte XML-Darstellung 

4 Identifikationscode der 

ausführenden 

Einrichtung 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

  <Tx> 
      <New> 
      ... 
        
<ExctgPty>12345678901234567890</ExctgPt
y> 
        ... 
        <Buyr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA</LEI> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
          <DcsnMakr> 
            <LEI>12345678901234567890</LEI> 
          </DcsnMakr> 
        </Buyr> 
        <Sellr> 
          <AcctOwnr> 
            <Id> 
              
<LEI>GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG</LEI
> 
            </Id> 
          </AcctOwnr> 
        </Sellr> 
        <OrdrTrnsmssn> 
          <TrnsmssnInd>true</TrnsmssnInd> 
        </OrdrTrnsmssn> 
        <Tx> 
           é 
           <TradVn>XOFF</TradVn> 
        </Tx> 
        é 
        <InvstmtDcsnPrsn> 
          <Prsn> 
            é 
            <Othr> 

7 Identifikationscode des 

Käufers 

{LEI} des 

Kunden A 

12 Code des 

Kaufentscheidungs-

trägers 

{LEI} der 

Wertpapierfirma X 

16 Identifikationscode des 

Verkäufers 

{LEI} der Firma G 

21 Code des 

Verkaufentscheidungs-

trägers 

 

25 Indikator für die 

Übermittlung eines 

Auftrags 

ātrueó 

36 Handelsplatz āXOFFó 

57 Anlageentscheidung 

innerhalb der Firma 

{NATIONAL_ID} 

von Händler 1 

59 Ausführung innerhalb 

der Firma 

{NATIONAL_ID} 

von Händler 2 






















































































































































































































































































































































































